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Eine neue Vertragsgrundlage für das europäische
Miteinander, Wahlen zum Europaparlament und die
Zusammenstellung einer neue Kommission sowie
die Wirtschaftskrise: 2009 war ein europapolitisch
bedeutendes Jahr für Wien. Die Überwindung der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise stellt die Mit-
gliedstaaten weiterhin vor eine große Bewährungs-
probe. Der Reformvertrag von Lissabon konnte in
Kraft treten, damit werden die Regionen der EU ge-
stärkt und die Union demokratischer und entschei-
dungsfähiger gemacht. Bei der Europawahl im Juni
2009 zeigten die WienerInnen mit einer gestiegenen
Wahlbeteiligung, dass ihnen die Rolle eines ge-
stärkten Europäischen Parlaments durchaus be-
wusst ist.

Der Europabericht der Stadt Wien soll auch dieses
Jahr übersichtlich über die nicht selten komplexen
Entwicklungen auf EU-Ebene informieren. Er be-
schreibt die europapolitischen Aktivitäten Wiens, die
wichtigsten Ereignisse in zentralen, Wien unmittel-
bar betreffenden Bereichen sowie die gegenüber
dem Jahr 2008 erreichten Ziele der europäischen
Städte und Regionen. Daneben bietet er aber 
auch vertiefende Analysen, die den Hintergrund der
bedeutendsten Entwicklungen ausleuchten sollen.
Gerade in einem so turbulenten Jahr wie dem abge-
laufenen ist es für alle, die in Wien direkt oder indirekt
mit „Europa“ zu tun haben, aber auch für alle am eu-
ropäischen Einigungswerk interessierten BürgerIn-
nen dieser Stadt wichtig, Orientierung zu finden.

Der Bericht zeigt aber vor allem, dass wir an einer
europapolitischen Wegmarke angelangt sind. Die
künftige Wirtschafts- und Sozialstrategie der Union
wird sich wesentlich an den Lektionen orientieren
müssen, die aus den Verwerfungen der Wirtschafts-
krise gezogen werden können. Ein sozialeres, nach-
haltigeres Europa ist heute nicht nur die langjährige
Forderung der europäischen Städte und Regionen,
sondern in vieler Hinsicht politisches Allgemeingut.
Im Jahr 2010 anstehende Entscheidungen und Aus-
einandersetzungen werden die Europäische Union
auf Jahre prägen. Die Agenda 2020, welche die
Nachfolge der Lissabon-Strategie antreten wird,
muss einem integrierten Ansatz folgen, der nicht nur
die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch eine sozial
ausgewogene und ökologisch nachhaltige Entwick-
lung im Auge hat. Die künftige Finanzierung der
Union muss sicherstellen, dass der territoriale Zu-
sammenhalt und die damit einhergehende Koopera-
tion der Regionen auch weiterhin zu einem der
Kernziele der EU gehört, ausgestattet mit den ent-
sprechenden Mitteln. In der unmittelbaren Nachbar-
schaft Wiens wird ist es Aufgabe der kommenden
Monate sein, die neue europäische Donauraumstra-
tegie im Sinne einer produktiven Zusammenarbeit in
dieser für uns so wichtigen Region auf den Weg zu
bringen. Bei all dem ist es von zentraler Bedeutung,
mit einem klaren Bewusstsein für die Tragweite der
anstehenden Entscheidungen, aber auch für die le-
gitimen Interessen Wiens in das Jahr 2010 zu gehen.
Der vorliegende Europabericht leistet dazu einen
Beitrag.

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

Vorwort
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Härtetest für die europäische Solidarität, Feuer-
taufe für die gemeinsame Währung

Im September 2008 kulminierte die schon lange
schwelende Finanz- und Bankenkrise und stürzte die
Welt in die schwerste Wirtschaftskrise seit der Zwi-
schenkriegszeit. Anders als vor 80 Jahren fanden
sich die Staaten jedoch in einem Netz multilateraler
Institutionen wieder, die in der Folge ein Abgleiten in
nationalstaatliche Egoismen verhindern konnten und
ein global abgestimmtes Krisenmanagement er-
möglichten. Heute steht die Weltwirtschaft nicht mehr
am Abgrund, doch vor einem steinigen Weg, der für
ein Land wie Österreich verhaltenes Wachstum, wei-
ter steigende Arbeitslosigkeit und eine schmerzhafte
Haushaltskonsolidierung bereithält.

Im Oktober 2008 einigten sich die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union auf ein koordiniertes Vor-
gehen bei der Krisenbewältigung. Die folgenden
Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors
sowie die aus den nationalen Haushalten finanzier-
ten Konjunkturprogramme standen im Einklang mit
gemeinsam beschlossenen Grundsätzen und den
europäischen Beihilferegeln. Damit gelang es im
Großen und Ganzen, protektionistische Tendenzen
bzw. negative Effekte auf andere Mitgliedstaaten zu
vermeiden und die gleichen Wettbewerbsbedingun-
gen im Binnenmarkt aufrechtzuerhalten. Bis hinun-
ter zu Maßnahmen auf regionaler Ebene fanden die
enormen öffentlichen Interventionen somit in einem
europäisch abgestimmten Rahmen statt. Auch das
knapp 700 Mio. Euro schwere Wiener Konjunkturpa-
ket war insofern letztlich ein Beitrag zum im Novem-
ber 2008 beschlossenen europäischen Konjunk-
turprogramm. Letzteres enthielt außerdem Interven-
tionen, die direkt aus EU-Mitteln gedeckt wurden und
u.a. vorgezogene Zahlungen aus den Strukturfonds,
EIB-Kredite oder auch den Zugriff auf den neuen Eu-
ropäischen Fonds für die Anpassung an die Globali-
sierung umfassten.

Vor allem aber erwies sich der Euro in den ersten
Monaten der Krise als ein Schutzschild, der die Mit-
glieder der Währungsunion vor noch Schlimmerem

bewahrte. Abwertungen, Wechselkurs- und Zins-
schwankungen, Währungsspekulationen und ein Ab-
schmelzen von Währungsreserven, die noch Anfang
der neunziger Jahren unter weit günstigeren Bedin-
gungen zu schweren Verwerfungen im europäischen

Wirtschafts- und Währungssystem geführt hatten,
konnten vermieden werden – ganz im Gegensatz zu
EU-Ländern außerhalb der Eurozone. Die mit der
Währungsunion verbundenen Mechanismen der
wirtschaftspolitischen Koordinierung haben die ge-
meinsame Krisenreaktion bzw. die Aufrechterhaltung
der europäischen Solidarität stark erleichtert und po-
litische Spannungen unter ihren Mitgliedern verhin-
dert. Die Währungsunion ist schließlich die fun-
damentale Voraussetzung dafür, dass die EU-Staa-
ten Einfluss auf die globale Neugestaltung des Fi-
nanzsystems im Rahmen der G-20 nehmen können.

Bilder einer Katastrophe

Soweit die gute Nachricht. Sie kann aber nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Krise einen großen
Teil der Erfolge und Beschäftigungsgewinne der vo-
rangegangen Jahre zunichte gemacht hat und ein –
im besten Fall – auf Jahre gedämpftes Wirtschafts-
wachstum nach sich ziehen wird. Sie brachte eine
vor wenigen Jahren noch unvorstellbare Kontraktion
der Wirtschaftsleistung von rund minus 4% in der Eu-
rozone, die in einigen Ländern sogar noch deutlich
übertroffen wurde. Erstmals seit langem liegt im eu-
ropäischen Durchschnitt die Arbeitslosenrate wieder

Briefing

In der Krise ist nach der Krise
Die Zukunft europäischer Politik

Die Zukunft europäischer Politik im Schatten 
der Finanz- und Wirtschaftskrise

2009 war das Jahr, in dem Europa die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten durchlebte. Es war ein Jahr, in
dem sich die Europäische Union als Krisenmanager bewähren musste und der Euro zehn Jahre nach seiner Einfüh-
rung seine Bewährungsprobe als währungspolitisches Schutzschild bestand. Es war aber auch das Jahr, in dem
grundlegende Strategien der EU zur Debatte standen und Weichenstellungen für das anbrechende Jahrzehnt er-
folgten. Jetzt schon ist klar, dass die Krise, ihre tiefer liegenden Ursachen und ihre Auswirkungen zentrale Politikfel-
der der EU im kommenden Jahrzehnt prägen werden. Mit dem Vertrag von Lissabon in der Tasche, macht sich Europa
auf einen Weg, der über die Lissabon-Strategie der letzten Jahre hinausführt.

In der Krise erwies
sich der Euro als
ein Schutzschild,
der die Mitglieder

der Währungs-
union vor noch
Schlimmerem 

bewahrte.
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im zweistelligen Bereich. Die sozialen Sicherungs-
systeme erwiesen sich, quer durch die Mitgliedstaa-
ten, in der Krise als höchst unterschiedlich
belastungsfähig. In Bezug auf die Wirtschaftskraft hat
Europa zumindest ein halbes, bei der Beschäftigung
womöglich ein ganzes Jahrzehnt verloren. Die In-
dustrieproduktion ging um 15% zurück und liegt

damit auf dem Niveau von 1999, die Arbeitslosen-
quote erreicht mit 10% ein Niveau, wie seit Anfang
der 90er Jahre nicht mehr und bei den öffentlichen
Finanzen wurden 20 Jahre Konsolidierungsanstren-
gungen zunichte gemacht. Mehr noch: einige der Ur-
sachen der Wirtschafts- und Finanzkrise waren
durchaus auch hausgemacht. Bestehende Schwach-
punkte der Wirtschafts- und Währungsunion bzw. der
bisherigen EU-Wirtschaftsstrategie wurden im Sturm
der Krise erbarmungslos offen gelegt.

Für die Öffentlichkeit unmittelbar sichtbar wird dies
u.a. an der enormen Neuverschuldung der Mitglied-
staaten, die 2009 in einigen Fällen mehr als 12% des
BIP betrug. Während die massive Steigerung der öf-
fentlichen Nachfrage die einzig richtige und sinnvolle
staatliche Intervention nach dem Ausfall der Geld-
versorgung durch die Banken und dem Einbruch der
privaten Nachfrage war, stellt sich für viele hier die
Frage nach der Glaubwürdigkeit und Krisentauglich-
keit des Stabilitätspakts bzw. der darin festgelegten
Maastricht-Kriterien. Eine der dringendsten, aber
auch umstrittenen, konjunkturpolitischen Entschei-
dungen ist heute, wann die staatlichen Stützungs-
maßnahmen zurückgenommen werden, um die
öffentlichen Haushalte wieder zu konsolidieren –
ohne einerseits die anspringende Konjunktur abzu-
würgen und andererseits hohe Inflationsraten sowie
eine hohe Belastung der Lohnabhängigen zu riskie-
ren.

Dass Österreich (bisher) bei alledem mit einem
Wachstumseinbruch von „nur“ minus 3,5% und einer
Neuverschuldung von etwa 3,5 % des BIP aussteigt,

zeigt wie unterschiedlich die Staaten betroffen waren
bzw. wie unterschiedlich gut sie für den bevorste-
henden Weg zurück zu einem Beschäftigung schaf-
fendem Wachstum gerüstet sind. So bestand das
spezifische Problem Österreichs in der Krise in der
Exponiertheit des heimischen Bankensektors (der
wiederum primär in Wien verankert ist) in den be-
sonders hart getroffenen Ländern Ost- und Südost-
europas. Als Folge musste Österreich zeitweise
hohe Zinsaufschläge auf Staatsanleihen hinnehmen
und kostspielige Stützungen des Bankensektors
durchführen. Woanders in der EU gehören zu den
von der Krise am stärksten betroffenen Staaten mit
Spanien oder Irland gerade solche Länder, die zu-
letzt am stärksten gewachsen waren und oft als Vor-
zeigemodelle dienten. Heute gehören sie zusammen
mit Griechenland und Portugal zu den Mitgliedern
der Währungsunion, deren Staatsverschuldung der-
maßen aus dem Ruder gelaufen ist, dass sogar
Staatsbankrotte in der Eurozone vorstellbar sind. 

Die Lissabon-Strategie, die geschaffen wurde, um im
Gleichschritt den gemeinsamen Wirtschafts- und
Währungsraum fit und zukunftstauglich für den glo-
balen Wettbewerb zu machen: Wohl hat sie zu einer
Steigerung des Bewusstseins der gegenseitigen Ab-
hängigkeit in der Union beigetragen, ihre Hauptziele
wie eine Beschäftigungsquote von 70 % oder eine
F&E-Quote von 3% hat sie jedoch deutlich verfehlt.

„Post-Lissabon“: Die Wirtschaftsstrategie der EU
bis 2020

Ein „business as usual“ kann es für Europa nach der
Krise also nicht geben. Ganz im Gegenteil, werden
die zentralsten Politikbereiche der EU für Jahre hi-
naus im Schatten der Krise stehen und die Lehren
beinhalten müssen, die die Entwicklung der letzten
Monate bietet. Ein wenig leichter werden die anste-
henden Weichenstellungen dadurch, dass der mehr-
jährige Zyklus der Lissabon-Strategie regulär im Jahr
2010 ausläuft – eine „Post-Lissabon-Strategie“ also
sowieso ansteht – und mit der Ratifizierung des
neuen EU-Vertrags die europapolitische Debatte
sich nunmehr wieder auf inhaltliche Herausforderun-
gen konzentrieren kann.

Während 2010 somit zum Entscheidungsjahr für die
– nunmehr „EU-2020-Strategie“ genannte – wirt-
schaftspolitische Agenda der EU im anbrechenden
Jahrzehnt wird, war 2009 das Jahr, in dem vor dem
Hintergrund der weltweiten Krise die Diskussion da-
rüber voll in Fahrt kam. Dabei kristallisierte sich ein
Grundkonsens insofern heraus, als dass die neue
Strategie eine deutliche Akzentverschiebung, weg
von der bisher dominanten reinen Wettbewerbsori-
entierung, beinhalten soll. Dazu gehört, dass – an-
ders als bisher – die EU-Kernstrategien für den

Briefing

In der Krise ist nach der Krise
Die Zukunft europäischer Politik

Ein großer Teil der
Erfolge und Beschäf-
tigungsgewinne der
vorangegangen
Jahre wurden durch
die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zunichte
gemacht.
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sozialen Zusammenhalt bzw. Nachhaltigkeit nicht als
nachträgliche „Draufgabe“ formuliert werden, son-
dern integraler Bestandteil der Strategie sein sollen.
In den Worten der Europäischen Kommission, die im
November 2009 ihr Konsultationspapier über die
künftige Ausrichtung vorlegte: eine „neue nachhal-
tige soziale Marktwirtschaft“ wird angestrebt, die sich
„umweltfreundlicher und integrativer als bisher prä-
sentiert.“ 

In dieser Begrifflichkeit spiegelt sich nicht nur eine
Auseinandersetzung mit den Ursachen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise, sondern auch die Erkennt-
nis, dass angesichts von Klimawandel, hohen
Energiepreisen und tiefgreifenden sozialen Umbrü-
chen – von der zunehmenden Ungleichheit über die
alternde Gesellschaft und die Anpassung an die An-
forderungen der wissensbasierten Ökonomie zu den
Konsequenzen der Zuwanderung – nur eine ganz-
heitliche Strategie erfolgversprechend sein kann.
Diese Akzentver-
schiebung, so sie poli-
tische Realität wird,
liegt damit auf der
mehrheitlichen Linie
der europäischen Re-
gionen und Städte,
aber auch vieler an-
derer gesellschaftli-
cher und politischer
Stimmen, die schon
seit langem eine der-
artige, konsistente
Strategie gefordert
hatten.

Breite Debatte mit
schnellem Ende?

Das Konsultationspa-
pier der Kommission
vom November ist
dabei nur eine wich-
tige Wegmarke bei
der Formulierung der
P o s t - L i s s a b o n -
Strategie. Schon seit
dem Frühjahrstreffen
des Europäischen
Rats 2009 verdichte-
ten sich die, im Um-
kreis der einzelnen
EU-Institutionen auf
politischer und fachli-
cher Ebene geführten
Debatten. Zahlreiche
Konsultationen und
S t e l l u n g n a h m e n

prägten einen typischen europäischen Diskussions-
prozess, der vom Brüsseler Parkett ausgehend Teil-
habekanäle bis weit in die Mitgliedstaaten bzw. zu
deren politischen und gesellschaftlichen Akteuren
bereithält.

Von EUROCITIES und AdR bis zu REGLEG und
dem RGRE befinden sich alle Wien-relevanten Ein-
richtungen und Verbände der lokalen und regionalen
Ebene unter jenen Akteuren, die bereits in diesem
frühen, informellen Prozess Stellung beziehen konn-
ten. So war z.B. der AdR in der Lage, seine Stel-
lungnahme zur „Zukunft der Lissabon-Strategie nach
2010“ nur wenige Tage nach Veröffentlichung der
Kommissionsvorschläge im zeitlichen Umfeld des
Europäischen Rats im Dezember 2009 zu beschlie-
ßen – auf Basis einer schon im März gestarteten
Konsultation sowie der Arbeit seiner sog. Monitoring-
Plattform für die Lissabon-Strategie. Die Dezember-
Tagung des Rats wiederum bot den Staats- und

Regierungschefs die Möglich-
keit, die Vorschläge der Kom-
mission grundsätzlich zu
begrüßen und einen engen
Zeitplan zu bekräftigen, der
einen Beschluss bei der Früh-
jahrs-Tagung 2010 des Euro-
päischen Rats ermöglichen
sollte. Dieses plötzliche
„Durchpeitschen“ ist aus Sicht
der regionalen und lokalen
Ebene jedoch höchst proble-
matisch. Auf das Konsultati-
onspapier reagierend, weist
z.B. EUROCITIES die unver-
hältnismäßig kurze Frist für
Stellungnahmen zurück und
fordert, dass der Beschluss
der neuen EU-Strategie bis
2020 erst im Juni 2010 statt-
findet, auf Basis einer kon-
struktiven und breiten
Debatte.

Zwei Seiten einer Medaille:
Post-Lissabon-Strategie
und Finanzreform

Auch wenn die Grundzüge
der neuen Strategie schon
deutlich erkennbar sind: im
Detail bleibt vieles noch offen
und wird Gegenstand der
„heißen“ Entscheidungs-
phase im Jahr 2010 und der
folgenden Umsetzung in den
verschiedenen Politikfeldern
sein. Was bedeutet etwa das

Briefing

In der Krise ist nach der Krise
Die Zukunft europäischer Politik

“Post-Lissabon“: Die künftige
Wirtschaftsstrategie der EU

wird für Jahre hinaus im Schat-
ten der Krise stehen und ihre
Lehren beinhalten müssen.
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Bekenntnis zu einem sozialeren Europa, sollten im
Rahmen des von der Kommission vorangetrieben
„Flexicurity“-Konzepts Arbeitsmärkte dereguliert wer-
den, ohne dass gleichzeitig soziale Sicherheitsnetze
bzw. die individuelle Beschäftigungsfähigkeit tat-
sächlich gestärkt hervorgehen? Oder was bedeutet
es für die europäische Regionalpolitik, der bis dato
eine wesentliche Rolle für die „Übersetzung“ der Lis-
sabon-Ziele auf die regionale Ebene zugeschrieben
wurde, wenn die territoriale Dimension im Strategie-
papier der Kommission praktisch nicht vorkommt?

Gerade diese Auslassung verweist auf eine weitere
anstehende Großdebatte, die derzeit zwar auf Eis
liegt, demnächst aber mit voller Wucht losbrechen
wird. 2009 war das Jahr, in dem die breit angelegte
Budgetrevision der EU ins Stocken geriet. Diese ge-
nerelle Überprüfung des Was, Wofür und Wie der
Mittelvergabe auf europäischer Ebene war 2005 als
Teil des Finanzkompromisses für die Periode 2007
bis 2013 vereinbart worden und soll ohne Scheu-
klappen die Frage beantworten, ob das EU-Budget
ausgaben- wie einnahmenseitig überhaupt den An-
forderungen des 21. Jahrhunderts genügt. Sie soll

auch den Weg zu einer EU bahnen, die ab 2014 we-
niger vom regelmäßigen Kuhhandel zwischen den
Mitgliedstaaten am Beginn der Finanzperioden ab-
hängig ist und über eigenständigere Finanzierungs-
quellen (Stichwort „EU-Steuer“) verfügt. Die
Kohäsions- und Regionalpolitik, die heute für ein Drit-
tel der EU-Ausgaben steht, ist direkt vom Ausgang
dieser Neugestaltung der EU-Finanzen betroffen.

Noch im Frühjahr 2009 befanden sich die damit zu-
sammenhängenden Diskussionen im Fahrplan. Im
Bereich der Regionalpolitik selbst war mit dem Grün-
buch der Kommission zur territorialen Kohäsion
Ende 2008 eine wichtige Etappe in einem umfas-
senden Konsultations- und Evaluierungsprozess zur
Zukunft der Strukturfonds erreicht. Städte und Re-
gionen nutzten die Möglichkeit zur Teilnahme an die-

sem Prozess, etwa in Form der Stellungnahme von
EUROCITIES zum Grünbuch, die im Februar 2009
erfolgte. Über die Mitarbeit im Kernteam zu Fragen
der Kohäsionspolitik im Rahmen des Wirtschaftsko-
mitees von EUROCITIES war die Stadt Wien hier
sehr direkt einbezogen. Darauf aufbauend wurde
auch an der Vorbereitung einer Stellungnahme zur
Zukunft der Kohäsionspolitik mitgewirkt. 

Eine ganz andere Regional- und 
Kohäsionspolitik?

Spätestens mit der Europawahl im Juni war die Luft
jedoch draußen. Die Europäische Kommission, die
eigentlich bis November 2009 einen Entwurf zur
künftigen Finanzarchitektur der Union vorlegen
sollte, verzichtete offiziell auf einen solchen Schritt
und vermied jede diesbezügliche Auseinanderset-
zung. Dies hing einerseits damit zusammen, dass
die Kommission zwischen Europawahl und Einset-
zung der neuen Kommission quasi interimistisch
handelte bzw. Barroso für die Zusammenstellung sei-
nes neuen Teams das Vertrauen der Mitgliedstaaten
benötigte. Andererseits hätte eine derartige Diskus-
sion mit ihren Implikationen für den Agrarbereich
wohl auch das irische Referendum beeinflusst.

Die Herkulesaufgabe einer Finanzreform der EU
wird damit zu einem Kernvorhaben in den kommen-
den Jahren: für die neue Kommission, das neue Eu-
ropäische Parlament, die Mitgliedstaaten und die
europäischen Regionen gleichermaßen. In der Folge
der Wirtschaftskrise findet sie unter verschärften Be-
dingungen statt, mit Mitgliedstaaten, die unter einer
extrem angespannten Haushaltssituation leiden. Das
ist für eine echte Reform entweder sehr gut – weil
der Handlungs- und Entscheidungsdruck dadurch
höher wird – oder sehr schlecht – weil die ange-
spannte Lage das traditionelle Denken in der „Netto-
saldenlogik“ unter den Mitgliedstaaten und die
Ansprüche bisheriger, von der Krise teils besonders
getroffenen, Profiteure der EU-Politiken verstärkt. Zu
befürchten ist wahrscheinlich eher letzteres.

Einen Vorgeschmack auf die Auseinandersetzung
gab ein Vorentwurf des Kommissionsberichts zur Fi-
nanzreform, der Anfang November 2009 an die Öf-
fentlichkeit gelangte. Darin war nicht nur von einer
signifikanten Kürzung des Agrarbudgets die Rede,
sondern auch von der Notwendigkeit, die Struktur-
fondsmittel künftig primär auf die rückständigsten
Regionen und solche, die in der Vergangenheit am
erfolgreichsten damit umgingen, zu konzentrieren.
Regionen, die zum Teil schon jahrzehntelang (zurzeit
u.a. im Ziel 2 zur Steigerung der regionalen Wettbe-
werbsfähigkeit) davon profitieren, sollten künftig
keine Förderungen mehr erhalten. Der Entwurf hatte
unter anderem eine sofortige, massive Reaktion von
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sieben Verbänden, die die lokale und regionale
Ebene in Europa repräsentieren, zur Folge. 

In einer gemeinsamen Stellungnahme wandten sich
u.a. EUROCITIES, REGLEG und der RGRE, dessen
Vorsitzender zurzeit der Wiener Bürgermeister Mi-
chael Häupl ist, gegen die Überlegungen der Kom-
mission. In ihrer Intervention begrüßten sie zwar das
Ziel einer grundsätzlichen Überprüfung der EU-Aus-
gabenziele, wendeten sich aber entschieden gegen
jede Renationalisierung und eine Abkehr von der in-
tegrierten, sektorübergreifenden Politikgestaltung im
Rahmen von mehrjährigen Programmen, die die bis-
herige Regionalpolitik auszeichnet. Die Reaktion
zeigt, dass es hier um viel mehr geht als lediglich um
die Frage, ob z.B. Wien auch künftig vom (derzeiti-
gen) Ziel 2-Programm profitieren wird: Wie kein an-
derer Politikbereich der EU steht
die Regionalpolitik für eine ausge-
prägte partnerschaftliche Mehr-
ebenen-Governance, bei der die
regionale Ebene auf Augenhöhe
mit nationalen und europäischen
Akteuren über politische Gestal-
tungsmacht verfügt. Sie gilt nicht
nur als ein Labor für die Abstim-
mung von Entwicklungsstrategien
im Rahmen der gemeinsamen
Programmplanung, sondern auch
als Politikfeld, in dem die EU sicht-
bar und konkret dem/der einzel-
nen BürgerIn im Lebensumfeld
entgegentritt.

Auch wenn in der Folge der an die
Öffentlichkeit geratene Entwurf
von der Kommission stark relati-
viert wurde: Die hier enthaltenen
Orientierungen sind weitgehend
mit den Prioritäten kompatibel, die
im Konsultationspapier zur Post-
Lissabon-Strategie, nunmehr
Strategie 2020, enthalten sind.
Die EU soll sich demnach in erster
Linie auf Forschung und Innova-
tion, insbesondere in „grünen“
Technologien, wissensbasiertes
Wachstum und die Förderung der
Flexibilität der BürgerInnen bei
Stärkung der sozialen Absiche-
rung konzentrieren – und das
Budget sollte sich in diesen Zielen
widerspiegeln.

Die derzeitige Strukturfondspolitik
2007 bis 2013 atmet den Geist
der Lissabon-Strategie. Man kann
davon ausgehen, dass auch die

endgültige Ausrichtung der Post-Lissabon-Strategie
wegweisend für die künftige Kohäsionspolitik sein
wird. Diese politische Debatte hat gerade erst be-
gonnen.

Ein zu schwacher politischer Rahmen

Neben der wirtschaftspolitischen Kernstrategie und
der Kohäsionspolitik ist es wahrscheinlich die Funk-
tionsweise der Wirtschafts- und Währungsunion
selbst, die durch die Krise am stärksten erschüttert
wurde. Die in den neunziger Jahren etablierte „Go-
vernance“ der Eurozone hat nicht verhindern kön-
nen, dass im Vorlauf der Wirtschaftskrise enorme
makroökonomische Ungleichgewichte entstanden
waren. Angemessenheit und Zukunftsfähigkeit der
bisherigen wirtschaftspolitischen Abstimmungsme-

chanismen, bestehend aus Stabi-
litätspakt, Eurogruppe der
Wirtschafts- und Finanzminister
sowie der offenen Koordinie-
rungsmethode zur Umsetzung
von Nationalen Reformplänen,
stehen heute zur Diskussion.

Deutlich werden diese Ungleich-
gewichte beispielsweise durch
einen Blick auf die Eurozonen-Mit-
glieder Deutschland und Spanien.
So konnte Deutsch-land jahrelang
durch eine Politik der restriktiven
Lohnentwicklung Produktivitäts-
gewinne erzielen, die das Land
zwar zum Exportweltmeister
machte (mit Österreich und seiner
Zulieferungsindustrie im Schlepp-
tau), aber die Binnennachfrage
drosselte und geringen Inflations-
druck zur Folge hatte. Als Kern-
ökonomie der Eurozone schlug
sich dies unmittelbar in einer nied-
rigen Gesamtinflation und europa-
weit geringen Zinssätzen nieder.
Die starke Exportorientierung
Deutschlands verwandelte sich in
der Krise jedoch zum Nachteil, als
der Einbruch der weltweiten
Nachfrage eine Kontraktion des
BIP im Jahr 2009 von sogar 5%
zur Folge hatte. Auf der anderen
Seite erzielte Spanien (aber auch
Irland, Portugal oder Griechen-
land) nur geringe Produktivitäts-
steigerungen, während die Löhne
stark stiegen und angesichts nied-
riger Zinsen einen Immobilien-
und Konsumboom anheizten, von
dem wiederum u.a. die deutsche
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Exportwirtschaft profitierte. Trotz hohen Inflations-
drucks hatte Spanien als Mitglied der Währungs-
union jedoch keine geldpolitische Handhabe zur
Abkühlung der überhitzten Wirtschaft und sah zu,
wie eine Immobilienblase heranwuchs, die nach
ihrem Platzen die Wirtschaftskraft des Landes ganz
besonders stark traf. Mit knapp 20% leidet Spanien
heute unter einer exorbitant hohen Arbeitslosenrate,
die sich als Folge der Krise binnen Monaten verdop-
pelt hat.

Die Krise als Chance

Die Liste derartiger Beispiele für – trotz der ver-
meintlichen Abstimmung – gegenläufige und lang-
fristig nicht aufrechtzuerhaltende Wachstumsstrate-
gien innerhalb der Eurozone vor der Krise ließe sich
fortsetzen. Sie zeigen, dass neben der inhaltlich-pro-
grammatischen Ausrichtung der EU-Wirtschaftsstra-
tegie die Art und Weise der wirtschafts-
politischen Koordination ebenfalls auf dem Prüfstand
stehen muss. Die Kommission geht in ihrem Konsul-
tationspapier zur EU-Strategie bis 2020 auch darauf
ein. Sie fordert eine explizite Teilstrategie für „Kon-
vergenz und Integration“, die auf die Herausforde-
rungen reagiert, die aus der „Verflechtung zwischen
den Mitgliedstaaten in Form von Spill-over-Effekten
der nationalen Maßnahmen, insbesondere in der
Euro-Zone“ entstehen.  

Die Forderung nach stärkerer politischer Koordina-
tion bzw. einer intensiveren Partnerschaft zwischen
EU und Mitgliedstaaten wird dabei in einem Atem-
zug mit den Herausforderungen auch aus der Ver-
flechtung der verschiedenen Regierungsebenen,
inklusive der regionalen Ebene, genannt. Zu den
Pferdefüßen des bisherigen Rahmens gehören eben
nicht nur die relativ unverbindliche, intergouverne-
mentale Abstimmung und Umsetzung, die auf „wei-
chen“ Instrumenten wie Benchmarking und
regelmäßigen Fortschrittsbewertungen der Kommis-
sion beruht. Zur Problematik des von nationalen Re-
gierungen und Europäischer Kommission geprägten
Prozesses gehören auch die mangelnde Einbindung
des Europäischen Parlaments, der regionalen Ebene
und anderer gesellschaftlicher Akteure, was inner-
halb der Mitgliedstaaten zu einer oftmals zu schwa-
chen Identifizierung mit den gemeinsamen
europäischen Zielsetzungen beiträgt. Dahinter ste-
hen nicht geringere Fragen als die nach der demo-
kratischen Legitimationsbasis von Entscheidungen
auf europäischer Ebene, nach einem möglichem Re-
gierungs- und Steuerungsversagen in der derzeiti-
gen Konstellation und letztlich nach dem Ort, an dem
in der EU politische Gestaltungsmacht angesiedelt
sein sollte. Mit anderen Worten, ist also auch diese
Auseinandersetzung über eine effizientere und rei-
fere Governance der Währungsunion nach der Krise

eine für die Städte und Regionen in der EU höchst
relevante Debatte.

Trotz Stresstest für die europäische Solidarität im tur-
bulenten Jahr 2009 und Abklingen des Enthusias-
mus für weitere Reformen nach der Ratifizierung des
Vertrags von Lissabon: Als Ergebnis der Weltwirt-
schaftskrise brauchen wir mehr Europa, nicht weni-
ger.

Zum Weiterlesen:

Konsultationspapier der Kommission über die künftige
EU-Strategie bis 2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0647:FIN:DE:PDF 

Stellungnahme von EUROCITIES zum Grünbuch der
Kommission zur Territorialen Kohäsion
www.eurocities.eu/uploads/load.php?file=
pp_territorialcohesion_Feb9-SMUL.pdf 

Gemeinsame Stellungnahme von sieben Vertretungen der
lokalen und regionalen Ebene zur künftigen Kohäsionspo-
litik
www.ccre.org/docs/letter_position_associations_
budget_en.pdf 
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Abwärtsspirale bei der
Wahlbeteiligung

Diese Summe entspricht einer
Wahlbeteiligung von 43,1%,
womit sich der Negativtrend
bei der Wahlbeteiligung fort-
setzte. Im Zeitraum von 1979
bis 2009 verringerte sich diese
nämlich um stattliche 20%.
Dieser Abwärtstrend findet in
nahezu allen Mitgliedstaaten
seine Bestätigung. In Deutsch-
land gingen 2009 ebenso wie
in Frankreich prozentuell gesehen um rund ein Drit-
tel weniger BürgerInnen zur Wahl als 1979. In Öster-
reich reduzierte sich die Wahlbeteiligung sogar nur
innerhalb von 15 Jahren (von 1994 bis 2009) um
einen ähnlichen Wert. Nicht minder besorgniserre-
gend ist, dass die Bevölkerung in den „neuen“ Mit-
gliedstaaten, also jenen Länder, die in den
Erweiterungsrunden 2004 und 2007 beigetreten
sind, besonders schwer für die Wahlen mobilisiert
werden konnte. Die Slowakei bildet hier mit einer Be-
teiligung von gerade einmal 19,6% das Schlusslicht,
aber auch in Litauen (21,0%), Polen (24,5%) oder
Rumänien (27,7%) ist die Situation nicht viel besser.
In Österreich konnte jedoch entgegen dem europa-
weiten Trend im Vergleich zu 2004 ein Aufwärtstrend
bei der Beteiligung verzeichnet werden. Statt 42,4%
gingen 46,0% der BürgerInnen zur Wahl. Auch in
Wien konnte eine deutliche Steigerung von 36,9%
auf 42,9% erreicht werden (➤ Infobox: Europawah-
len in Wien).

Nationale Wahlen zweiter Ordnung?

Trotz dieser nationalen „Ausreißer“ ist das im Euro-
paschnitt abnehmende Interesse der Unionsbürge-
rInnen an „ihrem“ Parlament bemerkenswert, haben
wir es hier doch mit einer Institution zu tun, die ihre
Kompetenzen sukzessive ausweiten konnte, zuletzt
durch den Vertrag von Lissabon. Überspitzt formu-
liert: je demokratischer die Union wird, desto weniger
werden die durch das Europäische Parlament gege-

benen demokrati-
schen Möglichkeiten
ausgeschöpft. Viele
Beobachter Innen
sprechen dement-
sprechend davon,
dass die Union kein
demokratisches, son-
dern ein politisches
Legitimationsdefizit
hat. 

Nach der Wahl war
also zunächst einmal

Ursachenforschung angesagt und Diskussionen
über Änderungen im Wahlrecht und Wahlmodus be-
kamen neuen Schwung. Ursprünglich war mit der
Einführung der Direktwahlen zum Europäischen Par-
lament die Hoffnung verbunden, Europa würde greif-
barer werden und die Wahl bzw. die Institution zu
einem Vehikel für die Identifikation mit der europäi-
schen Integration werden. Heute werden die Wahlen
vielfach als „second-order elections“, also Neben-
wahlen, klassifiziert, die den Status von innerstaatli-
chen Wahlen zweiter Ordnung haben. John Bruton,
ehemaliger irischer Premier und EU-Botschafter in
den USA, meinte treffend, „...dass es nicht eine ge-
samteuropäische Wahl gibt, sondern 27 nationale
Wahlen für das Europaparlament.“ Das Problem
waren demnach nicht so sehr die diskutierten The-
men, denn die hatten durchaus auch eine europäi-
sche Dimension. Während es beispielsweise in
Österreich stark um einen möglichen Türkei-Beitritt,
Sicherheitsfragen und um eine Finanztransaktions-
steuer ging, wurde in Rumänien heftig über die
Strukturfonds diskutiert und in Schweden standen
Fragen des Klimaschutzes im Vordergrund. Proble-
matisch war vielmehr, dass hier nationale Parteien
um ein nationales Elektorat ritterten. Europäische
Themen wurden also primär vor dem Hintergrund
nationalstaatlicher Befindlichkeiten abgehandelt, was
dem Wahlgang den Charakter einer weiteren Natio-
nalratswahl verleiht und die WählerInnen nur bedingt
motiviert, ihre Stimme abzugeben. Das vielbeklagte
Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit wird gerne

Europawahl 2009 – Wenig Interesse für ein mächtiges Parlament

375 Millionen Wahlberechtigte waren im Juni 2009 aufgerufen, ein neues Europäisches Parlament zu wählen. Zur
Verdeutlichung dieser Zahl: Hier handelt es sich um den wichtigsten Wahlgang im (nach Indien) zweitgrößten demo-
kratischen Gemeinwesen der Welt. Angesichts der steigenden Chancen für eine Ratifizierung des Lissabonner Ver-
trags erhöhte sich die Bedeutung des Wahlganges weiter – schließlich macht der Vertrag das Parlament zum
gleichberechtigten Gesetzgeber neben dem Rat. Die überragende Bedeutung dieser insgesamt siebten Direktwahl
zum Europäischen Parlament spiegelte sich allerdings nicht in einem hohen WählerInneninteresse wider. Im Gegen-
teil, in nahezu allen Mitgliedstaaten sank die Wahlbeteiligung, sodass in Summe nur rund 160 Millionen EuropäerIn-
nen tatsächlich ihr Stimmrecht nutzten.
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als Ursache für diese nationale Fokussierung ange-
führt. Übersehen wird dabei freilich, dass gerade
Wahlauseinandersetzungen maßgeblich zur He-
rausbildung einer solchen Öffentlichkeit beitragen
können. 

Eine „Europäisierung“ der Europawahl?

Dass die Europawahl vielfach als nationale Wahl be-
griffen wird, hängt also einerseits mit den Debatten in
den Mitgliedstaaten zusammen. Andererseits wird
eine europäische Wahlauseinandersetzung aber
auch durch bestehende rechtliche Rahmenbedin-
gungen und die Art und Weise der Erstellung der
KandidatInnenlisten erschwert. So gelten bei den
Wahlen zum Europäischen Parlament 27 unter-
schiedliche nationale Wahlgesetze. Das führt mitun-
ter zu kuriosen Situationen: So folgt der genaue
Abstimmungstermin den Traditionen in den einzelnen
Mitgliedstaaten. Daher wird beispielsweise in Öster-
reich oder Deutschland am Sonntag gewählt, d.h. bei
den Europawahlen 2009 am 7. Juni. In Großbritan-
nien und den Niederlanden fand die Wahl hingegen
schon donnerstags statt und Länder wie Zypern,
Lettland oder Malta folgten dann am Freitag. Wie pro-
blematisch dies sein kann, zeigt sich am Beispiel der
Niederlande. Dort wurden die Wahlergebnisse (ent-
gegen den Bestimmungen im Direktwahlakt des Eu-
ropäischen Rates) bereits am 4.Juni veröffentlicht.
Die WählerInnen in den anderen Mitgliedstaaten
wussten also bereits vor ihrer Stimmabgabe, dass
die EU-skeptische Freiheitspartei (PVV) zur zweit-
stärksten Partei in den Niederlanden aufgestiegen
war. Noch gravierender ist, dass im Europawahlrecht
bislang keine staatenübergreifenden politischen Lis-
ten vorgesehen sind. – Das heißt, gewählt werden

können nur nationale Wahllisten, die im Regelfall
identisch mit den jeweiligen Parteien in den Mit-
gliedstaaten sind. Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass ausgerechnet zwei Listen, die der ge-
genwärtigen EU kritisch gegenüberstehenden, näm-
lich „Libertas“ (die ihren Ursprung in Irland hat) und
die radikaldemokratisch-föderalistisch orientierten
„Newropeans“, 2009 erste Ansätze für europäische
Listen boten, indem sie jeweils in mehreren Mit-
gliedstaaten unter demselben Namen antraten. 

Dass diese „nationale Fixierung“ problematisch ist,
haben auch die großen europäischen Parteien er-
kannt. Nachdem die Europäische Grüne Partei 2004
noch die einzige war, die ein europaweites Wahlpro-
gramm vorgelegt hat, formulierten 2009 auch die So-
zial- und Christdemokraten, die Liberalen und die
Europäische Linke gemeinsame Wahlprogramme.
Nachdem der Wahlkampf von den nationalen Mit-
gliedsparteien organisiert und durchgeführt wurde,
hatten diese Programme jedoch in erster Linien eine
„Umbrella-Funktion“. Sie gaben also den programm-
atischen Rahmen vor und sorgten nicht zuletzt dafür,
dass die in sich heterogenen Parteienbündnisse In-
halte und Zielorientierungen schärfen konnten. Sie
waren aber – mit der teilweisen Ausnahme der Grü-
nen – kein Vehikel, um abgestimmte europäische
Kampagnen durchzuführen. Nichtsdestotrotz handelt
es sich hierbei um eine absolut begrüßenswerte Ent-
wicklung, die mittel- und langfristig einen wichtigen
Beitrag zu einer „Europäisierung“ der Europawahl
und damit zu einem Bedeutungsgewinn aus Sicht
der Wahlberechtigten beitragen kann. Schließlich
führt eine geringe bzw. sinkende Wahlbeteiligung
nicht nur zu einer Legitimationskrise des Europäi-
schen Parlaments gegenüber den europäischen Bür-
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Infobox: Das neue Europäische Parlament 2009-2014

Das Europäische Parlament wird seit 1979 alle fünf Jahre in allgemeinen, unmittelbaren, freien und geheimen Europawahlen von
den BürgerInnen der EU gewählt. Das Europäische Parlament ist damit nicht nur das einzig direkt gewählte Organ der Europäi-
schen Union, sondern die einzig direkt gewählte supranationale Institution weltweit. Es ist, nach der Ratifizierung des Vertrages von
Lissabon, gleichberechtigter Gesetzgeber neben dem Ministerrat. Darüber hinaus muss die Zusammensetzung der Europäischen
Kommission vom Parlament bestätigt werden. Es kann dabei allerdings keine einzelnen KandidatInnen ablehnen, sondern nur die
gesamte Kommission als Kollegialorgan. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass das Parlament ausreichend politischen Druck er-
zeugen kann, um einzelne Kommissions-KandidatInnen zum Rückzug zu veranlassen. 

Nach der Europawahl 2009 hat sich das Europäische Parlament am 14. Juli 2009 für eine siebte Wahlperiode konstituiert. Durch
die Ratifikation des Lissabonner Vertrages wird das Parlament bis zur nächsten Wahl 754 Abgeordnete umfassen. Danach sieht
der Vertrag eine Anzahl von 750 plus einer/einem PräsidentIn vor. Zurzeit sind die Abgeordneten in sieben Fraktionen zusam-
mengefasst, die ein breites politisches Spektrum abdecken. Hinzu kommt noch eine Reihe von fraktionslosen Abgeordneten. 

Aus den Wahlen ging die Fraktion der Europäischen Volkspartei neuerlich als stärkste Kraft im Parlament hervor. Sie entsendet 265
Abgeordnete. Zweitstärkste Fraktion bleiben die Sozialdemokraten (184 Abgeordnete) vor den Liberalen (84) und der Fraktion der
Grünen (55). Die nationalen Mitgliedsparteien der – zur Fraktion der Grünen gehörigen – Europäischen Grünen Partei (EGP) konn-
ten dabei europaweit die größten Zuwächse erzielen. Deutlich zulegen konnten auch EU-skeptische Parteien. Diese erreichten eu-
ropaweit rund 15% der Stimmen. Im neuen Parlament sitzen nunmehr rund 110 Abgeordnete, die als europakritisch einzustufen
sind.
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gerInnen, sondern möglicherweise auch gegenüber
dem Europäischen Rat bzw. dem Ministerrat. Dieser
gewinnt seine politische Legitimation daraus, dass
es sich bei seinen Mitgliedern um VertreterInnen de-
mokratisch – mit vergleichsweiser hoher Wahlbetei-
ligung – gewählter Regierungen handelt.
Fortgesetzte WählerInnenabstinenz kann also zu
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Infobox: Europawahlen in Wien

In Wien waren bei der Europawahl 2009 genau 1.162.709
BürgerInnen wahlberechtigt. Wählen konnten alle in Wien
gemeldeten österreichischen StaatsbürgerInnen sowie in
Wien lebende EU-BürgerInnen. Neu hinzugekommen
waren auch Personen ab 16, die seit der Novelle des
österreichischen Wahlrechts bereits ab diesem Alter an
Wahlen teilnehmen können. Gewählt werden konnte ent-
weder persönlich im jeweiligen Wahllokal oder per Brief-
wahl. Bei der Wahlbeteiligung gelang immerhin eine
Steigerung um sechs Prozentpunkte auf 42,9%. 

Der Stadt Wien war es ein großes Anliegen, eine Steige-
rung der Wahlbeteiligung zu erreichen. Insbesondere für
Jung- und ErstwählerInnen wurden daher Informationen
rund um die Europawahl aufbereitet. Auf der von der Stadt
Wien eingerichteten Online-Plattform „eh kloar“ konnten
sich JungwählerInnen mit wichtigen Informationen zur
Wahl versorgen. Um die Plattform für die Zielgruppe at-
traktiv zu machen, wurden elektronische Medien als Part-
ner gefunden, die das Angebot mit Video- und Audio-Files
anreicherten. Praktische Informationen wie die Öffnungs-
zeiten der Wahllokale ermöglichten eine Basisorientie-
rung, online-Diskussionsforen und Platz für Fotos und
Videos luden die User ein, selbst aktiv zu werden. Darü-
ber hinaus setzten die Wiener Jugendzentren im Frühjahr
2009 einen Europa-Schwerpunkt. Durch Probewahlen,
EU-Quizes, mobile Wahlkabinen, Infowände und vieles
mehr wurden Jugendliche eingeladen, sich mit der EU
und den Parlamentswahlen auseinander zu setzen. 

Das Wahlergebnis in Wien

Anders als auf Bundesebene, wo die Volkspartei mit 30%
die meisten Stimmen erhielt, konnte die SPÖ in Wien den
ersten Platz halten und wurde trotz deutlicher Verluste von
den meisten WienerInnen gewählt. Drittstärkste Partei in
Wien wurden knapp hinter der ÖVP die Grünen, gefolgt
von der Liste Martin und der FPÖ. Im österreichweiten
Vergleich schnitten – neben der SPÖ – vor allem Grüne
und FPÖ deutlich besser ab als im Bundesdurchschnitt.
Mit den Zugewinnen für FPÖ und Liste Martin lag das
Wiener Ergebnis wiederum im europäischen Trend, der
eine generelle Stärkung von EU-skeptischen Listen
brachte.

Amtliches Wahlergebnis in Wien: 
(in Klammer die Veränderung zur EP-Wahl 2004)

SPÖ 28,57% (- 8,85%)
ÖVP 18,22% (- 1,01%)
Grüne 17,01% (- 5,37%)
Martin 15,85% (+ 2,07%)
FPÖ 15,32% (+ 9,83%)/
KPÖ 1,23% (- 0,48)
JuLis 1,18% (+1,18%)
BZÖ 2,62% (+2,62%)
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Zum Weiterlesen:

Website des Europäischen 

Parlaments

http://www.europarl.europa.eu/

einer Delegitimation des Parlaments führen, die
schlussendlich auch die – zuletzt im Lissabonner Re-
formvertrag enthaltene – Kompetenzaufwertung ge-
genüber Rat und Kommission in Frage stellen kann. 
Wie wichtig ein selbstbewusstes und starkes Parla-
ment ist, zeigte sich bereits bei den Diskussionen
rund um die Neubestellung des Kommissionspräsi-
denten, die im Anschluss an die Parlamentswahl
stattfanden. Während nämlich die mehrheitlich kon-
servativen Staats- und RegierungschefInnen die
neuerliche Bestellung von José Manuel Barroso
möglichst rasch und unkompliziert über die Bühne
bringen wollten, beharrte das Parlament – im kon-
kreten Fall vor allem die Grünen, Liberalen und So-
zialdemokraten – auf einer ernsthaften Diskussion
über Zielsetzungen, Programmatik und Personen.
Dieser Fall zeigt eindrücklich die zentrale Rolle des
Parlaments, wenn es darum geht, Debatten zu initi-
ieren und damit auch eine (europäische) Öffentlich-
keit zu schaffen. Barroso musste – entgegen den
ursprünglichen Plänen der Staats- und Regierungs-
chefs – bis Mitte September warten, ehe er mit einer
Mehrheit von 382 zu 219 Stimmen von Christdemo-
kraten, EU-skeptischen Konservativen, Liberalen
sowie spanischen und portugiesischen Sozialdemo-
kraten im Parlament neuerlich als Kommissionsprä-
sident bestätigt wurde. 

Dass das neue Parlament auch in Zukunft seine
große Bedeutung im europäische Institutionenge-
füge offensiv nutzen wird, zeigten schon die Anhö-
rungen der vorgeschlagenen EU-KommissarInnen
im Jänner 2010 vor den zuständigen Fachausschüs-
sen. Die harten Befragungen von (Minister-)Kandi-
datInnen kennt man sonst in erster Linie aus dem
US-Kongress. In den Mitgliedstaaten der Union ist es
hingegen nicht Usus, dass die Parlamente Minister-
kandidatInnen auf den „heißen Stuhl“ setzen, um sie
auf Herz und Nieren zu überprüfen. Das selbstbe-
wusste Auftreten der ParlamentarierInnen bei den
Anhörungen zeigte jedenfalls, dass das Europäische
Parlament seit den 1950er Jahren, als es als parla-
mentarischen Versammlung von Abgeordneten der
Mitgliedstaaten ins Leben gerufen wurde, einen wei-
ten Weg hinter sich gebracht hat.

Briefing

Europäisches Entscheidungsjahr 2009
Europawahl 2009

Infobox: 
Neue Wahlmodelle für mehr Öffentlichkeit?

Die Anhebung des gemeinsamen Europabewusst-
seins der BürgerInnen ist ein Hauptanliegen hinter
der Stärkung des Parlaments und der Einführung der
Europäischen Bürgerinitiative durch den Vertrag von
Lissabon. Wie man die Europawahlen selbts sowohl
für potentielle WählerInnen als auch für die nationa-
len Parteien interessanter machen könnte, darüber
zerbrechen sich zahlreiche EU-ExpertInnen den
Kopf. Unter anderem wurden in den letzten Jahren
folgende Vorschläge gemacht, die alle ohne tiefgrei-
fende Änderungen des EU-Vertrags realisiert wer-
den könnten:

➤ Direktwahl von Abgeordneten: Ein bestimmter
Anteil der Abgeordneten könnte direkt gewählt wer-
den, ohne über die von Parteien auf nationaler
Ebene erstellten Listen zu gehen. Möglicher Vorteil:
KandidatInnen müssten nicht mehr in erster Linie
ihre nationale Partei zufrieden stellen, sondern
wären eher in der Lage, sich für europäische The-
men stark zu machen.

➤ EU-KommissarInnen als Abgeordnete: Das Eu-
ropäische Parlament sollte eine noch stärkere Stel-
lung bei der Auswahl der KommissarInnen
bekommen. EU-KommissarIn sollte demnach nur
werden können, wer Mitglied des Europäischen Par-
laments ist. Parteien könnten dann bereits im Wahl-
kampf ihre KandidatInnen präsentieren und deren
politische Positionierungen verdeutlichen werden.

➤ SpitzenkandidatInnen der europäischen Par-
teien/Fraktionen: Bis dato ist die Auswahl des/der
KommissionspräsidentIn nicht sehr transparent. Im
Regelfall einigt sich der Rat auf eine/n KandidatIn-
nen, der/die dann vom Parlament bestätigt wird. Um
die politischen Unterschiede und Schwerpunktset-
zungen zu verdeutlichen, sollten die europäischen
Parteien bzw. die Fraktionen im Parlament vor der
EP-Wahl ihre SpitzenkandidatInnen für den/die EU-
KommissionspräsidentIn benennen. Dies könnte ge-
nerell zu einer Profilschärfung in der europäischen
Parteienlandschaft beitragen. Heute wird vielfach be-
klagt, dass die Unterscheidbarkeit zwischen den gro-
ßen pro-europäischen politischen Blöcken aufgrund
der konsensualen Grundausrichtung des Parlaments
leidet.
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Die neue Kommission 2010 bis 2014

Nachdem sich Parlament und Europäischer Rat auf eine Fortsetzung der Ära José Manuel Bar-
roso als Kommissionspräsident geeinigt hatten, wurden im Lauf des Herbstes 2009 von den Mit-
gliedstaaten ihre KandidatInnen genannt und im Januar 2010 stimmte schließlich auch das
Europäische Parlament der Zusammensetzung des Kommission Barroso II zu. Bereits unter der
schwedischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2009 wurde beschlossen, die formelle
Nominierung erst nach der Ratifikation des Vertrags von Lissabon durchzuführen. Eigentlich sah
dieser ja vor, die Kommission bis 2014 zu verkleinern, sodass jeweils nur zwei Drittel der Mit-
gliedstaaten eine/n eigene/n KommissarIn stellen würden. Nachdem die Staats- und Regierungs-
chefs aber (als Zugeständnis an Irland) bereits 2008 beschlossen hatten, diese Bestimmung nicht
in Kraft treten zu lassen, gehören der neuen Kommission wieder 27 Mitglieder an. 

Geht man nach der politischen Herkunft der KommissarInnen, wird die neue Kommission kon-
servativer sein als ihre Vorgängerin. Elf KommissarInnen (statt bisher neun) gehören Parteien an
bzw. stehen diesen nahe, die Mitglied der Europäischen Volkspartei sind, die Europäischen Libe-
ralen stellen zehn (statt elf) KommissarInnen und die Sozialdemokratische Partei Europas sechs
(statt sieben). Insgesamt ist es Barroso gelungen, ein prononciert politisches Team zusammen-
zustellen, das seine deklarierte Zielsetzung einer nachhaltigen, sozialen (sprich: weniger marktli-
beralen als in der Vergangenheit) Marktwirtschaft gut repräsentiert. Beim Frauenanteil gibt es
keine Veränderungen. Wie schon 2004 sind nur ein Drittel der KommissarInnen – nämlich neun –
weiblich. 

Im Folgenden wird eine Auswahl von 14 KommissarInnen, die für Wien von besonderer Bedeutung
sind, mit ihrer jeweiligen Agenda genauer vorgestellt.

Joaquín Almunia (E), stellv. Vorsitzender und Kommissar für Wettbewerb
bisher: Wirtschafts- und Währungskommissar

Die Hauptaufgabe des Wettbewerbskommissars wird in der effektiven Umsetzung
der Wettbewerbsregeln für den europäischen Binnenmarkt liegen und der Sicher-
stellung ihrer Anwendung in den Bereichen Kartellrecht, Unvereinbarkeit und Kon-
trolle von Staatshilfen. Um die Anwendung der Regeln für staatliche Beihilfen zu
verstärken, kommt der Bereich Staatshilfen für Verkehr und Energie neu in den Ver-
antwortungsbereich des Wettbewerbskommissars. Folgende Einrichtungen werden
ihm unterstellt: 

• Generaldirektion Wettbewerb
• Neu: Staatshilfen für den Verkehrs- und Energiesektor

László Andor (HU), Kommissar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Integration
bisher: Professor der Wirtschaftswissenschaften, EBRD-Verwaltungsratsmitglied

Die Entwicklung der europäischen Sozialagenda ist die Hauptaufgabe des neuen
Kommissars. Desweitern soll seine GD Vorschläge zur Umsetzung der „Flexicurity-
Agenda“ und zur Verbesserung der „Richtlinie zur Entsendung von ArbeitnehmerIn-
nen“ liefern als auch eine Arbeitszeitrichtlinie entwerfen. Der Dialog mit
Sozialpartnern, die Förderung erfolgreicher Maßnahmen gegen Armut sowie Vor-
schläge zur Finanzierung europäischer Rentensysteme runden das Portfolio des
Kommissars für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Integration ab. Zu sei-
nem Verantwortungsbereich gehören folgende Behörden:

• Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Integration
• Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound)
• Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)
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Michel Barnier (F), Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen
vormaliger französischer Außenminister und Diplomat

Bis zum 20-jährigen Jubiläum des Binnenmarktes im Jahr 2012 soll die Generaldi-
rektion Binnenmarkt und Dienstleistungen eine Reihe von Maßnahmen vorschlagen,
um das Vertrauen in den europäischen Markt zu stärken. Die Liberalisierung der
Dienstleitungen soll vorangetrieben und ein gemeinschaftliches Patentrecht auf den
Weg gebracht werden. Ihm unterstehen diese Einrichtungen:

• Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen
• Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (OHIM)

John Dalli (MT), Kommissar für Gesundheit und Verbraucherpolitik 
bisher: Sozialminister in Malta

Die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen und sicheren Lebensmittelversor-
gungskette gehört zu den Herausforderungen des Gesundheitskommissars. Inner-
halb der Kompetenzen der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherpolitik soll
die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Gesundheitssysteme gefördert und die Rah-
menbedingungen für gentechnisch veränderte Organismen festgelegt werden. In sei-
nen Verantwortungsbereich fallen u.a. folgende Einrichtungen:

• Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherpolitik
• Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)
• Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
• Europäische Arzneimittel-Agentur (EMEA)
• Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher (EAHC)

Máire Geoghegan-Quinn (IRL), Kommissarin für Forschung, Innovation und
Wissenschaft
ehem. Justizministerin in Irland

Die neue Kommissarin soll den Europäischen Forschungsraum einen entschiedenen
Schritt weiterbringen. Die sogenannte „Fünfte Freiheit“ – der freie Austausch von For-
schern, Wissen, Ideen und Technologien innerhalb Europas soll Realität werden.
Zudem wird sie die künftigen europäischen Forschungs- und Entwicklungspolitiken,
speziell das kommende Forschungsrahmenprogramm FP8, ausarbeiten. Ihr unter-
stehen u.a. diese Einrichtungen:

• Generaldirektion Forschung
• Gemeinschaftliches Forschungszentrum (JRC)
• Europäischer Forschungsrat (ERC)
• Exekutivagentur für Forschung (REA)
• Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrates (ERCEA)

Johannes Hahn (A), Kommissar für Regionalpolitik
bisher: Minister für Wissenschaft und Forschung in Österreich

Eine der Hauptaufgaben des neuen Regionalkommissars wird die Erarbeitung der
künftigen Kohäsionspolitik für Europas Regionen vor dem Hintergrund ihrer neuen
Herausforderungen. Dazu kommt die Ausgaben- und Effizienzkontrolle der finanz-
starken Regionalförderprogramme. In seinem Hearing vor dem Europaparlament
sprach sich der frühere Wiener Kommunalpolitiker für eine künftige Kohäsionspolitik
aus, die den Prioritäten der künftigen EU-2020-Strategie dienen soll: Wettbewerbs-
fähigkeit, Wissensgesellschaft, Klimaschutz und Energiewende. Ihm untersteht die

• Generaldirektion Regionalpolitik 
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Connie Hedegaard (DK), Kommissarin für Klimaschutz
bisher: Energieministerin in Dänemark

Die neugegründete Generaldirektion Klima soll für die Erreichung der europäischen
Klimaziele sorgen und das Weißbuch zur Anpassung an den Klimawandel umsetzen.
Im Zuge dessen soll die Kommissarin das europäische Emissionshandelssystem wei-
terentwickeln und umsetzen und den Einsatz von neuen, schadstoffarmen Techno-
logien propagieren. In ihren Verantwortungsbereich fällt die 

• Generaldirektion Klimaschutz (herausgelöst aus der Generaldirektion Umwelt)

Siim Kallas (EST), stellv. Vorsitzender und Kommissar für Verkehr
bisher: Kommissar für Verwaltung, Audit und Betrugsbekämpfung

Die neue, alleinstehende Generaldirektion Verkehr (bisher Verkehr und Energie) soll
die Weichen für eine nachhaltige europäische Verkehrspolitik stellen, die den Klima-
schutzzielen und der Energiepolitik entgegenkommt. Der Kommissar soll eine inte-
grierte Verkehrsstrategie entwickeln, die die Mobilität erhöht und gleichzeitig den
Kohlendioxidausstoß verringert. Darüber hinaus sollen die Transeuropäischen Ver-
kehrsnetze evaluiert und unter Berücksichtigung der europäischen Ziele adaptiert
werden. Dem Verkehrskommissar unterstehen u.a. folgende Einrichtungen: 

• Generaldirektion Verkehr
• Europäische Eisenbahnagentur (ERA)
• Exekutivagentur für transeuropäische Verkehrsnetze (TEN-T EA)
• Abteilung Verkehr der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (EAWI)

Günther H. Oettinger (D), Kommissar für Energie
bisher: Ministerpräsident von Baden-Württemberg 

Im Fokus der Agenda des Energiekommissars steht die Förderung des Binnen-
marktes für Energie und die Energieversorgungssicherheit, die Entwicklung einer
Langzeitstrategie zur Senkung des Kohlenstoffausstoßes in der Energieversorgung
sowie die Weiterentwicklung der Infrastruktur für Energie. Ihm unterstehen folgende
Behörden:

• Generaldirektion Energie (herausgelöst aus der bisherigen Generaldirektion Ver-
kehr und Energie) 
• Euratom-Versorgungsagentur 
• Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (EACI)

Janez Potočnik (SLO), Umweltkommissar
bisher: Kommissar für Wissenschaft und Forschung

Der neue Umweltkommissar soll in seiner Amtsperiode sicherstellen, dass Umwelt-
politiken einen wichtigen Beitrag zu einer grüneren Wirtschaft leisten. Um die EU res-
sourcenfreundlicher zu machen, sollen Pläne für Öko-Innovationen und
Umwelttechnologien weiter entwickelt werden. In seinen Verantwortungsbereich fal-
len u.a. folgende Einrichtungen:

• Generaldirektion Umwelt
• Europäische Umweltagentur (EAE)
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Viviane Reding (LUX), Vizepräsidentin und Kommissarin für Justiz, Grundrechte
und Bürgerschaft
bisher: Telekommunikationskommissarin

Das um Grundrechte und Bürgerschaft erweiterte Portfolio der bisherigen General-
direktion Justiz soll sich vermehrt den BürgerInnen widmen und insbesondere das
sog. „Stockholmer Programm“ umsetzen. Dieses Ende 2009 beschlossene Mehrjah-
resprogramm (2010 – 2015) enthält die Richtlinien einer gemeinsamen Politik der EU
zum Schutz der Grundrechte, dem Schutz des Privatlebens, dem Schutz von Min-
derheiten und besonders schutzbedürftigen Personengruppen sowie zur Unionsbür-
gerschaft. In ihren Verantwortungsbereich fallen u.a. folgende Einrichtungen:

• Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit
• Generaldirektion Kommunikation
• Europäische Menschenrechtsagentur (FRA)
• Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)
• Einheit für justizielle Zusammenarbeit (EUROJUST)

Olli Rehn (FIN), Kommissar für Wirtschaft und Währung
bisher: Erweiterungskommissar

Zu den Agenden des neuen Wirtschafts- und Währungskommissars gehören die Ent-
wicklung einer koordinierten Strategie zur nachhaltigen Überwindung der Wirt-
schaftskrise, die Erweiterung der Eurozone sowie die Mitentwicklung der
EU-2020-Strategie. Außerdem soll der Kommissar die EU auch in den weltweiten
Wirtschaftsforen G7 und G20 vertreten. Folgende Einrichtungen unterstehen ihm:

• Generaldirektion Wirtschaft und Währung
• Eurostat 

Antonio Tajani (I), stellv. Vorsitzender und Kommissar für Industrie und Unter-
nehmen
bisher: Abgeordneter im EU-Parlament, Journalist und Sprecher Silvio Berlusconis

Der neue Kommissar für Industrie und Unternehmen soll in seiner Amtsperiode eine
Strategie für eine integrierte Industriepolitik formulieren, die eine dynamische Ent-
wicklung hervorruft und Europa als Industriestandort sichert. Darüber hinaus soll die
Entwicklung kleiner und mittelständischer Betriebe gestärkt werden. Zusätzlich fallen
der Generaldirektion Industrie und Unternehmen durch den Vertrag von Lissabon
mehr Kompetenzen in der Weltraumpolitik zu und das Projekt Global Monitoring for
Environment und Security (GMES) soll ausreifen. Zu seinem Verantwortungsbereich
gehört vor allem die

• Generaldirektion Unternehmen und Industrie

Androulla Vassiliou (CY), Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit
und Jugend
bisher: Gesundheitskommissarin

Die Hauptaufgabe der Kommissarin wird sein, sicherzustellen, dass die Bildungs-
und Weiterbildungseinrichtungen den gesellschaftlichen Anforderungen und denen
des Arbeitsmarktes entsprechen. Des Weiteren soll die Kooperation zwischen Bil-
dung, Forschung und Innovation gestärkt werden. Die Mobilität von Lernenden soll
weiter forciert werden und Initiativen wie „Youth on the move“ sollen die Mobilität von
Jugendlichen fördern. Der Kommissarin unterstehen u.a. folgende Einrichtungen:

• Generaldirektion Bildung und Kultur
• Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsausbildung (CEDEFOP)
• Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)
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Am 3. November 2009 unterzeichnete der tsche-
chische Staatspräsident Václav Klaus die Ratifizie-
rungsurkunde des Vertrages und setzte damit den
Schlusspunkt unter eine Diskussion, die mit der Ein-
berufung eines Konvents zur Erarbeitung einer eu-
ropäischen Verfassung im Dezember 2001
begonnen hatte. Dazwischen lagen zwei feierliche
Zeremonien anlässlich der Unterzeichnung neuer
europäischer Vertragswerke, vier Volksabstimmun-
gen in drei EU-Staaten und zahllose, intensive und
für alle Beteiligten kraftaufreibende Diskussionen.

Aufatmen nach dem „Ja“ der Iren

Im Kern ist der Vertrag von Lissabon eine „abge-
speckte“ Version des Entwurfes für eine EU-Verfas-
sung, die der Verfassungskonvent zwischen 2001
und 2004 ausgearbeitet hatte, der aber an Referen-
den in den Niederlanden und Frankreich, wo sich
eine Mehrheit gegen eine Ratifizierung wandte,
scheiterte. Ob eine europaweite Volksabstimmung,
wie damals vielfach gefordert, eine Mehrheit ge-
bracht und der EU in der Folge einiges an Kopfzer-
brechen erspart hätte, kann wohl nie beantwortet
werden. In der Grundsubstanz fand der gescheiterte
Verfassungsvertrag dann Eingang in den Lissabon-
ner Vertrag. Dieser verzichtet aber – um den Beden-
ken in vielen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen –
bewusst darauf, den Eindruck einer europäischen
Verfassung zu erwecken. Deshalb wird auf den Be-
griff „Verfassung“ ebenso verzichtet wie auf eine
Hymne und andere Symbole, die mit „echter“ Staat-
lichkeit assoziiert werden könnten. Nichtsdestotrotz,
und obwohl 82% der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments 2008 dem Vertrag zustimmten,
herrschte in einigen Mitgliedstaaten große Skepsis.
In Irland drückte sich diese in der Ablehnung des Ver-
trages in einer verfassungsrechtlich notwendigen
Volksabstimmung im Juni 2008 aus. 53,4% der Wäh-
lerInnen lehnten zu diesem Zeitpunkt den Reform-
vertrag ab. Erst nachdem die EU Irland
Souveränitätsgarantien in Sachen Steuerpolitik,
Neutralität und Abtreibungsverbot zustand – und
nicht zuletzt unter dem Eindruck der internationalen
Finanzkrise – änderte sich die Stimmungslage und

schließlich votierten über 67% der IrInnen für den
Vertrag. Bereits zuvor, im Juni 2009, hatte das deut-
sche Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass
der Vertrag von Lissabon grundsätzlich verfassungs-
konform ist. Allerdings verlangten die Karlsruher
Richter gleichzeitig, dass die Mitwirkungsrechte des
Bundestages gestärkt werden müssen. Erst nach-
dem Bundestag und Bundesrat entsprechende Be-
gleitgesetze zum Vertrag verabschiedet hatten,
konnte Bundespräsident Horst Köhler seine Unter-
schrift unter den Vertrag von Lissabon setzen und
damit den Ratifizierungsprozess aus deutscher Sicht
abschließen. Die letzte Hürde wurde dann an be-
sagtem 3. November 2009 genommen. Nachdem
Präsident Vàclav Klaus nach langem Zögern und
Konzessionen an Tschechien seine Unterschrift
unter den Vertrag setzte, war klar: die EU geht mit
neuen Spielregeln ins zweite Jahrzehnt des dritten
Jahrtausends.

Neue Spielregeln für die europäische Integration – Der Vertrag von
Lissabon ist in Kraft

Nein, es lief keineswegs unkontroversiell ab. Und nein, wahnsinnig schnell ging es auch nicht. Und trotzdem: Am
1. Dezember 2009 trat der EU-Reformvertrag von Lissabon in Kraft. Trotz aller Kompromisse, die der lange Verhand-
lungsprozess zwischen 27 Mitgliedstaaten und zahlreichen anderen Akteuren auf europäischer, nationaler und re-
gionaler Ebene mit sich brachte, ist damit ein Vertragswerk gültig, das die Europäische Union demokratischer,
transparenter und effizienter machen soll. Für Städte bringt es nicht nur eine Anerkennung ihrer wichtigen Rolle bei
der Weiterentwicklung und Vertiefung der europäischen Integration, sondern auch neue Möglichkeiten, ihren Inte-
ressen Gehör zu verschaffen.
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Von der Hohen Vertreterin, doppelten Mehrheiten
und Frühwarnmechanismen

Der Vertrag von Lissabon bringt neue Entschei-
dungsverfahren, neue institutionelle Arrangements,
neue RepräsentantInnen und damit auch jede
Menge neuen „Eurojargon“. So wird es vermutlich
etwas dauern, bis man sich daran gewöhnt hat, dass
die „Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspo-
litik“ an das Amt des „Hohen Vertreters für die Ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ anknüpft,
mit der Namensänderung aber auch eine massive
Kompetenzaufwertung verbunden ist. Catherine
Ashton wird als „EU-Außenministerin“ nicht nur Vi-
zepräsidentin der Europäischen Kommission sein
und den Außenministerräten vorsitzen, sondern auch
einen eigenen diplomatischen Dienst, den Europäi-
schen Auswärtigen Dienst (EAD), aufbauen, um jene
organisatorischen und institutionellen Voraussetzun-
gen zu schaffen, die für ein starkes und einheitliches
Auftreten Europas in der Welt notwendig sind. Neben
Ashton wird eine zweite Person die EU in den nächs-
ten Jahren prägen und auch nach außen repräsen-
tieren. Herman van Rompuy, zuvor belgischer
Ministerpräsident, wird für die nächsten zweieinhalb
Jahre als ständiger Präsident dem Europäischen Rat
vorstehen. Damit soll gewährleistet werden, dass in
der Arbeit des Rates eine höhere Kontinuität erreicht
werden kann und der ständige Präsident ein starkes
Tandem mit dem jeweiligen Vorsitzland im Ministerrat
bildet.

Aber auch abseits der personellen Belange sorgt der
Vertrag von Lissabon für wichtige Neuerungen und
neue Begrifflichkeiten. So werden beginnend mit
2014 Beschlüsse im Ministerrat mit „doppelter Mehr-
heit“ gefasst werden. Heißt: eine Mehrheit besteht in
Zukunft dann, wenn mindestens 55% der Mitglied-
staaten, die gleichzeitig mindestens 65% der EU-Be-
völkerung repräsentieren, eine Position im Rat
unterstützen. Klingt kompliziert, bringt in der Praxis
aber ein höheres Maß an Entscheidungsfähigkeit
und reduziert die Notwendigkeit für einstimmige Ent-
scheidungen im Rat auf die Außen-, Steuer- und So-
zialpolitik. Beim sogenannten Frühwarnmechanis-

mus („Gelbe Karte-Verfahren“ ist eine kaum weniger
verwirrende zweite Bezeichnung) handelt es sich
hingegen um eine Stärkung des Subsidiaritätsprin-
zips durch mehr Rechte für die nationalen Parla-
mente. Diese erhalten die Möglichkeit, innerhalb von
acht Wochen, nachdem die Kommission einen Ge-
setzesvorschlag auf den Weg gebracht hat, zu be-
gründen, warum ein spezifisches Gesetzesvorhaben
ihrer Ansicht nach dem Subsidiaritätsprinzip wider-
spricht. Schließen sich insgesamt ein Drittel aller na-
tionalen Parlamente dieser Kritik an, muss die
Kommission ihren Vorschlag überprüfen und bei
einer etwaigen Zurückweisung der Einwände ihre
Entscheidung jedenfalls nochmals explizit begrün-
den. Für Wien besonders wichtig: Von diesem Früh-
warnmechanismus können alle Kammern der
nationalen Parlamente Gebrauch machen; in Öster-
reich also sowohl National- als auch Bundesrat – und
es steht den nationalen Parlamenten offen, die Land-
tage in diese Subsidiaritätsprüfung einzubeziehen.

Mehr Demokratie wird gewagt... 

Ein „Player“, der durch die Ratifizierung des Lissa-
bonner Vertrages eindeutig profitiert, ist das Euro-
päische Parlament. Und das ist gut so, wird dadurch
doch etwas fortgesetzt, was bereits vergangene eu-
ropäische Verträge kennzeichnete: eine beständige
Kompetenzausweitung für das Parlament und damit
auch eine Stärkung der demokratischen Qualität der
Union. Der Vertrag von Lissabon markiert auf dieser
Entwicklungsachse jedenfalls einen großen Sprung
vorwärts, wird das Europäische Parlament dadurch
doch zum gleichberechtigten Gesetzgeber neben
dem Rat. Das sogenannte Mitentscheidungsverfah-
ren, das Parlament und Rat gleiche Rechte im Ge-
setzgebungsprozess zubilligt, wird zum neuen
„ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“. Nur die ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik verbleibt in
der alleinigen Kompetenz des Rates. Einzig diese
Einschränkung und die Tatsache, dass das Initiativ-
recht, also die Möglichkeit, Gesetzesvorschläge ein-
zubringen, ausschließlich bei der Kommission
verbleibt, unterscheidet des EU-Parlament nun in
seinen Kompetenzen noch von den Parlamenten in
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den Mitgliedstaaten. Neue Rechte erhält das Parla-
ment auch bei der Erstellung des EU-Budgets. In Zu-
kunft wird es das letzte Wort über alle Ausgaben der
EU haben, auch über jene im Agrarbereich, die nicht
weniger als rund 46% des Gesamtetats ausmachen.
Diese Kompetenzaufwertung bedeutet nicht zuletzt
auch, dass die Abgeordneten zum Europäischen
Parlament noch wichtiger als AnsprechpartnerInnen
für die Belange der Städte und Regionen werden. 

Die EU wird aber nicht nur durch die Aufwertung des
Parlaments demokratischer. Der Vertrag von Lissa-
bon sieht auch die Etablierung eines Elements der
direkten Demokratie vor. In Zukunft ist es nämlich
möglich, durch eine sogenannte „Europäische Bür-
gerInneninitiative“ die Kommission aufzufordern,
einen Gesetzesentwurf zu einem bestimmten Thema
vorzulegen. Sylvia-Yvonne Kaufmann, die Berichter-
statterin des Parlaments in dieser Thematik, sieht in
der BürgerInneninitiative „ein völlig neues Instrument
zur Stärkung der Demokratie in der Europäischen
Union“. Tatsächlich hat dieses direkt demokratische
Instrument das Potential, BürgerInnen zu motivieren,
sich mit aktuellen Themenstellungen auf EU-Ebene
auseinander zu setzen und Dinge dabei nicht durch
eine nationale Brille, sondern mit einer europäischen
Perspektive zu betrachten. Schließlich müssen eine
Million BürgerInnen aus, laut Vertragstext, „einer er-
heblichen Anzahl von Mitgliedstaaten“ die Initiative
unterstützen. Wie die europäische BürgerInnenini-
tiative genau funktionieren soll, wurde bis Ende Jän-
ner 2010 auf Basis eines Grünbuches der
Kommission diskutiert. Die weiteren Verhandlungen
werden zeigen, ob sich das Parlament mit seiner For-
derung durchsetzen kann, wonach UnterzeichnerIn-
nen aus einem Viertel der Mitgliedstaaten kommen
müssen und Initiativen erst dann behandelt werden
sollen, wenn ein Transparenzbericht, der Auskunft
über die Finanzierung von BürgerInneninitiativen
gibt, vorgelegt wurde.

Schließlich markiert der Vertrag von Lissabon einen
Schritt in Richtung „Sozialunion“, trat doch die – be-
reits 2000 vom Europäischem Rat in Nizza verab-
schiedete – Charta der Grundrechte der
Europäischen Union gemeinsam mit der Ratifizie-
rung des Vertrages in Kraft. Auch wenn die Charta

nicht unmittelbar Teil des Reformvertrages ist, erhält
sie durch einen entsprechenden Hinweis im Vertrag
Rechtsverbindlichkeit. Damit gibt es in der EU nun-
mehr garantierte soziale Grundrechte – von der
Grundschulbildung bis zum Streikrecht. Die Grund-
rechtscharta geht in manchen Teilen weiter, in ande-
ren weniger weit als vergleichbare Grundrechts-
kataloge. Dafür, dass niemand eine Verschlechte-
rung seiner Grundrechtslage befürchten muss, sorgt
das sogenannte „Günstigkeitsprinzip“. Dieses legt
nämlich fest, dass die Charta keine negativen Kon-
sequenzen für die/den Einzelne/n haben darf. Sofern
sich die Grundrechtscharta und andere Grund-
rechtskataloge widersprechen, gilt grundsätzlich die
für die/den Einzelne/n bessere Regelung. 

...und die „Kommunalblindheit“ der EU hat ein
Ende

„Die Kommunalblindheit der EU hat mit dem Lissa-
bon-Vertrag ein Ende“, so kommentierte Stephan Ar-
ticus, der Geschäftsführer des Deutschen
Städtetages, das Inkrafttreten des Vertrages. Tat-
sächlich bringt „Lissabon“ die institutionelle Aner-
kennung der überragenden Bedeutung von Städten
und Ballungsräumen für die ökonomische, soziale
und ökologische Entwicklung der Union. Es war nicht
zuletzt die Beharrlichkeit der europäischen Städte
und Regionen, die diese positiven Veränderungen
möglich gemacht haben. Auch Wien und die öster-
reichischen Bundesländer haben sich massiv in die
Diskussion und die Vorarbeiten zum ursprünglich ge-
planten Verfassungsvertrag und später zum Reform-
vertrag eingebracht. Von der österreichischen
Landeshauptleutekonferenz wurde bereits im Sep-
tember 2003 eine grundlegende Position für die
österreichischen Verhandlungen angenommen. Im
Endeffekt konnten die europäische Städtelobby und
die Regionen nahezu alle wesentlichen Punkte ihres
Forderungskataloges durchsetzen. 

Für Luc van den Brande, Präsident des Ausschus-
ses der Regionen (AdR), ist der Vertrag von Lissa-
bon vor allem deshalb so wichtig, weil er „dem
Prinzip der territorialen Zusammenarbeit eine ent-
scheidende Rechtsgrundlage“ verleiht. Mit dem Re-
formvertrag erkennt die EU erstmals in ihrer
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Geschichte neben dem wirtschaftlichen und sozia-
len Zusammenhalt auch den territorialen Zusam-
menhalt und damit die harmonische Entwicklung
aller Gebiete der Union als wesentliches Gemein-
schaftsziel an. Konkrete Konsequenz dieser Zielset-
zung: Alle EU-Vorschläge müssen künftig ihre
administrativen und budgetären Auswirkungen auf
die Regionen und Kommunen messen und berück-
sichtigen. Damit daraus tatsächlich ein wirkungsvol-
ler Kontrollmechanismus wird, wird auch die
institutionelle Rolle des AdR, als wichtigste Vertre-
tung der regionalen und lokalen Gebietskörper-
schaften in Brüssel, aufgewertet. Artikel 8 des
Vertrages räumt dem AdR nämlich ein Klagerecht
beim Europäischen Gerichtshof ein. Demnach kann
der AdR eine Nichtigkeitsklage gegen EU-Rechts-
akte erheben, die nach seiner Auffassung gegen das
Subsidiaritätsprinzip verstoßen. Die Bedeutung der
Städte und Regionen wird außerdem durch die erst-

malige Veran-
kerung des
Rechts zur lo-
kalen Selbst-
verwaltung. in
einem EU-
Vertrag be-
tont. So lautet
Art. 4 Abs. 2
des Lissabon-
ner Vertrages:
„Die Union
achtet die
Gleichheit der
Mitgliedstaa-
ten vor den
V e r t r ä g e n
und ihre je-
weilige natio-
nale Identität,
die in ihren

grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen
Strukturen einschließlich der regionalen und lokalen
Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“ Für die all-
tägliche Verwaltungspraxis auch nicht ganz unwich-
tig: eine Bestimmung, dass der durch
EU-Vorschriften entstehende Verwaltungsaufwand
für lokale, regionale und nationale Behörden so ge-
ring wie möglich gehalten werden muss.

Schließlich erhalten repräsentative Verbände, wie die
europäischen Zusammenschlüsse der Städte und
Regionen, und die Zivilgesellschaft ein Recht auf An-
hörung. Das bedeutet, dass sich in Zukunft Städte-
vertreterInnen auf eine Vertragsgrundlage berufen
können, wenn sie auf eine partizipative Einbindung
der kommunalen Spitzenverbände in Europa drän-
gen.

Daseinsvorsorge und Lissabon

Das Interesse an europäischen Rahmenbedingun-
gen, die die Erbringung von qualitativ hochwertigen
Leistungen der Daseinsvorsorge auf kommunaler
Ebene nicht behindern, eint Städte und Gemeinden
in der EU. In den Diskussionen rund um die soge-
nannte Dienstleistungsrichtlinie (➤ Dossier Binnen-
markt & Daseinsvorsorge) konnten die Gebiets-
körperschaften durch erfolgreiches Lobbying und im
Bündnis mit zahlreichen anderen Akteuren ein Er-
gebnis erreichen, das zwar wesentliche Einwände
der KritikerInnen berücksichtigt, dessen tatsächliche
Auswirkungen auf die kommunale Daseinsvorsorge
aber noch nicht voll abschätzbar sind. Umso wichti-
ger ist es, dass der Lissabonner Vertrag (Artikel 14)
auf Betreiben der Niederlande, Belgiens und Öster-
reichs festlegt, dass die Mitgliedstaaten für die Er-
bringung, Auftragsvergabe und Organisation von
Leistungen der Daseinsvorsorge verantwortlich sind.
Darüber hinaus schützt der Artikel 36 der Grund-
rechtscharta den allgemeinen Zugang zu Leistungen
der Daseinsvorsorge. Darin heißt es: „Die Union an-
erkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie er
durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten im Einklang mit dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft geregelt
ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt
der Union zu fördern.“ Es fällt freilich auf, dass der
Wortlaut von Artikel 36 weniger konkret gehalten ist
als manch andere Artikel der Grundrechtscharta, die
als klassische Grundrechte formuliert sind. Insofern
ist fraglich, inwieweit sich daraus ein unmittelbar
durchsetzbares Grundrecht ableitet. Nichtsdestowe-
niger bilden Grundrechtscharta und Artikel 14 eine
eindeutige Verbesserung und einen Schutz vor einer
unreflektierten Anwendung der Wettbewerbsregeln
auf die Erbringung von Leistungen der Daseinsvor-
sorge. 

Städte als Hüter der lokalen Entscheidungs-
freihei

Freilich bedeutet die Ratifizierung des Lissabonner
Vertrages nicht, dass die Diskussion über die Aus-
gestaltung und Erbringung von Leistungen der Da-
seinsvorsorge damit beendet wäre. Sie wird weiter
im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Sozial-
staat geführt werden. Auch der erwähnte Artikel 14
lässt diesbezüglich eine Hintertür offen, stattet er die
EU doch mit einer neuen Gesetzgebungskompetenz
aus. Diese Kompetenz gibt der Union die Möglich-
keit, Prinzipien und Bedingungen der Organisation,
Erbringung und Finanzierung der Leistungen der Da-
seinsvorsorge zu regeln. Hier scheint jene Frage
durch, die auch die Diskussionen rund um die
Dienstleistungsrichtlinie begleitet hat. Sie lautet in
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Auf einen Blick – Die Vertrag von Lissabon und die wichtigsten Änderungen aus Sicht 
der lokalen und regionalen Ebene

Europäischer Rat

➤ Präsident des Europäischen Rates: Der Präsident wird mit qualifizierter Mehrheit für zweieinhalb Jahre (bei einmaliger Wieder-
wahlmöglichkeit) gewählt. Er löst damit den bisher im halbjährlichen Rhythmus rotierenden Ratsvorsitz ab, der jeweils von einem/r der Re-
gierungschefs/chefinnen wahrgenommen wurde.
➤ Neuer Abstimmungsmodus. Ab 2014 wird ein neuer Abstimmungsmodus im Ministerrat eingeführt. Mit Ausnahme der Außen- und
Sicherheitspolitik werden dann alle Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip gefällt werden. Bei diesen Mehrheitsentscheidungen wird
das bisher geltende Prinzip der qualifizierten Mehrheit durch die sog. doppelte Mehrheit ersetzt. Demnach müssen 55% der Mitglied-
staaten, die 65% der Bevölkerung repräsentieren, einem Gesetzesvorhaben zustimmen.
➤ Mehr Transparenz. Der Ministerrat wird künftig bei allen Gesetzgebungsentscheidungen öffentlich tagen.

Europäische Kommission

➤ Stärkung von Initiativrecht und Kommissionspräsident. Das alleinige Initiativrecht der Kommission in der EU-Rechtsetzung wird
gestärkt, indem Ausnahmefälle in der Innen- und Justizpolitik, in denen auch der Rat Gesetzgebungsvorschläge einbringen kann, redu-
ziert werden. Die Rolle des Kommissionspräsidenten wird insofern gestärkt, als er nun ausdrücklich eine Richtlinienkompetenz in der
Kommission erhält und auch selbstständig einzelne Kommissare entlassen kann. 

Europäisches Parlament

➤ Mitentscheidungsverfahren wird zur Regel. Das Mitentscheidungsverfahren, das Parlament und Rat gleiche Rechte im Gesetzge-
bungsprozess zubilligt, wird zum „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ und wird mit Ausnahme der Außen- und Sicherheitspolitik in allen
Politikbereichen gelten. 
➤ Geteilte Budgethoheit mit dem Rat. In Zukunft hat das Parlament für sämtliche Ausgaben in allen Politikbereichen das Budgetrecht,
d.h. erstmals fällt auch die Zustimmung zum Agraretat in die Kompetenz des Parlaments. Das Parlament hat damit das letzte Wort über
alle Ausgaben der EU.

Nationale Parlamente

➤ Frühwarnsystem zur Subsidiaritätskontrolle. Innerhalb von acht Wochen, nachdem die Kommission einen Gesetzesvorschlag prä-
sentiert hat, können nationale Parlamente begründen, warum ein Gesetz aus ihrer Sicht gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt. Wenn
diese Kritik von einem Drittel der nationalen Parlamente geteilt wird, muss die Kommission darauf reagieren und im Falle einer Zurück-
weisung der Argumente der Parlamente die Entscheidung in jedem Fall begründen. Regionale Parlamente (z.B. Landtage) können von
den nationalen Parlamenten in dieses Frühwarnsystem einbezogen werden.

Charta der Grundrechte der Europäischen Union

➤ Rechtsgültigkeit. Auch wenn die Charta nicht unmittelbar Teil des EU-Vertrages ist, erlangt sie nun Rechtsgültigkeit. Sie orientiert sich
inhaltlich an der Europäischen Menschenrechtskonvention und bindet die Union sowie ihre Mitgliedstaaten bei der Durchführung von eu-
ropäischem Recht. Erstmals sind die EU-Grundrechte umfassend in schriftlicher und verständlicher Form niedergelegt. Artikel 53 der
Charta legt darüber hinaus fest, dass sie keinesfalls zu einer Verschlechterung der Grundrechtssituation von Einzelnen führen darf. So-
fern die Charta anderen Grundrechtskatalogen widerspricht, gilt immer die für den/die Einzelne/n bessere Bestimmung.

Stellung der Kommunen und Regionen

➤ Anerkennung der territorialen Dimension. Neben dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt anerkennt der Reformvertrag
auch ausdrücklich den territorialen Zusammenhalt als wesentliche Zielsetzung der Union.
➤ Klagerecht für den Ausschuss der Regionen. Die institutionellen Rechte des AdR werden gestärkt. Er erhält ein Klagerecht beim
Europäischen Gerichtshof bei Gesetzesvorhaben, die aus seiner Sicht gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen. Darüber hinaus müs-
sen in Zukunft nicht nur Kommission und Rat den AdR zu Gesetzgebungsvorhaben konsultieren, sondern auch das Parlament. 
➤ Verlängerung der Mandatsperiode des AdR. Um die Mandatsperiode des AdR an jene der anderen EU-Institutionen anzugleichen,
wurde das Mandat der AdR-Mitglieder von vier auf fünf Jahre erhöht.
➤ Verankerung der lokalen und regionalen Selbstverwaltung. Art. 4 des Vertrages definiert Strukturen der regionalen und lokalen
Selbstverwaltung als Teil der jeweiligen nationalen Identität, die entsprechend zu achten ist.
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etwa: Inwieweit ist es sinnvoll, dass die EU ein Rah-
mengesetz verabschiedet, das Leistungen der Da-
seinsvorsorge definiert und einen europäischen
Rechtsrahmen für die Art ihrer Erbringung festlegt. 

Vorteil einer solchen Vorgehensweise wäre, dass
damit Rechtsicherheit für die Kommunen geschaffen
werden könnte bzw. rechtliche Rahmenbedingungen
definiert werden könnten, die sich nicht ursächlich
vom bestehenden Wettbewerbs- und Beihilferecht
ableiten. Nachteile, und aus Wiener Sicht überwie-
gen diese: Erstens ist es kaum vorstellbar, dass ein
einheitlicher Rechtsrahmen erarbeitet werden kann,
der der Vielfalt an Organisationsmodellen und Be-
dürfnissen, die sich aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen und sozialen Kontexten ergeben,
Rechnung tragen kann. Zweitens ist ein europäi-
scher Mehrwert durch eine EU-weite Regelung kaum
erkennbar. Vielmehr steht zu befürchten, dass sich
angesichts der bisherigen Entscheidungspraxis der
Kommission einseitig wettbewerbsorientierte Rege-
lungen durchsetzen könnten. Viel sinnvoller ist daher,
die starke Subsidiaritätsorientierung im Vertrag auch
in dieser Frage ernst zu nehmen und unter der Prä-
misse, dass Leistungen der Daseinsvorsorge eben
keine „gewöhnlichen“ Dienstleistungen sind, es den
Mitgliedstaaten und Kommunen zu überlassen, wie
sie „ihre“ Daseinsvorsorge ausgestalten. 

Angesichts dieser Rahmenbedingungen wird es
auch in Zukunft darum gehen, dass Städtevertrete-
rInnen das Prinzip der Subsidiarität – so wie es im
Lissabonner Vertrag nachdrücklich beschrieben ist –
in der Frage der Daseinsvorsorge wie in vielen an-
deren Frage auch beständig einfordern. Wenn also
die EU-Kommission die „Hüterin der Verträge“ ist,
sollten Städte und ihre Verbände zu „Hütern der lo-
kalen Entscheidungsfreiheit“ werden und damit we-
sentlich dazu beitragen, dass der EU-Reformvertrag
von Lissabon seine volle positive Wirkung für den eu-
ropäischen Integrationsprozess entfalten kann.

Zum Weiterlesen:

Charta der Grundrechte der Europäischen Union
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf

Informationen rund um den Vertrag von Lissabon
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_de.htm 
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Infobox: Partnerschaft für den Aufbau Europas –
Das Weißbuch zur Multi-Level 
Governance des AdR

Im Juni 2009 hat der Ausschuss der Regionen (AdR)
ein Weißbuch zur Multi-Level Governance verab-
schiedet. Vor dem Hintergrund der Bestimmungen
des Vertrages von Lissabon formuliert es die Vor-
stellungen der lokalen und regionalen Gebietskör-
perschaften für eine partnerschaftliche
Politikgestaltung auf europäischer Ebene. Das Weiß-
buch legt dabei zwei strategische Hauptziele fest:
Erstens, die Förderung der Beteiligung am europäi-
schen Integrationsprozess, und zweitens, die Stär-
kung der Wirksamkeit des europäischen Handels.
Um diese beiden Zielsetzungen zu erreichen, muss
aus Sicht des AdR eine Praxis der Partnerschaft so-
wohl in vertikaler Richtung – zwischen den lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften, den einzel-
staatlichen Regierungen und der EU – als auch in
horizontaler Richtung – zwischen den lokalen und re-
gionalen Gebietskörperschaften und der Zivilgesell-
schaft – etabliert werden. Notwendig dafür ist sowohl
die systematische Einbeziehung der Städte und Re-
gionen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Poli-
tiken der EU als auch die Bereitstellung geeigneter
Instrumente zur Unterstützung der partizipativen De-
mokratie.

Aus Wiener Sicht formuliert das Weißbuch wichtige
und richtige Zielorientierungen. Nachdem bis Ende
November 2009 ein Konsultationsprozess zum
Weißbuch lief, wird der AdR 2010 daran gehen, auf
Basis der definierten Zielsetzungen und Empfeh-
lungen einen Aktionsplan zu formulieren, um dann
in Gespräche mit der Kommission und dem Parla-
ment zu treten.

Zum Weiterlesen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:211:0001:0027:EN:PDF&sref
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20 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs
Eine Europäische Strategie für den Donauraum

Ein neuer Ansatz für europäische Makro-
Regionen

Was 2008 der damalige Bundeskanzler Alfred 
Gusenbauer und sein rumänischer Amtskollege Emil
Boc mit ihrer Aufforderung an Kommissionspräsident
José Manuel Barroso losgetreten haben, wird jetzt
umgesetzt. Der Startschuss für die Entwicklung einer
Donauraumstrategie ist gefallen. Die EU-Mitglieds-
länder und -Anwärter entlang der Donau sind aufge-
fordert, 2010 mit der „Strategie für den Donauraum“

ein umsetzungsorientiertes Zusatzinstrument zum
2002 gestarteten Donaukooperationsprozesses 
(➤ Infobox Zeittafel) zu entwickeln. Ähnlich wie die
2009 beschlossene „EU-Strategie für den Ostsee-
raum“ soll die „Strategie für den Donauraum“ kon-
krete Ziele und Aktionen für diese Makro-Region
definieren, die von allen Beteiligten, vor allem aber
den Regionen und Städten sowie den unmittelbaren
Stakeholdern im zivilgesellschaftlichen und ökono-
mischen Bereich, getragen und umgesetzt werden
sollen.

Der Vorschlag, mit solchen Strategien ein Rahmen-
programm für die Entwicklung von Makro-Regionen
zu starten, entspricht einem neuen Ansatz in der eu-
ropäischen Regionalpolitik. Dieser zielt auf die Schaf-
fung von Großregionen ab, die grenzübergreifend auf
transnationaler und interregionaler Ebene Koopera-
tionen eingehen, um gemeinsam auf regionaler und
lokaler Ebene die EU-Politiken umzusetzen. Er steht
damit für eine neue strategische Verankerung der
bislang ausschließlich projektorientierten, transna-
tionalen Kooperationen.

Diese Herangehensweise soll jetzt im erweiterten
Donaugebiet fruchten. Bei Problematiken wie Um-
weltschutz, Verkehr, Arbeitsmarkt und Migration kön-
nen länderübergreifende Maßnahmen mehr
bewegen: Allein fünf Milliarden Tonnen-Kilometer
Fracht könnten durch eine Stärkung der Nordsee-
Schwarzmeer-Verbindung von der Straße auf das
Wasser verlagert werden, schätzt die EU-Kommis-
sion. Und: Ein integrierter Zugang kann förderlich für
eine nachhaltige Entwicklung sein. Von einer zuneh-
menden Nutzung der Donau als Wasserstraße pro-
fitiert durch das vergrößerte Handelsvolumen auch
der Arbeitsmarkt und in weiterer Folge die angren-
zenden Regionen durch den Ausbau der Infrastruk-
tur und gesteigerte Standortattraktivität. 

Um der bereits durch zahlreiche Projekte und Netz-
werke gewachsenen kommunalen und regionalen
Zusammenarbeit entlang der Donau eine feste, or-
ganisatorische Struktur zu geben, wurde im Juni
2009 bei der 4. Europäischen Konferenz der Donau-
städte und Regionen der „Rat der Donaustädte und
Regionen“ gegründet. Die übergeordnete Zielset-
zung besteht dabei darin, mehr Gewicht gegenüber
europäischen Institutionen auf die Waage zu bringen
und einen besseren institutionellen Rahmen für die
Schaffung eines integrierten europäischen Donau-
raums zu erhalten. Dabei beschränkt sich dieser
Raum nicht nur auf die unmittelbaren Anrainerstaa-
ten, sondern er schließt auch Regionen mit ein, die
beispielsweise durch Zuflüsse zum erweiterten Ein-
zugsgebiet gehören.

Gesucht: Eine Europäische Strategie für den Donauraum

Eine „Strategie für den Donauraum“, so will es der Europäische Rat auf Ansuchen der EU-RegierungschefInnen,
soll die Europäische Kommission bis Ende 2010 entwickeln. Nach dem Beitritt der meisten Donauanrainerstaaten
zur EU sowie der Wiederherstellung der Befahrbarkeit des gesamten Donaulaufes nach dem Jugoslawien-Konflikt
rückt der Donauraum jetzt als gesamteuropäisches Entwicklungsfeld, das neue und alte Demokratien miteinander
verbindet, an die Spitze der Europäischen Agenda.

Planungsstadtrat Rudi Schicker und hochrangige Vertreterinnen
und Vertreter von Donaustädten- und Regionen – darunter Buda-
pests Bürgermeister Gábor Demszky und Ulms Oberbürgermeis-
ter Ivo Gönner – im Wiener Rathaus aus Anlass des Treffens des
“Rates der Donaustädte und -regionen” sowie der ARGE Donau-
länder am 4. November 2009.
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Ziel: mehr Wohlstand

Für die Stadt Wien gelten in ihren Überlegungen zu-
mindest alle Staaten zum Donauraum, die einen we-
sentlichen Anteil am „hydrologischen
Einzugsbereich“ der Donau haben (nämlich mit min-
destens einem Drittel der Gesamtlandesfläche).
Nach dieser Definition sollte der Donauraum „eine
Verbindung zwischen Westeuropa, der Schwarz-
meer-Region, dem Adriatisch-Ionischen-Raum und
dem Alpenraum“ darstellen, insgesamt 14 Staaten
einbeziehen und damit auch die Kooperationen
Wiens mit der Westukraine und dem Schwarzmeer-
raum erleichtern. Diese 14 Staaten sind auch, unab-
hängig von ihrer EU-Mitgliedschaft, eingeladen, am
Strategieprozess teilzunehmen, sofern ihre Regie-
rungen die Initiative mittragen.

Die transnationalen Herausforderungen – die Ent-
wicklung von integrierten Wirtschafts-, Verkehrs- und
Arbeitsräumen – sind für Wien von besonderer Be-
deutung. Wien nimmt funktional und räumlich eine
exponierte Stellung im Donauraum ein, sei es als in-
ternationale Wirtschaftsdrehscheibe zu Südost- und
Osteuropa, als Tourismus- und Kongressdestination
oder als äusserst lebenswerte Stadt dank ihrer nach-
haltigen Stadtentwicklungspolitik. Deshalb stehen für
Wien die Verbesserung der Lebensqualität, die Ge-
währleistung eines offenen, aber auch sinnvoll gere-
gelten Arbeitsmarktes sowie eine abgestimmte
Standortentwicklung zur gezielten internationalen
Positionierung des Donauraums an oberster Stelle.

Unter Einbeziehung der Wiener Position hat der neu-
gegründete „Rat der Donaustädte und -regionen“ im
November 2009 bei seiner ersten Präsidialsitzung in
Wien folgende Handlungsfelder identifiziert und ver-
abschiedet, die die Grundlage für den Strategieent-
wicklungsprozess bilden wird:

• Nachhaltige Verbesserung der Umwelt
• Förderung des Wohlstandes der Region

• Steigerung der Attraktivität und Zugänglichkeit
• Entwicklung von Zivilgesellschaft und Bürger-

rechten

Diese Schwerpunkte spiegeln die von der EU-Kom-
mission lancierten Themenschwerpunkte Umwelt,
Verkehr und sozioökonomische Entwicklung wider
und dienen dem Gesamtziel, den „BürgerInnen ein
Mehr an Wohlstand, Sicherheit und Frieden zu brin-
gen“ wie es zusammenfassend in der Deklaration
des Rates heißt.

Donau: Umwelt und Verkehr im Einklang 

Bislang wurde die Donau auf EU-Ebene vor allem
als Wasserstraße betrachtet und als Teil des trans-
europäischen Verkehrsnetzes (dem sog. TEN-T) im
Fachjargon „Korridor VII“ genannt. Mit der Einset-
zung der EU-TEN-T Koordinatorin für Binnenschiff-
fahrt, der früheren niederländischen
Verkehrsministerin Karla Peijs, hat die Europäische
Kommission der Binnenschifffahrt einen höheren
Stellenwert zuerkannt. Der Ausbau der Donau hat
mittlerweile höchste Priorität. Zunehmender Verkehr,
aber auch die Notwendigkeit transnationaler Um-
weltschutzmaßnahmen haben den Transport per
Schiff als vergleichsweise schadstoffarme Alterna-
tive zum Schwerlastverkehr ins Blickfeld der EU ge-
rückt. Flüsse, stellt Binnenschifffahrtskoordinatorin
Karla Peijs in ihrem Vorjahresbericht fest, sind keine
Autobahnen oder einfache Korridore, sondern Le-
bensräume für manchmal einzigartige und unersetz-
bare Flora und Fauna. Bei der Planung neuer
Infrastrukturen zur Unterstützung der Binnenschiff-
fahrt sollte daher laut Peijs immer bedacht werden,
dass ein „tragfähiges System nur dann erreicht wird,
wenn alle Komponenten in Übereinstimmung mitei-
nander entwickelt wurden.“

Zustand: ausbaufähig 

Ganz im Sinne dieses komplexen Ansatzes wird ge-
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20 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs
Eine Europäische Strategie für den Donauraum

Der Donauraum, eine Europäische Makro-Region: Zusammenfluss von Save und Donau in Belgrad (links) und von Inn und Donau in Passau (rechts).
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rade der österreichische Teil des Donau-Abschnitts
zwischen Wien und Bratislava entwickelt. Im Rahmen
des Nationalen Aktionsplan Donauschifffahrt – der
nationalen Umsetzung des Europäischen Aktions-
und Entwicklungsprogramms für die Donauschiff-
fahrt, NAIADES1 (➤ Infobox NAIADES1) – wird das
ständig ausgewaschene Flussbett saniert und die
vorhandenen Flussuferbefestigungen ausgebessert
bzw. neu ausgerichtet. Diesen Abschnitt des Flusses
hat die EU als NATURA 2000-Schutzgebiet (also ein
Naturschutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung) ausgewiesen, weshalb die Arbeiten daran mit
großem Interesse verfolgt werden, um ein mögliches
„Best-Practice-Verfahren“ für ähnlich gelagerte Si-
tuationen zu gewinnen.

Für die Schifffahrt liegt die Zukunft des längsten Stro-
mes durch Zentraleuropa nach ExpertInnenansicht
klar im Osten: Während die Donau bei der Planung
des Rhein-Main-Donau-Kanals (➤ Infobox Güter-
verkehr Donau) vor der Ostöffnung noch als Verlän-
gerung der Transportkette von den niederländischen
Seehäfen nach Österreich gesehen wurde, hat sie
über den Donau-Schwarzmeer-Kanal inzwischen
einen wichtigen Zugang zu einem der größten
Schwarzmeerhäfen: dem rumänischen Konstanza,
das sich zu einem Umschlagplatz für Container-
Transporte aus Asien etablieren will. Im Hinblick da-
rauf erhöhen die Umschlaghäfen in den
Absatzländern entlang der Donau ihre Kapazitäten
für Rohstoff- und Gütertransporte.

Deshalb setzt auch der Wiener Hafen als Güterum-
schlagplatz vor allem auf seine Kompetenz als tri-
modales Logistikzentrum, das die Transportmittel
Wasser, Schiene und Straße miteinander verbindet.
Insgesamt werden am Wiener Hafen jährlich 12 Mil-
lionen Güter umgeschlagen, davon etwa 50 Prozent
per LKW, 35 Prozent per Bahn und 15 Prozent per
Schiff. Insgesamt soll sich die Gütermenge, die den
österreichischen Teil der Donau passiert, bis 2015
verdoppeln. Zuwächse in der Personenschifffahrt
sind bereits zu verzeichnen: Der „Twin City Liner“ von
Wien nach Bratislava sowie zahlreiche regional und
international verkehrende Binnenkreuzfahrtschiffe
haben den Schiffstourismus in Wien in den letzten
Jahren stark belebt.

Modellprojekte in petto

Dieser wachsende Erfolg basiert nicht zuletzt auf
dem Engagement der Stadt Wien im Donauraum.
Die Besetzung von entscheidenden Gremien mit Ver-
treterInnen der Stadt Wien sowie die Initiierung und
Durchführung transnationaler Kooperationsprojekte
– sei es die „Europa Region Mitte CENTROPE“ oder
„Donauhanse“ – haben der Stadt Wien wichtige
Kompetenzen gebracht. Durch die entschiedene Ori-

entierung gen Osten konnte Wien bereits in der Früh-
phase der EU-Erweiterung Kooperationen im Sinne
eines gemeinsamen Wirtschaftsraums begründen.
Begonnen hatte das grenzübergreifende Wiener Do-
nauengagement gleich nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft
Donauländer (ARGE Donauländer), deren 23 Mit-
gliedsregionen- und Staaten von Deutschland bis zur
Ukraine vereinbarten, Kooperationen und gemein-
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Infobox: Zeittafel der internationalen Bemühungen um 
den Donauraum seit 1989

• Mai 1990: Gründung der Arbeitsgemeinschaft Donau
länder zwecks Kooperation und Entwicklung der Donau
regionen

• Juni 1994: Donauschutzabkommen, umgesetzt durch 
die Internationale Kommission zum Schutz der Donau

• Mai 2002: Gründungskonferenz des Donauraumkoope
rationsprozesses (Danube Cooperation Process – DCP) 
in Wien mit dem Ziel der Verbesserung der Zusammen
arbeit der Regierungen, Organisationen und Institutionen
im Donauraum 

• Juli 2004: DCP Ministerkonferenz Bukarest
• April 2007: DCP Ministerkonferenz Belgrad
• Mitte 2008: Rumänisch-österreichische Initiative gegen

über Kommissionspräsident Barroso zur Erarbeitung 
einer Donaustrategie 

• November 2008: Gründung der 
„Interregionalen Gruppe Donau“ im Ausschuss der 
Regionen

• Mai 2009: Deklaration des Donaugipfels 
Ulm – Fluss der Europäischen Zukunft

• Juni 2009: Gründung des Rates der Donaustädte und 
Regionen in Budapest

• November 2009: Deklaration des Präsidiums des Rates 
der Donaustädte zur Europäischen Donauraumstrategie

• Jänner 2010: Konferenz der österreichischen 
Donauregionen
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same Projekte voranzutreiben. Daraus entstand die
Idee der Donauhanse, einem Netzwerk der Donau-
städte, als dessen Hauptziele eine engere Koopera-
tion der Donauhäfen, die Einbeziehung der
Uferbereiche in die Stadtentwicklung sowie die Er-
weiterung des touristischen Angebotes definiert wur-
den. Insgesamt waren an dem 2006
abgeschlossenen, Interreg IIIB-geförderten Pro-
gramm 19 Donaustädte von Regensburg bis Odessa
beteiligt. Derzeit lebt das Netzwerk im von Wien ini-
tiierten Projekt „CUPA – Cooperative Urban Planning
Approaches“ weiter, bei dem interessierte Partner-
städte in Workshops zusammenkommen und ihre
städtebaulichen Probleme analysieren. Als Nachfol-
geprojekt der „Donauhanse“ hat die Stadt Wien nun-
mehr „Destination Danube“ im Rahmen des
transnationalen EU-Programms South-East Europe
eingereicht. 

Dessen Kooperations- und Wirtschaftsziele über-
schneiden sich mit der bisher formulierten Maßnah-
menebene der Donaustrategie in Bezug auf
Wohlstand, Sicherheit und nachhaltiges Wachstum.
Damit könnte dieses Projekt konkret in die Umset-
zungsebene der Strategie einfließen, auf der insge-
samt etwa 180 Projekte entwickelt werden sollen.
Dabei könnten u.a. die im Rahmen von CENTROPE
gesammelten Erfahrungen als Modell für den Aufbau
eines Netzwerkes von Metropolregionen dienen. So
könnte mit interessierten Partnerstädten und Regio-
nen ein Leitprojekt entwickelt werden, um den Auf-
bau von Wachstumspolen in der Makroregion zu
beschleunigen.

In den kommenden Monaten wird Wien mit Nieder-
österreich, Oberösterreich und dem Burgenland kon-
kretere Maßnahmen und gemeinsame Positionen für
die Strategie erarbeiten. Dabei kann die Stadt sowohl
ihre Erfahrungen als wettbewerbsorientierte Donau-
metropole als auch ihre Expertise aus den transna-
tionalen Regionalentwicklungsprojekten einbringen.
Die öffentlichen Konsultationen finden im Frühjahr
2010 statt, die Beschlussfassung über die Donau-
raumstrategie durch den Europäischen Rat ist für
Ende 2010 vorgesehen.
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Infobox: Das EU-Programm für die Binnenschifffahrt
NAIADES1

Das Aktions- und Entwicklungsprogramm für die euro-
päische Binnenschifffahrt NAIADES1 fasst zusammen,
was für eine nachhaltige Entwicklung von Binnenver-
kehrssystemen erforderlich ist, bei der sowohl Umwelt-
schutz- als auch Wachstumsaspekte berücksichtigt sind.
Durch das Programm sollen günstige Rahmenbedingun-
gen für Schiffstransporte entstehen, Flotten und Was-
serinfrastruktur modernisiert und die verladende
Wirtschaft durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
noch stärker für den Schiffstransport gewonnen werden. 

Im Einklang mit diesen Leitlinien hat die Europäische
Kommission nach Anhörung des Europäischen Parla-
ments und der Mitgliedstaaten das Mehrjahrespro-
gramm 2007 bis 2013 angenommen und 610 Mio. Euro
aus dem Gesamtbudget für TEN-T für diese Vorhaben
reserviert.

Zum Weiterlesen: www.naiades.info 

Infobox: Güterverkehr auf der Donau

Im Vergleich zu anderen europäischen Flüssen wird auf
der Donau nur wenig transportiert. Während entlang des
Rheinkorridors zwei Drittel aller Güter mit dem Schiff be-
fördert werden, so sind es entlang des Rhein-Main-
Donau-Kanals nur 2,7%. Dafür verantwortlich sind laut
einer Studie der Verkehrswissenschaftler Wolf Drechsel
und Stephan Kroll die 50 Schleusen zwischen Mainz
und Passau sowie der längere Wasserweg durch die
vielen Mainschleifen. Auch der jahrzehntelange Streit
um den Ausbau der 70 Kilometer frei fließenden Donau
zwischen Straubing und Vilshofen in Bayern steht einem
signifikanten Anstieg des Donau-Frachtschiffverkehrs
zumindest in Deutschland im Wege. Um das Transport-
aufkommen auf der Donau signifikant zu erhöhen,
müsste der Ausbau dieses Donauabschnitts allerdings
die Befahrbarkeit mit zweilagigen Containerschiffen er-
lauben. Das würde wiederum eine Anhebung bestehen-
der Brücken und den weiteren Aushub der Donau
erfordern, da solche Schiffe mehr Tiefgang haben.
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„CENTROPE, die Europa Region Mitte, gilt heute als
die Modellregion, in der die europäische Integration
an der Schnittstelle zwischen „alten“ und „neuen“
EU-Mitgliedern rasch und erfolgreich gelungen ist.“
Dieser Satz ist (noch) keine Momentaufnahme. Er
stammt aus dem „Zukunftsbild CENTROPE 2015“,
verfasst in den Jahren 2005/2006. Mit dem „Zu-
kunftsbild“ gaben sich die Partnerstädte und -regio-
nen der Vierländerregion an der Schnittstelle
zwischen Österreich, Tschechien, der Slowakei und
Ungarn in der Anfangsphase ihrer Zusammenarbeit
ein gemeinsames Leitbild. Unter dem Motto „Wir
wachsen zusammen – zusammen wachsen wir“
skizzierten sie die Vision einer integrierten Region,
die es innerhalb weniger Jahre geschafft hat, lange
als unüberwindbar geltende Hürden zu beseitigen
und die berüchtigten „Grenzen in den Köpfen“ zu
sprengen.

Es wäre vermessen anzunehmen, dass diese Vision
bereits heute Realität wäre. Und doch: Fünf Jahre
nach der Entstehung des „Zukunftsbilds“ ist nicht nur
die Halbzeit der selbst gesetzten Frist erreicht, son-
dern auch ein Meilenstein auf dem Weg zur Errei-
chung der hochgesteckten Ziele: Mit Anfang 2010
tritt das unter Federführung der Stadt Wien entwi-
ckelte Projekt „CENTROPE Capacity“ in seine ope-
rative Phase. 

Kapazitäten für Kooperation

„CENTROPE Capacity“ steht für die gemeinsame Er-
kenntnis der Partnerstädte und -regionen von CEN-
TROPE, dass eine dynamische Entwicklung der

transnationalen Region nur vorangetrieben werden
kann, wenn in allen vier Partnerländern handlungs-
fähige Strukturen geschaffen werden – regionale
CENTROPE-Büros, die gleichsam als Katalysatoren
kontinuierlich Impulse für eine forcierte Zusammen-
arbeit setzen, Konzepte entwickeln und die CEN-
TROPE-Idee in die Partnerregionen hineintragen.
Gleichzeitig sollen die vier regionalen CENTROPE-
Büros in den kommenden Jahren eng zusammenar-
beiten und werden dabei von einem zentralen
Koordinationsbüro, angesiedelt im Europaforum
Wien, unterstützt.

Mit „CENTROPE Capacity“, gefördert über das
Strukturfonds-Programm Central Europe, basiert die
Initiative CENTROPE auch weiterhin auf einem aus
EU-Mitteln unterstützten Projekt. Die Qualität der Zu-
sammenarbeit unterscheidet sich jedoch substantiell
von den vorangegangenen CENTROPE-Projekten
der Jahre 2003-2007: Erstmals sind alle Partner zu
gleichen Teilen an der Finanzierung des Projekts be-
teiligt und begegnen einander somit auch formal auf
gleicher Augenhöhe. Ausdruck dieser geteilten Ver-
antwortung ist auch, dass ab Anfang 2011 jedes der
vier Partnerländer nach dem Muster der EU-Rats-
präsidentschaft für einen Zeitraum von einem halben
Jahr den politischen Vorsitz in CENTROPE über-
nehmen wird und damit der gemeinsamen Region
„das Gesicht verleiht“. Den Anfang wird Ungarn ma-
chen, das im ersten Halbjahr 2011 auch den Vorsitz
im EU-Rat innehaben wird. Österreich wird voraus-
sichtlich die (vorläufige) „Schlussetappe“ im Herbst
2012 übernehmen – und hat damit die Möglichkeit,
wesentliche Weichenstellungen für die Fortsetzung

CENTROPE: Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Der Start des EU-Projekts CENTROPE Capacity bedeutet eine neue Qualität der Zusammenarbeit in der „Europa
Region Mitte“: Erstmals sind alle Partnerstädte und -regionen von CENTROPE gleichermaßen am Aufbau hand-
lungsfähiger Strukturen beteiligt, schaffen somit gemeinsame Kapazitäten für die künftige Entwicklung der Region.
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der CENTROPE-Initiative in der neuen Programm-
periode vorzunehmen.

Vom Kunstbegriff zur Marke

Dass CENTROPE heute, sieben Jahre nach der ers-
ten politischen Willensbekundung, mehr ist als ein
Projekt-Akronym, zeigt ein Blick ins Internet, in re-
gionale Medien oder in die Veröffentlichungen von
Universitäten. „CENTROPE“ ist zum Begriff gewor-
den, den Politik, Wirtschaft, Planung oder Forschung
längst aufgegriffen haben. Nun soll der Begriff zu
einer erfolgreichen Marke ausgebaut werden, der zu-
nehmend konkrete Eigenschaften zugeordnet wer-
den. Partner wie der Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds wollen dazu einen breit
angelegten Prozess einleiten, der zunächst die Bot-
schaften und Bilder definiert, die mit CENTROPE as-
soziiert werden sollen, und diese dann in die
Markenkommunikation umsetzt. Damit CENTROPE
auch international mehr und mehr als Standort mit
konkreten Assets und als Ziel für Investitionen wahr-
genommen wird.

Um CENTROPE zunehmend greifbar zu machen,
gilt das Hauptaugenmerk von CENTROPE Capacity
der Einleitung von praxisorientierten Kooperations-
aktivitäten – seien es Unternehmenskooperationen,
gemeinsame Programme von Universitäten und For-
schungseinrichtungen, die Entwicklung von gemein-
samen Produkten im Tourismus oder eine
grenzüberschreitend abgestimmte Raum- und Ver-
kehrsplanung. Dabei soll der Kreis der Akteure, die
Initiativen in oder für CENTROPE ergreifen, nach
und nach erweitert werden. 

Wo steht CENTROPE im Wettbewerb der 
Regionen?

CENTROPE ist eine relativ „junge“ Europaregion –
im Vergleich etwa mit transnationalen Partnerschaf-
ten zwischen den „alten“ EU-Ländern Deutschland,
Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlan-
den. Ein Erfahrungsaustausch mit diesen versierten
Partnerschaften oder mit dem seit bald zehn Jahren
als Erfolgsmodell geltenden Öresund-Region zwi-
schen Malmö und Kopenhagen soll bis 2012 zweier-
lei bringen: eine Einschätzung, wo CENTROPE im
internationalen Vergleich steht und – vor allem – jede
Menge „Tipps & Tricks“ zum Überwinden der letzten
noch bestehenden Grenzen.

Zum Weiterlesen:

CENTROPE Europa Region Mitte
www.centrope.info (Relaunch Mai 2010)
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Wien und die europäische Klimapolitik
Gebäude im Visier

Gebäude im Visier – wie Brüssels Klimaziele die europäische 
Baukultur verändern

Die EU fordert in Sachen Erderwärmung von ihren Mitgliedern ein stärkeres Engagement. Wohl haben die Mit-
gliedstaaten längst erkannt, dass Klimaschutz nur auf gesamteuropäischer Ebene wirksam betrieben werden kann
und haben ihn deshalb fest in der EU-Umweltpolitik verankert. Und obwohl der stete Anstieg des Energieverbrauches
gebremst ist – vom Erreichen des 20-20-20-Ziels bis zum Jahr 2020, der Reduktion der Treibhausgasemissionen um
20%, der Anhebung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20% und der Steigerung der Energieeffizienz um 20%,
ist die EU noch weit entfernt.

Der Energieverbrauch in Europa hat im Vergleich
zum produzierten Bruttoinlandsprodukt in den ver-
gangenen zehn Jahren zwar kontinuierlich abge-
nommen – die Ursache dafür liegt aber laut
Untersuchungen der Europäischen Energieagentur
hauptsächlich am Wandel der industriellen Struktur.
Die Abwanderung der energieintensiven Industrie in
Schwellen- und Entwicklungsländer hat bislang mehr
zum Klimaschutz in der EU beigetragen als die tat-
sächliche Umsetzung der europäischen Klima-
schutzpolitik. Deshalb nimmt Brüssel die Mitglieder
jetzt in die Pflicht: Um zehn Prozent, rechnet der bis-
herige EU-Energiekommissar Andris Piebalgs gern
vor, könnte die Europäische Union den Energiebe-
darf reduzieren – sofern die bereits bestehenden ein-
schlägigen Richtlinien, nämlich die sog.
Gebäuderichtlinie und die sog. Ökodesign-Richtlinie,
vollständig umgesetzt würden. Allein der Gebäude-
sektor produziert EU-weit 40% der Treibhausgas-
emissionen. Damit liegt das größte Einsparpotenzial
mit optimistisch kalkulierten 30% in Wohn- und ge-
werblich genutzten Gebäuden.

Klimafaktor Raumwärme

Auch in Österreich verursachen laut Kyoto-Fort-
schrittsbericht 1990-2004 des Umweltbundesamtes
Raumwärme und Kleinverbrauch rund 16% der
Treibhausgasemissionen und sind für 45% des Ge-
samtenergieverbrauchs zuständig. Mit dickeren
Dämmschichten, isolierten Außenwänden und dich-
teren Fenstern ließe sich in Österreich der Energie-
verbrauch von Gebäuden um bis zu 70% senken.
Häuser mit Passivhausstandard kommen gar mit
10% der Energie eines 60er-Jahre-Plattenbaus aus. 

Angesichts dieser Zahlen haben Gebäude im 2006
verabschiedeten „EU-Aktionsplan Energieeffizienz.
Das Potential ausschöpfen“ einen hohen Stellenwert.
Mit diesem energiepolitischen Strategiepapier hat
sich das Initiativorgan der Europäischen Union zwei
zentrale Ziele gesetzt: Zum einen sollen die Mit-
gliedstaaten unabhängiger von Energieimporten
werden – Stichwort „Versorgungssicherheit“–, zum
anderen sollen Maßnahmen zur Erhöhung der Ener-

gieeffizienz so miteinander verknüpft werden, dass
sie ihr Potential vervielfachen und einen zentralen
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Da die Europäische
Union das Energieangebot nur sehr langfristig be-
einflussen kann, versucht sie, die Nachfrage durch
geringeren Energieverbrauch und erhöhte Energie-
effizienz zu drosseln. Für diese beiden Komponen-
ten des Klimaschutzes bietet sich eben außer den
beiden anderen Großverbrauchern Verkehr und In-
dustrie der Gebäudesektor an.

Vorgaben für Gebäude 

Dass die Umsetzung der Klimaziele in diesem Be-
reich nicht ganz einfach ist, lässt sich anschaulich
am Fall der Richtlinie über die Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebäuden – der Gebäuderichtlinie – aus
dem Jahre 2002 darstellen. In diesem für die euro-
päische Klimapolitik zentralen Rechtsinstrument wird
der Rahmen für die Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz von Gebäuden, für die Ausstellung
der Energieausweise und für die regelmäßigen In-
spektionen von Heiz- und Klimaanlagen vorgegeben
(➤ Infobox Gebäuderichtlinie). In Österreich wurde
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die nationale Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie
in einem koordinierten Abstimmungsprozess zwi-
schen Bund und Ländern ausverhandelt, da die Bau-
ordnung Ländersache ist. 2006, dem Jahr, in dem die
EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie bereits hätten um-
setzen sollen, verabschiedete das österreichische
Parlament zunächst das sogenannte Energieaus-
weis-Vorlage-Gesetz, das Immobilienbesitzer ver-
pflichtet, den Gesamtenergieverbrauch von
Gebäuden offenzulegen. Auf EU-Ebene war lediglich
eine einheitliche Ermittlungsmethodik für den Ge-
samtenergieverbrauch festgelegt worden – die Mit-
gliedstaaten waren angehalten, eine Methode zur
einheitlichen Berechnung der Gesamtenergieeffi-
zienz als auch Mindestanforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden festzulegen.
Eine Richtlinie des Österreichischen Institutes für

Bautechnik (OIB) gibt zwar die Berechnung der
Energiekennzahl für das baurechtliche Verfahren
sowie einen Leitfaden für den Energieausweis vor;
alle weiteren Elemente der EU-Richtlinie wie die Re-
gelungen zur Inspektion von Heizkesseln, Klimaan-
lagen und Heizungen sowie die Zertifizierung der
Energieausweise mussten auf Länderebene bewäl-
tigt werden. Damit war Wien unmittelbar für die Um-
setzung der europäischen Gesetzgebung und das
Erreichen der Ziele der EU-Klimapolitik verantwort-
lich. In legislativer Hinsicht erforderte die Richtlinie
erhebliche Anpassungen: Von der Bauordnung bis
zum Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz mussten
insgesamt vier Gesetze plus die Wiener Bautechnik-
verordnung novelliert werden. Im Juli 2008, sechs
Jahre nach dem Beschluss auf europäischer Ebene,
trat das Paket schließlich in Kraft.

Wien: umweltschonende Förderungen

Dabei fügt sich die EU-Klimapolitik sehr gut in die be-
stehende, schon seit den späten neunziger Jahren
verfolgte Wiener Klimaschutzstrategie (➤ Infobox
KLIP II Klimaschutzprogramm Neu). Auch die Wohn-
baustrategie Wiens berücksichtigt seit vielen Jahren
Umwelt- und Klimaaspekte, und zwar mit einem ähn-
lichen Ansatz, wie es jetzt die EU mit der Verknüp-
fung von Gebäude- und Ökodesignrichtlinie 
(➤ Infobox Ökodesignrichtlinie) in ihrem Aktionsplan
Energieeffizienz verfolgt: Die Vergabe Wiener För-
dermittel ist an die Verwendung umweltfreundlicher
Materialien sowie energiesparender Anlagen gebun-
den. Gleichzeitig verlangen die Förderungen die Ein-
haltung gewisser Dämmdicken. Vorschriften, die sich
die Wiener Stadtverwaltung übrigens auch für den
eigenen Gebäudebestand auferlegt hat: Im Rahmen
des Programms „Ökokauf“ (➤ Infobox Ökokauf)
stellt die Stadt nicht nur ihren Einkauf auf ökologi-
sche Produkte und Geräte um, sondern verlangt die-
sen Ansatz auch von Firmen, deren Leistungen sie
extern zukauft. So werden beispielsweise Schulen
und Kindergärten nach ökologischen Kriterien um-
gebaut und instandgehalten. „Gerade in Wien sind
nicht zuletzt wegen des großen Bestandes an Alt-
bauten sehr große Einsparungen bei der Raum-
wärme möglich“ argumentiert der Physiker Christian
Pöhn, stellvertretener Leiter der Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt (MA 39),
den Fokus auf Gebäudesanierung. Er hat Wien als
technischer Experte bei den Bund-Länder-
Verhandlungen zur Umsetzung der Gebäuderichtli-
nie vertreten. 

Wien spart durch diese zielgerichteten Förderpro-
gramme jährlich bereits 30.000 Tonnen CO2 ein,
bleibt dabei aber seinem Credo des „leistbaren Woh-
nens“ treu. Förderungen zur thermischen Wohn-
haussanierung wie THEWOSAN decken in der Regel
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Infobox: Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden, kurz: Gebäuderichtlinie

Als sich abzeichnete, dass die meisten Staaten der Europäi-
schen Union die Kyoto-Ziele verfehlen würden, erarbeitete die
EU-Kommission rechtlich bindende Maßnahmen zur Beschleuni-
gung des Klimaschutzes. Haushalte und Dienstleister gelten
neben Industrie und Verkehr als drittgrößter Sektor beim Ener-
gieverbrauch. Sie können Energie vor allem dadurch einsparen,
dass sie den Raumwärmeverlust im wahrsten Sinne des Wortes
eindämmen. 

Fünf Jahre nach der Klimakonferenz von Rio wurden 1997 mit
dem Kyoto-Protokoll, einem Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, eine völker-
rechtlich bindende Vereinbarung dahingehend getroffen, dass
die Treibhausgasemissionen bis 2012 weltweit um 5,5% gegen-
über 1990 gesenkt werden. Die Europäische Union legte damals
ihr Ziel auf minus 8% fest. Nach einer längeren Vorbereitungs-
phase trat 2002 die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden in Kraft, die zum einen den Energieverbrauch von
Gebäuden sichtbar machen und damit öffentliches Bewusstsein
schaffen soll, und zum anderen Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden stellt. Die Richtlinie be-
steht aus vier Kernelementen:

➤ Einer gemeinsamen Methode zur Berechnung der integrierten
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.
➤ Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz neuer
Gebäude wie auch bestehender Gebäude mit über 1000m2 Nutz-
fläche, die einer größeren Renovierung unterzogen werden sollen.
Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, Mindestnormen festzulegen. 
➤ Schaffung von Zertifizierungssystemen (Energieausweise) für
neue und bestehende Gebäude und – wenn es sich um öffentliche
Gebäude handelt – Aushangpflicht der Energieausweise und an-
derer relevanter Informationen.
➤ Verpflichtung zu regelmäßiger Inspektion von Heizkesseln und
zentralen Klimaanlagen in Gebäuden sowie Überprüfung von Hei-
zungsanlagen, deren Kessel mehr als 15 Jahre alt sind.
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einen wesentlichen Teil der Kosten des zusätzlichen
Aufwandes ab, der durch eine thermische Sanierung
entsteht. Letztendlich hilft diese Maßnahme den Ver-
brauchern beim Sparen: nach erfolgter Sanierung
geben die BewohnerInnen weniger fürs Heizen aus.
Dies entspricht auch den Zielen der Richtlinie: Die
Kosten sollen nicht an den MieterInnen hängenblei-
ben. 

Öffentlich zugänglich: Energieausweis 

Auch bei einem weiteren, wichtigen Element der Ge-
bäuderichtlinie, der Ermittlung und Offenlegung des
Gesamtenergieverbrauchs von Gebäuden, nimmt
Wien eine Vorreiterrolle ein: In 210 Amtsgebäuden,
260 Schulen, 40 Kindergärten sowie vielen weiteren
Gebäuden hängt mit Stand November 2009 bereits
das „Energiepickerl“ aus, wie der Energieausweis
auch genannt wird. Als Folge der Richtlinie müssen
alle Gebäude in Österreich bei Miet- oder Besitzer-
wechsel ihren Energieverbrauch offenlegen. Das so-
genannte Energieausweis-Vorlage-Gesetz
verpflichtet Immobilienbesitzer, den Energiever-
brauch ihrer Objekte von zertifizierten Fachkräften
ermitteln zu lassen und zugänglich zu machen.
Damit soll das öffentliche Bewusstsein für das
Thema Energieverbrauch gestärkt werden, die Ener-
giekosten in die Miet- oder Kaufentscheidung mit ein-
fließen und ein geringerer Verbrauch erzielt werden.
(➤ Infobox Energieausweis).

Der Energieeffizienzbeauftragte der Stadt Wien, An-
dreas Eigenbauer, hält den Energieausweis für eine
sinnvolle Sache. „Ich denke, dass es mit einem Ge-
bäudeausweis immer schwieriger wird, schlechte
Häuser und Wohnungen zu vermitteln. Mithilfe die-
ser einfachen Symbolik, die da gewählt wurde, ähn-

lich der Kennzeichnung von Kühlschränken, kann
jeder interpretieren, wie gut die Energiebilanz eines
Gebäudes ist. Das wird den Markt verändern.“ 

Novellierungsbedarf 

Kaum war die Gebäuderichtlinie auf nationaler
Ebene in Österreich per Energieausweis-Vorlage-
Gesetz und entsprechenden Änderungen der Bau-
ordnungen und Förderschienen auf Länderebene
umgesetzt, begann auf EU-Ebene bereits der Revi-
sionsprozess: Zu viele Ungereimtheiten, schwam-
mige Formulierungen und auch einige nicht
nachvollziehbare Passagen ließen den Mitgliedstaa-
ten viel Raum für langwierige Verhandlungen und
vielfältige Deutungsvarianten. Was zur Anhebung der
Energieeffizienz logisch und zielführend klingen
mag, scheitert also auf der Umsetzungsebene wie
so oft am Detail. Es gibt keine verpflichtenden Bau-
vorschriften, keine Sanierungspflicht, keine EU-weit
festgelegten Mindeststandards und keine Sanktio-
nen bei Nichteinhaltung. Dass die Gebäuderichtlinie
nur für Bauwerke mit einer Nutzfläche von 1000 m2
und mehr gelten soll, wie in der Ursprungsfassung
von 2002 verankert, erscheint nicht nur Christian
Pöhn unlogisch. Der stv. Leiter der MA 39 betont,
dass diese Klausel einen hohen Anteil der Gebäude,
insbesondere die Einfamilienhäuser ausschließt –
sie sind schlicht kleiner. Damit bringt sich die beste-
hende Gebäuderichtlinie um einen Großteil ihres Po-
tentials, auch weil gerade kleinere Gebäude
aufgrund ihrer vergleichsweise großen Außenflächen
einen hohen Wärmeverlust haben.

Mitgliedstaaten, Interessensverbände, NGOs und
Regionalvertretungen haben die Ungereimtheiten
der Richtlinie kritisch betrachtet und ihre Positionen
gegenüber den europäischen Institutionen formuliert.
Die EU-Kommission kam zu dem Schluss, dass eine
Novelle der Gebäuderichtlinie das Beste wäre. Ers-
tens sollten unklare Formulierungen richtig gestellt,
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Infobox: Ökodesignrichtlinie

Mit der sog. Ökodesignrichtlinie will die Europäische Union An-
forderungen für die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“)
von energiebetriebenen Produkten vorgeben. Die Richtlinie,
die eine bessere Energieeffizienz der betreffenden Produkte,
aber auch ihre bessere Umweltverträglichkeit zum Ziel hat,
wird seit 2007 von den EU-Mitgliedstaaten durch nationale
Rechtsbeschlüsse umgesetzt. Nahezu alle elektrischen Geräte
vom Wäschetrockner bis zur Klimaanlage werden von der
Richtlinie erfasst. Dabei beziehen sich die Empfehlungen der
Richtlinie auf den gesamten Lebenszyklus der Produkte von
der Herstellung bis zur Entsorgung, mit dem Ziel, auch hierbei
Energie und andere Ressourcen einzusparen. Die Richtlinie
gilt für alle in der EU hergestellten und in die EU importierten
Produkte.
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Infobox: 
KLIP II Klimaschutzprogramm Neu

Zwanzig Prozent Treibhausgase im Vergleich zu 1990 sollen alle WienerInnen bis 2020 einsparen. Erreicht werden soll dieses
ambitionierte Klimaziel durch die Umsetzung des Klimaschutzprogrammes II (KLIP II), dem Nachfolgeprogramm von KLIP I. Das
umfassende Maßnahmenpaket für die kommende Dekade gliedert sich in die Handlungsfelder Energieaufbringung, Energiever-
wendung, Mobilität und Stadtstruktur, Beschaffung und Abfallwirtschaft sowie Öffentlichkeitsarbeit. KLIP-Koordinatorin Christine
Fohler-Norek: „Weil wir als Stadt de facto nur auf 15% der Emissionen tatsächlich Einfluss haben – der Rest liegt beim Bund –
konzentrieren wir uns vor allem auf die Bereiche Raumwärme, Verkehr, Energie und Landwirtschaft“. 

Die konkreten Ziele des KLIP II lauten: 

• Erhöhung des Fernwärmeanteils auf 50%
• Forcierung der thermischen Gebäudesanierung 
• Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Radwege bei gleichzeitiger Reduktion des 
motorisierten Individualverkehrs (U-Bahn-Ausbau, Lückenschlüsse im Radwegnetz, 
effektive Parkraumbewirtschaftung)

• Verdoppelung der Energiemenge aus erneuerbaren Energieträgern
• Erstellung eines Versorgungssicherheitsplanes für Energie

Mit dem Klimaschutzprogramm kommt die Stadt Wien seit 1999 den Verpflichtungen aus dem Beitritt zum „Klimabündnis“ (Hal-
bierung der Pro-Kopf-CO2-Emissionen bis zum Jahr 2010, bezogen auf 1987) und der Unterzeichnung der „Charta von Aalborg“
(Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit) von 1994 nach. Außerdem leistet die
Stadt Wien mit dem Klimaschutzprogramm einen Beitrag zur Erreichung der mit der Unterzeichnung des „Kyoto-Protokolls“
durch die Republik Österreich übernommenen nationalen Verpflichtung.

Mit dem damals bereits begonnenen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Strom- und Fernwärmeerzeugung in Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen und zahlreichen weiteren Maßnahmen hatte Wien bereits in den 90ern im Vergleich zu ähnlich strukturierten
Städten niedrige Pro-Kopf-CO2-Emissionen. Die damals im Auftrag der Umweltschutzabteilung (MA 22) erstellten „Reduktions-
strategiepläne“ zeigten 1995, dass eine CO2-Reduktion um 50% rein theoretisch machbar wäre, aber nur unter der Vorausset-
zung, dass sämtliche Potenziale, deren Umsetzung teilweise nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Wien liegen, voll
ausgeschöpft werden können. Das zu ändern hätte weitreichende gesellschaftspolitische Veränderungen zur Folge, die unter
den damaligen (wie heutigen) wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen weder von den betroffenen Interessenver-
tretungen noch von der breiten Bevölkerung akzeptiert und mitgetragen worden wären. So ehrgeizig, engagiert und begrüßens-
wert das Klimabündnisziel von „Minus 50%“ auch war, in der Praxis konnte es bis zum Jahr 2010 – dem Laufzeitende des
ersten Klimaschutzprogramms, KLIP I – nicht erreicht werden. Ziel von KLIP I war daher, Maßnahmenprogramme v.a. für die
Reduktion des wichtigsten Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) auszuarbeiten, die auch in der Praxis eine Chance hatten, reali-
siert zu werden. Analog dazu ist auch KLIP II aufgesetzt: Die Stadt Wien konzentriert sich auf Handlungsfelder in ihrem Einfluss-
bereich und setzt realistische Ziele. Zusätzlich zu den bereits jährlich in der Folge von KLIP I eingesparten 2,9 Mio. Tonnen CO2
sollen mit der Umsetzung von KLIP II weitere 1,4 Mio. Tonnen pro Jahr weniger anfallen.

Für den Erfolg des neuen KLIP II wird entscheidend sein, dass auch auf Bundes- und EU-Ebene die Rahmenbedingungen zu
Gunsten der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen verbessert werden. So wünscht sich Klimaschutzkoordinatorin Fohler-
Norek eine EU-weit einheitliche Besteuerung von Energie nach ihrem CO2-Gehalt. „Es müsste Regelungen geben, die zum Bei-
spiel unnützen Verkehr einschränken. Dass heutzutage Kartoffeln zum Waschen durch halb Europa transportiert werden, liegt
auch daran, dass der Straßenverkehr offenbar zu billig ist. Das zu lösen, kann ein einzelner Staat angesichts des globalen Han-
dels nicht leisten; das würde ich mir von der EU wünschen.“

Zum Weiterlesen:

www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/klip/index.htm
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zweitens die Vorgaben der geltenden Richtlinie prä-
zisiert und damit die Umsetzung insgesamt gestärkt
werden. 

Debatte auf allen Ebenen

Die Europäische Kommission stellte zunächst ihren
Neuentwurf per Online-Konsultationsverfahren zur
Diskussion. Mit der Novelle soll vor allem der EU-
weite Ansatz der Richtlinie gestärkt werden, der die
Grundlage für zusammenhängende und einander
verstärkende Mechanismen schafft. Konkret soll der
Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeweitet wer-
den, sodass beispielsweise alle bestehenden Ge-
bäude nach einer größeren Renovierung ein
bestimmtes Effizienzniveau erreichen müssen. Zu
den im November 2008 vorgeschlagenen Änderun-
gen gehören insbesondere:

➤ Die Vorgaben für Mindestanforderungen an die
Energieeffizienz werden detaillierter, um ein besse-
res Kosten/Nutzen-Niveau zu erreichen.
➤ Die Mitgliedstaaten sollen die zu erreichende Min-
destenergieeffizienz auch bei größeren Renovierun-
gen festlegen, auch für Gebäude mit weniger als
1000 m² Nutzfläche.
➤ Neu eingeführt werden Mindestanforderungen an
gebäudetechnische Systeme; alternative Energie-
systeme (Solarzellen, Wärmepumpen etc.) sollen
auch bei Gebäuden unter 1.000 m² berücksichtigt
werden.
➤ Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Ge-
bäude mit einer Kohlendioxidemission und einem
Primärenergiebedarf zu fördern, der sehr niedrig
oder gleich Null ist.

Trotz der konkreteren Vorgaben verbleibt die Festle-
gung der individuellen Anforderungen und Methoden
in der „Gebäuderichtlinie Neu“ im Verantwortungs-
bereich der Mitgliedstaaten. Neu allerdings ist der
Vorschlag zur Einführung eines Kontrollmechanis-
mus: Die Kommission will den Mitgliedern eine ein-
heitliche Vergleichsmethode zur Berechnung
kostenoptimaler Mindestanforderungen zur Verfü-
gung stellen, mit der die Mitgliedstaaten ihre Anfor-
derungen berechnen sollen. Anschließend sollen sie
diese Daten mit der Auswertung ihrer nationalen An-
forderungen vergleichen. Diese Vergleiche sollen der
Kommission mitgeteilt werden, die anhand dieser In-
formationen Fortschrittsberichte veröffentlichen
möchte.

Auf dem Weg zu einer verbesserten Gebäude-
richtlinie

Nach einer ersten Lesung des Europäischen Parla-
ments und dem anschließenden Feedback des
Rates der Regionen und des Wirtschafts- und Sozi-
alausschusses im Laufe des Jahres 2009, wie es das
sogenannte Mitentscheidungsverfahren vorsieht,
zeichnet sich ab, dass das Parlament den Mitglied-
staaten gerne einen konkreten Finanzierungs- und
Zeitplan mitgeben möchte: Bis spätestens 2014 soll
ein europäischer Energieeffizienz-Fonds eingerich-
tet werden, der private und öffentliche Investitionen
zur Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden
unterstützt. Außerdem hat das Parlament für die No-
velle vorgeschlagen, dass Neubauten ab 2019 nur
noch als „Null-Energie-Gebäude“ genehmigt werden
sollen. Zusätzlich möchte das Parlament einen Min-
destanteil an Null-Energie-Häusern im Gebäudebe-
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Infobox: Ökokauf Wien

Ökokauf Wien ist ein Programm der Stadt Wien für den ökologischen Einkauf von Waren,
Produkten und Leistungen. Dabei reicht die Produktpalette von Textilien über Waschmittel
bis hin zu Dienstleistungen wie Maler- oder Reinigungsarbeiten und der Sanierung von Kin-
dergärten und Schulen der Stadt Wien. Mit Ausgaben von jährlich fünf Milliarden Euro kann
die Stadt Qualität, Beschaffenheit und Umsetzung der Produkte und Leistungen wesentlich
beeinflussen. 1999 hat sich Wien im Zuge des ersten Klimaschutzprogramms (KLIP I) für
die ökologische Beschaffung entschieden und mit Ökokauf Wien eine verbindliche Grund-
lage für das kommunale Vergabewesen geschaffen. Das bedeutet, dass alles, was von den
Dienststellen der Stadt, aber auch dem Krankenanstaltenverbund, Wiener Wohnen und den
Stadtwerken angeschafft wird, den von Ökokauf festgelegten Kriterien entsprechen muss. 

Damit hat der Wiener Magistrat schon vor zehn Jahren ein Programm initiiert, dessen Ziele
sich jetzt in vielen neueren Richtlinien zum Klimaschutz wiederfinden. Zusätzlich leistet Öko-
kauf jetzt schon, was Brüssel mit der Verknüpfung der einzelnen Richtlinien im Aktionsplan
Energieeffizienz erreichen will: Sie vereint die Zielsetzungen von Ökodesignrichtlinie und
Gebäuderichtlinie – die eine Richtlinie macht Vorgaben für energieeffiziente Geräte und Pro-
dukte, die andere für eine bessere Energieeffizienz von Gebäuden. Die Kombination poten-
ziert die Entlastung der Umwelt und damit des Klimas.

Zum Weiterlesen: www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/index.html
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stand festschreiben. Mit diesem Passus wird die Er-
wartung verbunden, dass bis zum Jahr 2020 in der
gesamten EU der Energieverbrauch um 5 bis 6 Pro-
zent und die CO2-Emissionen um bis zu 5 Prozent
gesenkt werden könnten.

In der
Stellung-
n a h m e
der Stadt
Wien zur
N o ve l l e
w a r e n
sich die
zuständi-
gen Ex-
pertInnen
allerdings
e i n i g ,
dass der
ursprüng-

liche Vorschlag der Kommission zu bevorzugen sei:
Darin werden lediglich Zielvorgaben für einen Min-
destanteil von Null-Energiehäusern im Gebäudebe-
stand gefordert. Ein fixer Anteil an
Null-Energie-Gebäuden, wie vom Europäischen Par-
lament vorgeschlagen, wäre für Wien aufgrund des
vorhandenen historischen Gebäudebestandes nur
schwer erreichbar – ein Gründerzeithaus ist nur mit
erheblichem Aufwand auf Null-Energie-Standard zu
sanieren. „Man kann dort, wo man keine gegliederte
Fassade hat, außen zusätzlich dämmen, außerdem
die unterste und oberste Geschossdecke. Aber dann
stößt man, realistisch gesagt, an die Grenze“ gibt der
Leiter der Wiener Wohnbauforschung, Wolfgang
Förster, zu bedenken. „Deshalb das ganze Stadtbild
zu verändern, würde wohl kaum Zustimmung fin-
den.“ Wien wäre lieber, wenn bei solchen Überle-
gungen alle energietechnischen Aspekte in Betracht
gezogen würden. Laut Förster werden viele Woh-
nungen beispielsweise durch zusätzliche Dämmla-
gen dunkler, so dass der Lichtverlust durch
zusätzliche Beleuchtung ausgeglichen werden muss.
Doch einen derart fortgeschrittenen und komplexen
Zugang EU-weit zu erwarten, scheint aufgrund der
unterschiedlichen Niveaus, auf denen sich der Kli-
maschutz in den einzelnen Ländern befindet, zu am-
bitioniert.

Globale Ziele, lokale Aktion

Nicht zuletzt um derartige Überlegungen, die auf
dem spezifischen Know-how der Städte basieren,
besser in die EU-Klimapolitik einzubringen, setzt
Brüssel verstärkt auf die Zusammenarbeit mit der lo-
kalen Ebene. Um die aktive Umsetzung der Klima-
ziele voranzutreiben und die gewünschte Vorbildrolle
der lokalen Verwaltungen zu stärken, hat die Kom-
mission den „Konvent der BürgermeisterInnen für lo-
kale nachhaltige Energie“ initiiert und zum Partner

des EU-Aktionsplans für Energieeffizienz gemacht.
Diese neue Plattform von über 400 Städten hat sich
ehrgeizige Ziele gesetzt: So haben sich die Mitglie-
der verpflichtet, über die 20-20-20-Ziele der EU zur
Emissionsreduktion und Effizienzsteigerung hinaus-
gehen zu wollen, eigene Aktionspläne zum Energie-
sparen zu entwickeln und ihre städtischen Strukturen
dementsprechend auszubauen und anzupassen. 

Auch auf globaler Ebene dreht sich das Rad weiter:
Der Weltklimagipfel in Kopenhagen sollte ein neues
weltweites Klimaschutz-Abkommen bringen und die
Nachfolgeziele des 2012 auslaufenden Kyoto-Proto-
kolls festlegen. Dieses Nachfolgeprotokoll hätte nicht
mehr nur Reduktionsziele für Industrienationen ent-
halten sollen, sondern auch Klimaschutzmaßnah-
men für Schwellen- und Entwicklungsländer
definieren sollen. Doch so weit ist es beim Gipfel in
Kopenhagen nicht gekommen: die Klimaverhandlun-
gen sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. In einem
zweiwöchigen Verhandlungsmarathon konnten sich
die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt le-
diglich auf eine vage formulierte Vereinbarung ver-
ständigen, die keine verpflichtenden Reduktionsziele
vorsieht. In dem Papier, das auch nicht als UN-Ent-
scheidung verabschiedet wurde, bekunden die 193
Unterzeichner lediglich, dass der „Klimawandel eine
der größten Herausforderungen der Zeit“ sei und ihr
Bemühen darum, die Treibhausgase soweit reduzie-
ren zu wollen, dass die Atmosphäre sich um höchs-
tens zwei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts
erwärmt. Am konkretesten sieht die finanzielle Un-
terstützung der Entwicklungs- und Schwellenländer
für Klimaschutzmaßnahmen aus. Bis 2012 werden
die USA, Japan und die EU 30 Mrd. Dollar bereit stel-
len, bis 2020 sollen jährlich 100 Mrd. Euro aus einem
Klimafonds der Industrienationen fließen, dessen
Aufteilungsschlüssel derzeit noch verhandelt wird.

Europa jedenfalls ist mit seinen ambitionierten 20-
20-20 Zielen und seinen zielorientierten Maßnahmen
auf gutem Weg, in Sachen Klimaschutz weltweit eine
Vorreiterrolle einzunehmen. Tatsächlicher Erfolg oder
Misserfolg dieser Maßnahmen entscheidet sich je-
doch zu einem beträchtlichen Ausmaß in Europas
Städten. 

Wien und die europäische Klimapolitik
Gebäude im Visier
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Interview Wolfgang Förster

Zur Person. Wolfgang Förster leitet das Wiener
Wohnbauforschungsprogramm und mehrere inter-
nationale Forschungsprojekte. Derzeit steht er
unter anderem dem „Committee on Housing and
Land Management – Komitee für Wohnen und
Raumnutzung“ der Europäischen Wirtschaftskom-
mission der Vereinten Nationen (UNECE) vor und
leitet die Arbeitsgruppe Wohnen des Europäischen
Städtenetzwerkes EUROCITIES. 

Hält die derzeit geltende Richtlinie über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden, was sie ver-
spricht?

Ja, aber es ist immer der kleinste gemeinsame
Nenner. Es gibt in der Richtlinie gewisse Mindest-
anforderungen, aber wenn die dann in nationales
Recht übernommen werden, heißt das noch lange
nicht, dass die den Standard definieren. Von daher
hält sie, was sie verspricht, aber auch nicht mehr. 

Was heißt „nicht mehr“?

Ich würde nicht sagen, dass sie den Baustandard
oder den Gebäudestandard in Österreich entschei-
dend nach oben befördert. 

Hat die Umsetzung der Richtlinie Wien irgendwie
unter Druck gesetzt?

Nein, aber es hat im Bereich des Baurechts Anpas-
sungen gegeben, die früher oder später so oder so
gemacht worden wären. Das hat im Zuge der Um-
setzung zu einer Vereinheitlichung des Baurechts
in Österreich kommt, könnte man durchaus als po-
sitiv bezeichnen. 

Sichtbar, und damit für alle wahrnehmbar, wurde
die Gebäuderichtlinie durch die Einführung des
Energieausweises, der den Energieverbrauch von
Gebäuden offenlegt. Was halten Sie davon?

Der Energieausweis wird meiner Meinung nach
etwas überschätzt. Es gibt ja diesen berühmten
Vergleich mit dem Kühlschrank. Wenn ich in ein
Geschäft gehe, dann finde ich dort 20 verschie-
dene Kühlschränke, und alle kosten ungefähr das-
selbe, dann such mir halt den besten mit der
besten Energieperformance aus. Beim Wohnen,
weil das eine viel größere Anschaffung im Leben
der Menschen ist, spielen ganz andere Überlegun-
gen eine Rolle. Wenn ich im gleichen Block völlig
gleichwertige Wohnungen finden würde, dann
würde der Energieausweis für mich eine Rolle spie-
len, aber er wird nie eine so überragende Rolle
spielen wie bei einem Elektrogerät. 

Zum Erreichen der Klimaziele: hätten Sie etwas an-
deres initiiert?

Den Energieausweis sehe ich als kleinen Anstoß,
elementar sind allerdings Fördermaßnahmen für
den Gebäudebestand. Da liegt ein enormes Hand-
lungspotential. 

Was wäre denn eine maßgeschneiderte Maß-
nahme für Wien? 

In Wien glaube ich, dass man mit dem Förderpro-
gramm zur thermischen Wohnhaussanierung
(THEWOSAN) ganz gut unterwegs ist und denke
mir, dass es ohnehin gerade zum Standard wird,
dass man thermisch saniert. Was man steigern
kann, ist der Standard der Sanierungen. 

Wien und die europäische Klimapolitik
Gebäude im Visier

Infobox: Der Energieausweis

Wien hat als eines der ersten Bundesländer Österreichs den sog. Energieausweis einge-
führt. Eigens erstellte Gebäudeerhebungsblätter werden von den Objektmanagern vor Ort
ausgefüllt, die Daten ausgewertet und die erforderlichen Informationen für den Energieaus-
weis erstellt. Konstruktion, Bauweise, Nutzung und der Energieverbrauch werden beschrie-
ben, der jährliche Energiebedarf pro Quadratmeter wird als Kennzahl verwendet. Ähnlich
wie beim Kühlschrank erfolgt eine Kennzeichnung in Energieeffizienzklassen, die zwischen
A++ (grün) und G (rot) rangieren und auch für Laien klar interpretierbar sind. Damit ermög-
licht der Energieausweis den VerbraucherInnen einen Vergleich und eine Beurteilung der
Energieeffizienz der Immobilie. Darüber hinaus enthält er Empfehlungen für Verbesserungs-
maßnahmen.
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Sollte man das Förderprogramm THEWOSAN an-
gleichen oder ändern? 

Das haben wir letztes Jahr erst getan. Ich glaube
auch, dass wir die Sanierungsquote nicht maßgeb-
lich erhöhen können: zum einen, weil wir nicht
mehr Fördermittel zur Verfügung haben und zum
anderen, weil die spezialisierte Bauwirtschaft, die
diese Sanierungen durchführen kann, auch an eine
Kapazitätsgrenze gestoßen ist. 

Der Bund beklagt, dass Wien sich besonders viele
Schutzzonen genehmigt hat, die von der Gebäude-
richtlinie ausgenommen sind.

Darüber kann man streiten: Ich denke, dass das
Sinn macht, weil nicht akzeptiert werden würde,
wenn man im Zuge des Klimaschutzes das ganze
Stadtbild kaputt macht. Wenn wir ein historisches
Gebäude mit einer schönen, gegliederten Fassade
haben, dann werden wir keine Dämmplatten auf
diese Fassade kleben. 

Was sagen Sie denn zur Novelle der Gebäudericht-
linie, die gerade in Begutachtung ist?

Ich halte wenig von der Festsetzung von Mindest-
standards für den Energieverbrauch: Das würde
wahrscheinlich dazu führen würde, dass viele Häu-
ser gar nicht erst saniert werden. Die bleiben dann
stehen, fallen irgendwann zusammen und sind un-
brauchbar. 

Also ist Ihnen der Zugang zu einseitig?

Wir wissen beispielsweise beim Passivhaus, dass
es einige gibt, die einen höheren Gesamtenergie-
verbrauch haben als Niedrigenergiehäuser, weil
einfach die Technik zu viel Energie frisst. Das kann
man zwar beseitigen, wenn man eine höhere Quali-
tät hat, aber es zeigt auch: Passivhaus um jeden
Preis ist sinnlos, weil der Gesamtenergieverbrauch
nicht unbedingt beachtet wird. Der nächste Schritt
müsste sein, zu einer Gesamtenergiebilanz eines
Gebäudes zu kommen und das heißt, natürlich
auch die Energie mit einzurechnen, die bei der Pro-
duktion von Baustoffen anfällt. Bei Dämmstärken
von 30 cm oder mehr müsste man dann auch noch
die zusätzlichen LKW-Fahrten bedenken. Es geht
also auch um die Produktion, um den Transport
und irgendwann auch mal um das Recycling. 

Welche Argumente hat denn Wien dem vorgeleg-
ten Entwurf der Novelle der Gebäuderichtlinie ent-
gegengebracht?

Im Wesentlichen war das wichtigste Anliegen
Wiens, fix zu erreichende Sollwerte zu verhindern,
weil wir das aus den genannten Gründen nicht für

sinnvoll halten.

Sie haben verschiedene Funktionen in internatio-
nalen Gremien, unter anderem sind Sie Vorsitzen-
der des „Housing and Land Management
Committee“ der Europäischen Wirtschaftskommis-
sion der Vereinten Nationen (UNECE). Wie betrach-
ten Sie denn die Bemühungen um den
Klimaschutzprozess – von der UN über Brüssel bis
nach Wien und zurück?

Gerade durch die Arbeit in der UNECE habe ich
festgestellt, dass die Rolle, die Brüssel zukommt,
schon eine sehr wichtige ist. In der Mehrzahl der
UNECE-Mitgliedsländer liegen die Standards dra-
matisch unter unseren. Auch für solche Länder
würde ich sagen, dass es völlig sinnlos ist, mit fixen
Sollwerten zu kommen. Dann wird die Aufgabe gar
nicht angepackt, weil es nicht zu schaffen ist. Aber
man müsste schon bei diesem ungeheuren Plat-
tenbau-Bestand, den es zum Beispiel in Südosteu-
ropa gibt und der extrem schlechte thermische
Eigenschaften hat, große Sanierungsprogramme in
Gang setzen. Grundsätzlich ist es so, dass dafür
auch schon EU-Strukturfondsmittel herangezogen
werden können, ich habe nur den Eindruck, dass
das sehr schlecht funktioniert. Zum einen, weil es
in den meisten Ländern keine Strukturen gibt,
diese Programme umzusetzen, zum anderen gibt
es ein Problem durch die doch sehr zersplitterten
Eigentumsverhältnisse.

Dementsprechend halten Sie also auch die Neu-
auflage der Gebäuderichtlinie nicht für den großen
Wurf?

Sie ist ein Mosaikstein, und von daher ist sie wich-
tig und gut, aber eine Richtlinie allein wird kein eu-
ropaweites Umdenken bewirken.

Wien und die europäische Klimapolitik
Gebäude im Visier
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Wien in Europa – Europa in Wien
Wien im europäischen Entscheidungsprozess

Europäische Entscheidungsprozesse mitgestalten:
Von Brüssel nach Wien und retour

Um Wiener Interessen und Anliegen in Europa zur Geltung zu bringen, stehen zahlreiche Einflussmöglichkeiten zur
Verfügung, die aktiv genutzt werden müssen. Die erste Voraussetzung für ein erfolgreiches Agieren ist die gute und
rasche Zusammenarbeit zwischen den einzelnen, von europäischen Dossiers betroffenen Fachabteilungen und
Einrichtungen der Stadt, der für die Koordination in Wien zuständigen Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angele-
genheiten in der Magistratsdirektion sowie dem Wien-Haus in Brüssel.

Dabei sind alle Ressorts der Wiener Stadtpolitik
ebenso wie der Landtag und Gemeinderat in der
einen oder anderen Form in die Wiener Europapoli-
tik einbezogen. Die folgenden Kapitel dieses Berichts
bilden das breite Spektrum des europäischen Enga-
gements Wiens im Jahre 2009 ab, wie es sich als
Querschnittsmaterie in der Arbeit sämtlicher
Ressorts bzw. der Abteilungen des Wiener Magis-
trats sowie der Gemeinderatsausschüsse nieder-
schlug. Mit der Magistratsabteilung 27 EU-Strategie
und Wirtschaftsentwicklung existiert zudem eine
spezialisierte Abteilung für die Umsetzung der EU-
Förderprogramme für regionale Wettbewerbs-
fähigkeit bzw. die grenzüberschreitende und
transnationale Zusammenarbeit. Zudem ist das
Dezernat Daseinsvorsorge, und damit die Zustän-
digkeit für ein ganz zentrales Element der Wiener
Europapolitik, bei der MA 27 angesiedelt. Schließlich
obliegt der MA 27 auch – zusammen mit der MA 18
Stadtentwicklung und Stadtplanung – die stadtin-
terne Koordination aller Foren und Arbeitsgruppen
von EUROCITIES.

Die europäische Zuständigkeit auf der Seite von
Stadtregierung und Verwaltung findet auf der Seite
des Wiener Landtags bzw. Gemeinderats ihr Ge-
genüber. Für die Information des Landtags bzw.
Gemeinderats über Aktivitäten der für Wien relevan-
ten EU-Gremien und Netzwerke ist die gemeinde-
rätliche Europakommission zuständig, eine von
mehreren Kommissionen des Wiener Gemeindera-
tes mit 15 Mitgliedern aus allen vier im Gemeinderat
vertretenen Klubs. Eingerichtet wurde sie zur Vorbe-
ratung, zur Anhörung sowie zur regelmäßigen
Information der Landtags- und Gemeinderatsfraktio-
nen und zur Aufbereitung der Diskussion über die
Auswirkungen des europäischen Integrationspro-
zesses auf Wien. Darüber hinaus spielt die EU immer
dann eine Rolle im Landtag und Gemeinderat, wenn
im Plenum bzw. den einzelnen Ausschüssen die Um-
setzung europäischen Rechts bzw. auf EU-Ebene
geplante Maßnahmen diskutiert werden. 
Für alle Institutionen der Wiener Stadtpolitik gilt
somit: „Europa“ ist überall, kein Handlungsfeld und
kein Aufgabenbereich der Stadt existiert, in dem die
EU nicht in der einen oder anderen Form relevant ist.

Auf der Klaviatur der europäischen
Einflusspolitik

Aktive Europapolitik heißt für Städte weit mehr, als
politische Entscheidungs- und Diskussionsprozesse
in Brüssel zu beobachten. Von einem europäischen
Engagement zu profitieren bedeutet vor allem, in
Netzwerken Partnerschaften mit anderen Städten
und Regionen zu begründen, gemeinsame Positio-
nen zu formulieren bzw. zu vertreten und im direkten
Erfahrungsaustausch an gemeinsamen Herausfor-
derungen zu arbeiten. Dies ist eine Kernaufgabe der
mit EU-Agenden beauftragten Dienststellen der
Stadt Wien. Ausschuss der Regionen AdR, Verband
der europäischen Regionen mit Gesetzgebungsbe-
fugnissen REGLEG, die Union der Hauptstädte der
Europäischen Union UCEU sowie EUROCITIES
(➤ Infobox Wien und EUROCITIES) bildeten dabei
auch im Jahr 2009 Schwerpunkte.

MitarbeiterInnen der Magistratsdirektion Gruppe Verfassungsdienst und
EU-Angelegenheiten sowie anderer Dienststellen der Stadt Wien bei einer
Dienstreise zu den Europäischen Institutionen in Brüssel und Luxemburg.
Im Dialog mit VertreterInnen des Europäischen Parlaments, des Rates,
des Europäischen Gerichtshofes und der Europäischen Investitionsbank
konnten die TeilnehmerInnen dieses mehrtägigen Seminars Einblicke in
die Funktions- und Arbeitsweise der Institutionen gewinnen und Fragen zu
wichtigen Themen wie dem Binnenmarkt diskutieren.
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Ausschuss der Regionen AdR

Für den Ausschuss der Regionen (AdR) war 2009
ein entscheidendes Jahr, in dem das beratende
Organ aus (gewählten) VertreterInnen der regiona-
len und kommunalen Gebietskörperschaften
Europas seine Kompetenzen entscheidend aus-
weiten konnte: Mit dem Vertrag von Lissabon sind
nicht mehr nur Kommission und Rat, sondern auch
das EU-Parlament verpflichtet, den AdR anzuhören,
sofern der Vorschlag die regionale oder lokale Ebene
betrifft. Auch wird die Mandatsdauer des AdR von
vier auf fünf Jahre verlängert. Zusätzlich erweitert
der Vertrag von Lissabon den Einfluss des AdR um
eine entscheidende Komponente: Der Ausschuss
kann Klage beim Europäischen Gerichtshof gegen
neue Gesetze einbringen, sofern sie im Verdacht ste-
hen, das Subsidiaritätsprinzip zu brechen. Dieses
Prinzip ist eine wichtige Grundlage der Europäischen
Union, um untergeordneten Gebietskörperschaften
gegenüber einer ihr übergeordneten Gebietskörper-
schaft ein bestimmtes Maß an Unabhängigkeit zu si-
chern. Damit soll sichergestellt werden, dass
staatliche Aufgaben zuerst von lokalen und regiona-
len Verwaltungen erledigt und bewältigt werden –
eine klare Stärkung der kommunalen Ebene also. 

2009 befasste sich der AdR, in dem der Wiener Bür-
germeister und Landeshauptmann Mitglied der
österreichischen Delegation ist, schwerpunktmäßig
mit folgenden Themen:

• Europäische Klimaziele, Energieversorgungs-
sicherheit und Gebäudeschutzrichtlinie 
(➤ Briefing Klimaschutz)

• Arbeitsmarkt, VerbraucherInnen- und PatientIn
nenrechte (➤ Dossiers Binnenmarkt & Daseins
vorsorge, Gesundheit, Sozial-, Gleichstellungs- 
& Beschäftigungspolitik)

• Europäische Klimaziele, Energieversorgungs-
sicherheit und Gebäudeschutzrichtlinie 
(➤ Briefing Klimaschutz)

• Migration, Asyl und Antidiskriminierung 
(➤ Dossiers Migration und Integration, Sozial-,
Gleichstellungs- & Beschäftigungspolitik) 

• Donauraum und Donauraumstrategie 
(➤ Briefing Wien in Zentraleuropa)

• Weißbuch Mehrebenen-Regierungssystem des
AdR – Konsultationen für einen daraus abzulei-
tenden Aktionsplan 2010 (➤ Briefing Europäis-
ches Entscheidungsjahr 2009)

• Zukunft der TEN-Netze und wettbewerbsfähiger
Schienenverkehr – Grünbuch TEN-V
(➤ Dossier Verkehr)

Für die Mandatsperiode 2010-2015 werden die
Fachkommissionen CONST (konstitutionelle Fragen
und Regieren in Europa und RELEX (Außenbezie-
hungen) zusammengelegt, die Fachkommission
DEVE (nachhaltige Entwicklung) wird aufgrund des
erhöhten Arbeitsaufkommens in NAT (natürliche
Ressourcen) und ENVE (Umwelt, Forschung und
Energie) aufgeteilt.

Verband der europäischen Regionen mit Gesetz-
gebungsbefugnissen REGLEG

Der informelle Zusammenschluss der 73 Regionen
Europas mit Gesetzgebungskompetenz REGLEG
befasste sich auf der letztjährigen Konferenz der
Regierungschefs in Turin (Region Piemont/ Italien)
mit zwei Themen: Zum einen mit regionalen
Lösungsansätzen zur Bekämpfung der Wirtschafts-
krise, zum anderen mit den Empfehlungen zur Rolle
des REGLEG im vom AdR erarbeiteten Mehrebe-
nen-Regierungssystem (➤ Briefing Europäisches
Entscheidungsjahr). Dabei wurde von hochrangigen
FunktionärInnen begrüßt, dass im Mehrebenen- Re-
gierungssystem die lokale und regionale Ebene nicht
darauf beschränkt, europäische und nationale Ziele
umzusetzen, sondern sie in den Prozess zur
Erarbeitung europäischer Strategien und Ziele ein-
bezogen sein sollen. Analog dazu einigten sich die
VertreterInnen von REGLEG u. a. auf folgende
Forderungen in der sog. „Erklärung von Turin“:

• Stärkere Einbeziehung von REGLEG in den
Politik- und Rechtsentstehungsprozess der EU

• Nutzung der neuen Rolle der Regionen im Ver
tragvon Lissabon (➤ Briefing Europäisches 
Entscheidungsjahr 2009)

• Direkter Zugang von REGLEG zum EuGH

• Weitere Aufwertung des AdR als vollwertige
EU-Institution
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Infobox:
Wien und EUROCITIES

Wien nimmt als Großstadt innerhalb Österreichs eine besondere Rolle ein: gleichzeitig Gemeinde, Bundesland und urbanes
Zentrum Österreichs mit einer Vielzahl an kulturellen sowie ökonomischen Verbindungen zu den europäischen Nachbarregio-
nen. Folgerichtig decken sich die Wiener Interessen nicht immer mit jenen von anderen Akteuren auf Landes- oder Bundes-
ebene. Nicht zuletzt deshalb engagiert sich die Stadt Wien innerhalb des europäischen Städtenetzwerks EUROCITIES, um
gemeinsam mit anderen Großstädten der urbanen Dimension Europas Nachdruck zu verleihen.

EUROCITIES ist das größte europäische Städtenetzwerk und wird von 140 Städten aus 36 Staaten gebildet. Wien ist seit 1995
Mitglied bei EUROCITIES und nutzt die Möglichkeiten im Rahmen des Netzwerkes intensiv. Die Arbeit baut auf drei Pfeilern auf:
„Networking, Lobbying and Campaigning“. Dazu zählt insbesondere der Dialog mit den europäischen Institutionen sowie der
Austausch von Expertise und Erfahrungen mit anderen Städten. Über die Arbeit in thematischen Arbeitsgruppen und Foren
kann Einfluss auf die Ausgestaltung europäischer Politik genommen werden. Gesteuert wird die Arbeit der Organisation mit Sitz
in Brüssel über das aus zwölf Städten bestehende Exekutiv-Komitee (EXCOM), dem Wien seit mehreren Jahren angehört

Der Anspruch Wiens, eine nachhaltige und sozial engagierte Metropole mit europäischem Selbstverständnis zu sein, spiegelt
sich in der Schwerpunktsetzung des Jahres 2009 wider. Neben dem Themenfeld Umwelt liegen die Schwerpunkte auf den Be-
reichen Kooperation, Transport, Wirtschaft und Soziales. Im Umweltforum und insgesamt sieben Arbeitsgruppen führte Wien
2009 den Vorsitz. Durch dieses Engagement gelingt es besser, Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und diese aktiv
mitzugestalten – so  wird im Rahmen des „Economic Development Forum“ besonderes Augenmerk auf die Post-Lissabon-Stra-
tegie und die Kohäsionspolitik nach 2014 gelegt. 

Im Umweltforum von EUROCITIES zählen die Themen Energie, Luftqualität und umweltfreundlich öffentliche Beschaffung zu
den Schwerpunkten. Durch die Vorsitzführung  konnte sich Wien dort intensiv einbringen. Zur Klimakonferenz von Kopenhagen
leistete das Forum umfangreiche Vorarbeiten, die im „Stockholm Appeal on Climate Change“ mündeten. Darin erklären die euro-
päischen Städte nicht nur ihre Unterstützung für einen nachhaltigen Umgang mit Klima und Umwelt, sondern verweisen auch
auf bereits bestehende Maßnahmen und Programme. Die gleichzeitig auch von Wien unterzeichnete „Green Digital Charter“
setzt ein Signal in Richtung Nachhaltigkeit, indem beispielsweise bis 2020 durch intelligente Nutzung von IKT-Systemen ein Drit-
tel der anfallenden CO2-Emissionen eingespart werden soll. Im Jahr 2010 findet eine Kooperation mit dem Wirtschaftsforum
statt, die sich auf das Ziel ökologisch-nachhaltiger Maßnahmen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise richtet.

Besonderes Interesse hat Wien als prononciert soziale Stadt auch an der Ausrichtung europäischer Vorgaben im Hinblick auf
Daseinsvorsorge und sozialen Wohnbau. In beiden diesbezüglichen Arbeitsgruppen stellte Wien 2009 den Vorsitz. Neben dem
Erfahrungsaustausch mit anderen Städten hinsichtlich der Berichtspflichten zum Monti-Paket und der Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie bestehen auch Kontakte zur Arbeitsgruppe Daseinsvorsorge des RGRE. Große Bedeutung nimmt derzeit das ge-
zielte Lobbying bei Kommission und Parlament ein, um die Auslegung der neuen Gesetzgebungskompetenz der EU im Bereich
der Daseinsvorsorge (Art. 14 VvL) im Sinne der Städte und Gemeinden Europas zu unterstützen. In ähnlicher Weise engagierte
sich Wien 2009 für ein Arbeitsprogramm zum Thema „Sicherstellung des Zugangs zu leistbaren Wohnungen“, das die Verant-
wortung von Städten für den sozialen Zusammenhalt und benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen unterstreicht. Damit wird das Wiener Modell der Wohnbauförderung im
Einklang mit den europäischen Partnerstädten gestärkt und auch gegenüber der
Kommission abgesichert. In die gleiche Kerbe schlägt ein gemeinsames Posi-
tionspapier, das im Dezember an die Kommission ergangen ist und im
Fokus des „Jahres 2010 gegen Armut und soziale
Ausgrenzung“ weiter verfolgt wird.

Neben diesen Schwerpunkten arbeiten Wiener Delegierte in nahezu
allen weiteren Arbeitsgruppen und Foren mit. Die intensive Beteiligung
auf europäischer Ebene verbessert die Kontakte zu den Institutionen
und maßgeblichen Stakeholdern. Das EUROCITIES-Netzwerk schafft
aber nicht nur Möglichkeiten, die eigenen Interessen besser durchzu-
setzen und entscheidungsrelevante Informationen frühzeitig zu erhalten,
sondern befördert auch einen Austausch über territoriale und sprachliche
Grenzen hinweg, der als Grundgedanke eines zusammenwachsenden
Europas nicht unterschätzt werden sollte

Zum Weiterlesen: www.eurocities.org
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Union der Hauptstädte der Europäischen Union
UCEU

Unter dem Titel „soziale und nachhaltige Haupt-
städte“ haben VertreterInnen der 27 Mitgliedsstädte
der Union der Hauptstädte in der EU bei ihrer Gene-
ralversammlung in Nikosia (Zypern) die globale Wirt-
schaftskrise und den Klimawandel als die
Hauptprobleme der Europäischen Union definiert. Im
Hinblick auf die europäische Kohäsionspolitik, die
sich positiv auf Wirtschaftswachstum und Arbeits-
markt auswirken soll, fordern die Hauptstädte eine
Führungsrolle in der Entwicklung nachhaltigen
Wachstums, der Beschäftigungspolitik und der Wett-
bewerbsfähigkeit einer ökologisch-effizienten und
sozialen Wirtschaft. Die EU soll, laut Deklaration, die
Bedürfnisse und Chancen von Städten zu einer
„top priority“ machen. Insbesondere möchte die
UCEU die Wirtschaft hin zu wissensbasierten Aktivi-
täten wandeln und anerkennt, dass Hauptstädte sich
der wachsenden Urbanisierung und den damit
einhergehenden sozialen Herausforderungen stellen
müssen.

Zum Weiterlesen:

AdR Ausschuss der Regionen
www.cor.europa.eu

RegLeg Europäische Regionen mit Gesetzgebungsbefug-
nissen
www.regleg.eu

UCEU Union der Hauptstädte der EU
www.ucue.eu

Wiener Landtag und Gemeinderat/INFODAT Datenbank
http://www.wien.gv.at/infodat/advgliwww
(Zugang zu sämtlichen EU-relevanten Gesetzesänderun-
gen, Beschlussanträgen, Anfragen, Mitteilungen und euro-
papolitischen Debatten.)
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Seit vergangenem Sommer sind Sie Leiterin des
Wien Hauses in Brüssel. Was sind denn Ihre
Eindrücke?

Kauer: Ich bin ja schon zum dritten Mal dort. Das
erste Mal als Kind – ich bin dort zur Schule gegan-
gen. Das zweite Mal war ich als Praktikantin in der
Generaldirektion Kommunikation für ein Jahr in Brüs-
sel, noch vor Österreichs EU-Beitritt, und jetzt eben
als Leiterin des Wien Hauses. Brüssel ist eine wun-
derbare Stadt, allerdings mit großen sozialen Wider-
sprüchen durch diesen Mix an Eurokraten,
BelgierInnen und den MigrantInnen, von denen viele
aus den ehemaligen belgischen Kolonien stammen.
Für uns im Wien Haus stehen natürlich die Institutio-
nen der EU im Vordergrund.

Was genau ist denn die Rolle des Wien Hauses im
Zusammenhang mit den Institutionen?

Kauer: Wir fungieren in erster Linie als Schnittstelle
zwischen Wien und Brüssel, machen Politikbeob-
achtung und geben relevante Informationen etwa
über kommende EU-Richtlinien an die Stadt weiter.
Dabei haben wir am meisten mit dem Initiativorgan,
der Kommission, zu tun, vor allem in den Bereichen,
die die Stadt betreffen, wie die Daseinsvorsorge, Ge-
sundheit, Soziales, Verkehr und Umwelt. Wichtig ist,
dass wir die Wiener Einschätzung noch im Entste-
hungsprozess einer Richtlinie oder Verordnung ein-
bringen – da kann man am meisten bewegen. Ich
sage immer: Die EU findet nicht in Brüssel, sondern
bei uns zu Hause statt. Brüssel ist virtuell, umgesetzt
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Wien Haus Brüssel –
Mit Elan an die Herausforderungen der kommenden Jahre

Die Stimme Wiens in Brüssel und ein Informationsrelais, um frühzeitig auf relevante Entwicklungen auf-
merksam zu werden – das ist das Wien Haus Brüssel, das Verbindungsbüro der Stadt Wien zur
Europäischen Union. Seit Anfang Juli 2009 steht es unter einer neuen Leitung. Michaela Kauer ist seit 1992
bei der Stadt Wien und hat dort unter anderem das Büro der Stadträtin für Integration, Frauenfragen,
Konsumentenschutz und Personal als auch das Büro der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales
geleitet. In Brüssel stellt sie sich jetzt vor allem der Herausforderung, Informationen über entstehende
EU-Politiken zeitgerecht nach Wien zu vermitteln, um der Stadtverwaltung die maximale Mitsprache in
EU-Angelegenheiten zu ermöglichen.

Die bisherige Leite-
rin des Wien Haus
Brüssel, Mag. Eva
Pretscher, bei ihrer
Ehrung durch Stadt-
rätin Sandra Frau-
enberger aus
Anlass ihrer Pensio-
nierung (links)
sowie ihre Nachfol-
gerin, Michaela
Kauer, MBA
(rechts).
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wird letztendlich auf der regionalen Ebene. Dort müs-
sen die Dinge funktionieren. Wien hat viele kompe-
tente Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die gute
Impulse bringen. In Brüssel suchen wir uns dann Ver-
bündete, sei es in den anderen Städtevertretungen,
auf der Ebene der Sozialpartner oder aber wir haben
eine einheitliche österreichische Position, die plat-
zieren wir dann an den entscheidenden Stellen und
versuchen, sie zu unseren Gunsten zu beeinflussen. 

Abgesehen von diesen Aufgaben, was gehört noch
zum Kerngeschäft des Wien Hauses?

Kauer: Unsere Geschäftsbereich teilt sich in drei
Hauptfelder: Wie gesagt machen wir Politikbeobach-
tung und berichten nach Wien, was auf dem Ar-
beitsprogramm der Kommission und den
Generaldirektionen steht und welche Agenden die
wechselnden Ratspräsidentschaften verfolgen. Wir
koordinieren den Kommunikationsfluss der Stellung-
nahmen und arbeiten viel mit dem Ausschuss der
Regionen zusammen, in dem Wien von Landes-
hauptmann und Bürgermeister Michael Häupl ver-
treten wird – dazu gehört auch die Vorbereitung der
Plenarsitzung des Ausschusses, die fünfmal im Jahr
in Brüssel stattfindet. Das Wien Haus bringt aber
auch Wiener Kultur zur EU – wie zum Beispiel mit
der Wiener Krimi-Nacht, zu der wir Wiener AutorIn-
nen zur Lesung nach Brüssel eingeladen haben. Un-
sere zweite Aufgabe ist die Betreuung von
BesucherInnengruppen wie zum Beispiel SchülerIn-
nen und StudentInnen. Außerdem fungiert das Wien
Haus Brüssel als Dialogforum für EU-Themen, in
dessen Rahmen wir mit ExpertInnen aktuelle Pro-
blematiken besprechen. Neulich zum Beispiel hatten
wir eine Diskussion zum Thema EU und Öffentlich-
keit, bei dem KommunikationsexpertInnen und Me-
dienvertreterInnen die Problematik der öffentlichen
Wahrnehmung der EU diskutierten.

Wie sehen Sie das denn – Sie sind ja jetzt ganz nah
dran?

Kauer: Dass die EU von manchen BürgerInnen sehr
skeptisch betrachtet wird, liegt vor allem an der ne-
gativen Darstellung mancher Meinungsmacher. Ich
empfinde die EU nicht als abgehoben. Die Transpa-
renz der Institutionen zum Beispiel ist wirklich toll.
Der Zugang zu Informationen ist einfach sehr gut. Im
Internet kann man zum Beispiel alle Entwicklungen
und Entscheidungsfindungsprozesse im Detail nach-
lesen und dadurch gut nachvollziehen. 

Mit dem Vertrag von Lissabon wird unter anderem
die Zivilgesellschaft noch mehr in Entscheidungs-
prozesse eingebunden, das EU-Parlament gestärkt.
Was ändert sich dadurch für Sie und die Tätigkeit
des Wien Hauses?

Kauer: Für uns bedeutet das vor allem, dass wir die
europäischen Abgeordneten vermehrt für unsere
Ziele gewinnen müssen. Wie genau sich die Pro-
zesse ändern, wird sich zeigen. Offen ist auch, wie
künftig die Budgetgestaltung ablaufen wird und wie
die Mittel verteilt werden, wie der Kohäsionsfonds
künftig aussehen wird, wie die Ausgaben besser
kontrolliert werden können und wie die Einarbeitung
von Querschnittsthemen in die einzelnen Pro-
gramme besser gelingen kann. Aber das sind Fra-
gen, die erst geklärt werden müssen. Wie genau sich
die Prozesse innerhalb des Apparates mit dem In-
krafttreten des Lissabon-Vertrages ändern werden,
müssen wir uns erst anschauen. 

Wenn morgen Weihnachten wäre, was würden Sie
auf den Wunschzettel ans Christkind schreiben?

Kauer: Ich habe ein sehr gut geführtes Haus mit
einem exzellenten Ruf übernommen. Das einzige,
was uns derzeit fehlt, ist ein Internetauftritt. Aber der
kommt. 
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Lissabon, die Städte & Leistungen
der Daseinsvorsorge

Das Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon be-
deutet einen Quantensprung für die gesamte Union.
Gerade für Städte und Regionen bringt er wesentli-
che Verbesserungen und mehr Mitsprachemöglich-
keiten. Die ausdrückliche Anerkennung des Rechts
auf kommunale Selbstverwaltung verdeutlicht und
unterstreicht zunächst die Bedeutung des Subsidia-
ritäts-prinzips. In Zukunft wird der Ausschuss der
Regionen (AdR) nicht nur ein Anhörungsrecht bei
neuen Vorschlägen in all jenen Bereichen haben, die
die regionale oder lokale Ebene betreffen, sondern
ein Klagerecht bei allen Subsidiaritätsverstößen
(➤ Briefing Entscheidungsjahr 2009/Vertrag von
Lissabon). Auch aus Wiener Sicht ist die explizite An-
erkennung des Rechts auf kommunale Selbstver-
waltung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf
die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge
stellt das einen Meilenstein dar, der es Städten auch
in Zukunft ermöglichen wird, qualitätsvolle Leistun-
gen für ihre BürgerInnen zu erbringen. Es war nicht
zuletzt die erfolgreiche Überzeugungsarbeit der gro-
ßen europäischen Städte, die diese positive Ent-
wicklung möglich gemacht hat. 

Generell war 2009 ein gutes Jahr für die Verfechter
einer starken öffentlichen Rolle in der Daseinsvor-
sorge. Abseits des Inkrafttretens des Lissaboner Ver-
trages hat auch der Europäische Gerichtshof mit
seinen Urteilssprüchen dafür gesorgt, dass Städte in
Zukunft mehr Spielraum bei der Leistungserbringung
haben werden. So erleichtert ein Urteil die interkom-
munale Zusammenarbeit bei der Erbringung von
Leistungen der Daseinsvorsorge und ein anderes er-
möglicht mehr Flexibilität hinsichtlich unterschiedli-
cher Rechtsformen von Dienstleistungserbringern
(z.B. Aktiengesellschaften im öffentlichen Eigentum).

Dienstleistungsrichtlinie – Jetzt wird’s ernst!

Was 2004 unter dem Namen „Bolkestein-Richtlinie“
(nach dem damaligen EU-Binnenmarktkommissar)
das Licht der Welt erblickte, wurde nach kontrover-
sieller Diskussion im November 2006 in einer sub-
stanziell geänderten Fassung als Richtlinie
2006/123/EG angenommen. Bis Ende 2009 waren
alle Bestimmungen der Richtlinie in innerstaatliches
Recht zu implementieren (➤ Infobox Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie). Zur Erinnerung: Zielset-
zung der Richtlinie ist es, bürokratische Hindernisse
abzubauen, um die grenzüberschreitende Dienst-
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Geänderte Rahmenbedingungen und neue Chancen

Die beständige Weiterentwicklung und Vertiefung des Binnenmarktes ist und bleibt eine konstante Aufgabe für die
Europäische Union. Es ist dieses Kernprojekt der europäischen Integration, das die Rahmenbedingungen für Wachs-
tum und Prosperität setzt und damit eine wichtige Basis für das Zusammenwachsen Europas bildet. Seit seinem In-
krafttreten 1992 wurden die Regeln für diesen Markt für mittlerweile 500 Millionen UnionsbürgerInnen beständig
erweitert und verfeinert. Gerade in den letzten Jahren wurden die Inhalte und Zielsetzungen dieser Regeln heftig dis-
kutiert. Einen Schwerpunkt dabei bildeten die Auseinandersetzungen rund um die sogenannte Dienstleistungsricht-
linie, die die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen in der EU regelt. Nachdem sie 2006 beschlossen
wurde, mussten die Bestimmungen der Richtlinie bis Ende 2009 in nationales Recht umgesetzt werden. Auch abseits
davon hatte das Jahr 2009 in Sachen Binnenmarkt & Daseinsvorsorge einiges zu „bieten“.

Infobox: Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in 
nationales Recht

Die am 28. Dezember 2006 in Kraft getretene Dienstleistungsricht-
linie war bis 28. Dezember 2009 in nationales Recht umzusetzen.
Das heißt, die Mitgliedstaaten waren verpflichtet zu prüfen, ob ihr
vorhandener Rechtsbestand den Anforderungen der Dienstleistungs-
richtlinie entspricht (sog. Normenscreening) sowie gegebenenfalls
erforderliche legistische Änderungen vorzunehmen. Über das Ergeb-
nis des Normenscreenings bestand eine umfassende Berichtspflicht
gegenüber der Europäischen Kommission. So wurde eine Dokumen-
tation bzw. Rechtfertigung geltender Bestimmungen gefordert. In-
folge des Normenscreenings wurden drei Wiener Landesgesetze
geändert und es erfolgte eine elektronische Berichterstattung zu ca.
100 Einzelbestimmungen in Wiener Rechtsnormen. Für die Zukunft
gilt, dass auch Bestimmungen, die neu eingeführt werden, auf ihre
Übereinstimmung mit der Dienstleistungsrichtlinie zu prüfen sind. 
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leistungserbringung zu erleichtern und so den Bin-
nenmarkt weiter zu entwickeln. Wien und zahlreiche
andere Städte hatten sich dabei vor allem gegen die
unreflektierte Einbeziehung von Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge in den Wirkungsbereich der Richt-
linie gewehrt und im Zusammenspiel mit anderen
Akteuren wichtige Verbesserungen erreicht.

Um Dienstleistungsunternehmen in der Praxis tat-
sächlichen einen einfacheren Zugang zum europäi-
schen Markt zu ermöglichen, sieht die Richtlinie die
Schaffung von sogenannten „Einheitlichen An-
sprechpartnern – EAP“ vor. Nach dem Prinzip eines
One-Stop-Shops werden diese EAPs alle Anträge
und Anliegen, die in den Wirkungsbereich der
Dienstleistungsrichtlinie fallen, entgegen nehmen
und an die jeweils zuständige Behörde weiterleiten
(➤ Infobox: Einheitliche Ansprechpartner). Während
Wien mit der Schaffung eines „Einheitlichen An-
sprechpartners“, mit dem Screening bestehender
gesetzlicher Bestimmungen und Regelungen sowie
der notwendigen Adaptierung von drei Landesge-
setzen bereits alle Voraussetzungen für ein Inkraft-

treten der Dienstleistungsrichtlinie erfüllt hat, ist der
Bund bei der Umsetzung eines entsprechenden Ho-
rizontalgesetzes noch säumig. Ein erster Entwurf
musste aufgrund zahlreicher Einwände – für Wien
ging er beispielsweise bei der rechtlichen Absiche-
rung der Leistungen der Daseinsvorsorge zu wenig
weit – stark überarbeitet werden. Wann mit einem tat-
sächlichen Gesetzesbeschluss zu rechnen ist, kann
derzeit noch nicht gesagt werden. In Wien hat der
„Einheitliche Ansprechpartner“, trotz fehlendem
Dienstleistungsgesetzes auf Bundesebene, seine
Tätigkeit jedenfalls Ende 2009 aufgenommen.

Freilich ist auch nach dem Inkrafttreten der adaptier-
ten Dienstleistungsrichtline noch nicht alles eitel
Wonne. Die Kritik, die Wien bereits 2006 geäußert
hat, ist nämlich nach wie vor aktuell: Durch die Richt-
linie bleiben Unklarheiten bestehen und die prakti-
schen Auswirkungen einzelner Regelungen sind
nicht absehbar. Diese Unklarheiten werden dazu füh-
ren, dass die exakte Handhabung der Dienstleis-
tungsrichtlinie noch vom EuGH ausjudiziert werden
muss.

Vereinfachung und Flexibilität für
einen erfolgreichen Binnenmarkt

Im Kontext der Weiterentwicklung des Binnenmark-
tes stellen sich naturgemäß auch Fragen zum euro-
päischen Beihilferecht. Dieses soll garantierten, dass
es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen durch die
Gewährung von intransparenten staatlichen Beihil-
fen kommt. Faktisch führen die bestehende Rege-
lungen aber häufig zu hohem bürokratischen
Aufwand und Unsicherheiten. Vor diesem Hinter-
grund hat die Europäische Kommission bereits 2005
den „Aktionsplan staatliche Beihilfen“ entwickelt, der
unter dem Leitmotiv „Weniger und besser ausge-
richtete staatliche Beihilfen“ eine Reform der Beihil-
fenkontrolle vorsieht. Zur Umsetzung dieses
Aktionsplanes wurde im Frühjahr 2009 auf Initiative
der Generaldirektion Wettbewerb ein Maßnahmen-
paket verabschiedet, das dazu beitragen soll, die
Beihilfenverfahren auf allen Ebenen effizienter, trans-
parenter und berechenbarer zu gestalten. Diese
Vereinfachung ist aus Wiener Sicht absolut zu
begrüßen. 
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Infobox: Einheitliche Ansprechpartner für eine kundInnenorien-
tierte Leistungserbringung

Einen wesentlichen Eckpunkt der Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie bildete die Schaffung der sogenannten Einheitlichen An-
sprechpartner (EAP). DienstleistungserbringerInnen sollen sich nicht
länger an mehrere verschiedene Stellen wenden müssen, sondern
die Möglichkeit haben, sämtliche Verfahren und Formalitäten im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme und Ausübung ihrer Dienstleis-
tungstätigkeit über diesen Einheitlichen Ansprechpartner abzuwickeln.
Zudem müssen diese Formalitäten auch elektronisch abgewickelt
werden können. Durch die Einrichtung des EAP werden keine Zu-
ständigkeiten verschoben, die Entscheidungskompetenz bleibt wei-
terhin bei der zuständigen Behörde. Auch können sich
DienstleistungserbringerInnen weiterhin direkt an die zuständige Be-
hörde wenden.

Die EAP wurden in Österreich bei den Ämtern der jeweiligen Lan-
desregierung eingerichtet, d.h. es gibt insgesamt neun EAP. In Hin-
blick auf Inhalt und Aufbau des Serviceangebotes erfolgte eine
weitreichende Abstimmung zwischen den Ländern. Organisatorisch
wurde der EAP in Wien bei der Magistratsabteilung 63 (Gewerbewe-
sen) angesiedelt. Er ist über ein Internetportal erreichbar, wobei auf
diesem Portal auch Verlinkungen zu den EAP-Portalen der anderen
Länder zu finden sind. Nach dem Prinzip eines One-Stop-Shops wird
der EAP Anträge und Anliegen, die in den Wirkungsbereich der
Dienstleistungsrichtlinie fallen, entgegennehmen und an die jeweils
zuständige Behörde weiterleiten. Darüber hinaus wurde das bereits
bestehende umfangreiche Informationsangebot des virtuellen Amtes
der Stadt Wien in Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie um ca. 140
zusätzliche Amtshelferseiten erweitert. Damit wurde die Möglichkeit
geschaffen, sämtliche Verfahren mit Online-Formularen elektronisch
und unabhängig von Behördenöffnungszeiten abzuwickeln.

Zum Weiterlesen: http://www.wien.gv.at/eap/
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Die intensive Auseinandersetzung mit dem Ver-
kehrsthema ist kein Zufall. In keinem anderen Sektor
ist der Anstieg der CO2-Emmissionen so stark wie
im Verkehrsbereich. Während Industrie und Haus-
halte „ihre“ Emissionen teilweise deutlich reduzieren
konnten, liegen die Werte beim Verkehr um ein
Drittel über den Zahlen von 1990. Trotz der bereits
2001 im Weißbuch Verkehr von der Europäischen
Kommission formulierten Zielsetzung, Wirtschafts-
und Verkehrswachstum zu entkoppeln, wächst der
Güterverkehr auch nach wie vor schneller als die
Gesamtwirtschaft. Grund genug also, um die Bemü-
hungen um eine nachhaltige Organisation des
Verkehrs auf europäischer Ebene zu verstärken. 

Beschlüsse für einen soliden rechtlichen
Rahmen

2009 markiert ein wichtiges Jahr für die europäische
Verkehrspolitik. Im Dezember trat die 2008 be-
schlossene neue ÖPNV-Verordnung in Kraft, die
einen richtungsweisenden rechtlichen Rahmen
bildet. Richtungsweisend deshalb, weil die Verord-
nung robust und flexibel genug ist, um Städten
Rechtssicherheit und jene Handlungsspielräume zu

geben, die sie zur effizienten und reibungslosen
Organisation des öffentlichen Verkehrs brauchen.
Wien hat dabei gemeinsam mit anderen Städten
durch konsequentes Lobbying dazu beigetragen,
dass die Verordnung zu einem positiven Instrument
und nicht zu einem Hemmnis für die Mobilitätspolitik
von Städten geworden ist und die Erbringung von
integrierten Verkehrsdienstleistungen durch eigene
Verkehrsunternehmen möglich bleibt. Bereits im
März 2009 stimmte das Europäische Parlament
einer neuen Wegekostenrichtlinie zu. Demnach soll
es in Zukunft möglich sein, Stau-, Lärm- und Schad-
stoffkosten in die LKW-Maut mit einzuberechnen und
damit einen wichtigen Schritt in Richtung stärkerer
Kostenwahrheit im Verkehr zu setzen. Was noch
fehlt, ist allerdings die Zustimmung des EU-Minister-
rates. Von einer Neuregelung würden jedenfalls nicht
nur „klassische“ Transitrouten wie die Brennerroute
profitieren. Vielmehr würde erstmals eine Grundlage
existieren, um flächendeckend den Gütertransport
vermehrt auf die Schiene zu verlagern und damit
gerade auch städtische Ballungszentren zu entlas-
ten. Freilich wird die Wirksamkeit der Richtlinie
deutlich dadurch eingeschränkt, dass nach heutigem
Stand nur ein Teil jener Kosten, die der Verkehr
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Ein europäischer Rahmen für eine nachhaltige Verkehrspolitik?

Verkehrspolitik auf europäischer Ebene wurde die längste Zeit recht einseitig behandelt. Erst das 2001 veröffent-
lichte Weißbuch „Europäische Verkehrspolitik bis 2010“ markierte eine Abkehr von der Grundhaltung, verkehrspoliti-
sche Fragen ausschließlich im Kontext von Liberalisierung und Marktöffnung zu diskutieren. Klimaschutz,
Ressourcenschonung und die Verbesserung der Lebensqualität tauchten als neue Parameter für eine erfolgreiche
Verkehrspolitik auf. Dieser Zugang wurde 2007/2008 durch unterschiedliche Maßnahmen und Initiativen gestärkt. Die
wichtigsten davon: Nach jahrelangen Diskussionen konnte man sich auf eine neue Verordnung zum öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV-Verordnung) einigen. Auch 2009 blieb der verkehrspolitische Fokus aufrecht – ein
Bündel von Initiativen und Beschlüssen soll Europa fit für eine nachhaltige Mobilität des 21.Jahrhunderts machen. 
Aus Sicht Wiens ist es dabei vor allem wichtig, wirtschafts-, verkehrs- und umweltpolitische Zielsetzungen besser in
Einklang zu bringen.
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tatsächlich verursacht, in die LKW-Maut einbezogen
werden können, jedoch keineswegs einbezogen
werden müssen.

Städte als Motor und Partner

Dass Verkehrspolitik nicht nur eine Sache der Natio-
nalstaaten ist, liegt auf der Hand. Schließlich sind
Städte im Regelfall Ausgangs- und Endpunkt der
Transportkette. Die Europäische Kommission hat die-
ser Tatsache 2007 mit der Veröffentlichung des
Grünbuchs „Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in
der Stadt“ erstmals explizit Rechnung getragen. Der
intensive Diskussionsprozess, der dieser Veröffentli-
chung folgte, zeigte die hohe Bedeutung der
Thematik und die Bereitschaft von Städten und Ver-
kehrsdienstleistern, sich an der europäischen Ausei-
nandersetzung zu beteiligen. Nunmehr liegt mit dem
„Aktionsplan urbane Mobilität“ das Ergebnis dieses
Diskussionsprozesses vor. Aus Sicht der Städte ist
daran zunächst positiv, dass das Subsidiaritätsprin-
zip beachtet wird – dass also seitens der Kommis-
sion keine Versuche unternommen werden, über die
Köpfe der Städte hinweg allgemein gültige Kriterien
zur Organisation von urbaner Mobilität festzulegen.
Vielmehr will die Kommission in Zukunft den
Austausch und das wechselseitige Lernen zwischen
Städten fördern. Durch die Einrichtung eines
Beobachtungszentrums für urbane Mobilität soll das
Know-how von Städten besser zusammengeführt
und eine bessere Vergleichbarkeit von Mobilitätsda-
ten ermöglicht werden. Ein Best-Practice- und
Datenaustausch ist etwas, was von Wien und vielen
anderen Städten begrüßt werden würde. Wichtig ist
allerdings, Plattformen und Einrichtungen für den
Wissensaustausch und das Wissensmanagement
mit entsprechenden Ressourcen auszustatten, damit
sie entsprechend effektiv und zielgerichtet arbeiten
können. 

Neben dem Aktionsplan hat die Europäische Kom-
mission 2009 zwei weitere Dokumente vorgelegt, die
zentrale Fragen einer künftigen europaweiten
Verkehrspolitik ansprechen. Beide weisen jedoch ein
deutliches Manko auf: die urbane Dimension bleibt
unterbelichtet. Mit Hilfe eines Grünbuchs will die
Kommission eine Diskussion über die Bedeutung der
transeuropäischen Verkehrsnetze anstoßen. Diese
sogenannten TEN bilden gleichsam das Rückgrat
des europäischen Binnenmarktes und sollen
sukzessive zu leistungsfähigen Verkehrskorridoren
ausgebaut werden. Der völlig richtige Grundgedanke
dahinter: Wirtschaftliche Integration braucht ent-
sprechende infrastrukturelle „Hardware“, um einen
kosteneffizienten Austausch von Gütern und Dienst-
leistungen zu ermöglichen. Zweites wichtiges
Dokument, das die Kommission 2009 verabschie-
dete, war eine Mitteilung zur nachhaltigen Zukunft für
den Verkehr. Damit soll ein Prozess in Gang gesetzt
werden, an dessen Ende die Publikation eines
neuen Weißbuches Verkehr liegen soll, das die
verkehrspolitische Ausrichtung und Schwerpunkte
für die Jahre 2010 bis 2020 festlegen wird. 

Erfolgreiche Verkehrspolitik braucht die urbane
Dimension

Wien und andere europäische Städte haben frühzei-
tig deutlich gemacht, dass nur durch eine starke
Berücksichtigung der urbanen Dimension ein effi-
zientes und nachhaltiges europäisches Verkehrs-
system entstehen kann. Man könnte auch sagen:
Europas verkehrspolitische Zukunft entscheidet sich
weitgehend in den städtischen Ballungsräumen.
Wenn also die Kommission die nachhaltige Zukunft
des Verkehrs plant, ist die besondere Berücksichti-
gung von städtischen Herausforderungen notwendig.
In einer von Wien initiierten Eurocities-Stellung-
nahme werden in diesem Kontext vor allem drei
Aspekte besonders hervor gehoben:

Dossier

Verkehr
Ein europäischer Rahmen für eine nachhaltige Verkehrspolitik?
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1) Erfolgreiche Infrastruktur- und Verkehrsplanung
braucht eine Kooperation zwischen privaten und
öffentlichen Akteuren auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene,
2) als Anfangs- und Endpunkte der Transportkette
sind Städte mit spezifischen Anforderungen
konfrontiert und brauchen daher auch entspre-
chende Ressourcen, um urbane Mobilitätssysteme
fit zu machen – hier ist auch die EU gefordert und
3) gerade für Städte ist es wichtig, dass ein
„Modal Shift“, also die Verlagerung des Verkehrs auf
umweltfreundliche Verkehrsträger, eine zentrale Prio-
rität der europäischen Politik bleibt. Gerade letztere
Zielsetzung findet sich zwar in schöner Regelmäßig-
keit in Strategiepapieren der EU, in der Praxis wird
sie allerdings oftmals durch entgegengesetzte
Orientierungen in der Binnenmarkt- und Wettbe-
werbspolitik unterlaufen. Die Forderung nach einer
besseren Abstimmung zwischen unterschiedlichen
europäischen Politikbereichen bleibt also eine
Konstante.

Was für die Verkehrspolitik im Allgemeinen gilt,
gilt auch für die TEN im Besonderen. Transeuropäi-
sche Netze zu planen, ohne dabei Städte frühzeitig
zu involvieren, muss zu suboptimalen Lösungen füh-
ren. In einer Stellungnahme von EUROCITIES
haben die europäischen Städte daher darauf hinge-
wiesen, dass nur dann ein wirklich leistungsfähiges,
kosteneffizientes und ressourcenschonendes
gesamteuropäisches Mobilitätsnetzwerk entstehen
kann, wenn die städtischen Ballungsräume mit ihren
Verkehrssystemen optimal in die TEN integriert sind.

Mobilitätsmanagement als Schlüssel

Aus Sicht Wiens und vieler europäischer Städte
ist auch eines klar: Infrastrukturausbau und Kapazi-
tätserweiterung alleine sind auf Dauer keine Mittel,
um Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen und
um Mobilität zu ermöglichen. Die Zukunft des

europäischen Verkehrs liegt vielmehr in intelligenten
Managementsystemen, die helfen, unnötige Mobilität
zu reduzieren und umweltschonende und kosten-
sparende Mobilitätsarten zu stärken. Gerade hierbei
kann die EU eine wichtige Rolle spielen.
Mobilitätsmanagement in Städten erfordert Know-
how und geeignete Instrumente. Wissensaustausch
und Wissensmanagement erhalten daher eine
besonders hohe Bedeutung. Mit der geplanten
Einrichtung des Beobachtungszentrums für urbane
Mobilität hat die EU einen ersten (kleinen) Schritt
gesetzt, um einen europäischen Rahmen für dieses
Wissensmanagement zu schaffen – aus Sicht Wiens
könnten und sollten weitere folgen.

Zum Weiterlesen:

Website der Kommission zur städtischen Mobilität
http://ec.europa.eu/transport/urban/
urban_mobility/urban_mobility_en.htm

Grünbuch der Kommission TEN-V – Ein besser integriertes
transeuropäisches Verkehrsnetz
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:DE:PDF 

Mitteilung der Kommission Eine nachhaltige Zukunft für den
Verkehr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:DE:PDF 
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Auf das „Ja“ des Parlaments folgt ein „Nein“ des
Rates

Im Sommer 2008 hat die EU-Kommission einen Vor-
schlag für eine „Richtlinie über die Ausübung von Pa-
tientinnen- und Patientenrechten in der
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung“ –
als  Teil der erneuerten Sozialagenda – vorgelegt.
Grundüberlegung dahinter: PatientInnen sollen in
Zukunft nicht nur Gesundheitsdienstleistungen in an-
deren Mitgliedstaaten unbürokratisch in Anspruch
nehmen, sondern auch sicher sein können, dass die
Kosten für die Behandlung zurückerstattet werden.
Gleichzeitig sollte die Richtlinie eine europäische Ko-
operation im Gesundheitsbereich erleichtern, indem
beispielsweise Mitgliedstaaten ihre Ressourcen
grenzüberschreitend bündeln.

Während das Europäische Parlament im Frühjahr

PatientInnenmobilität als Chance & Herausforderung

Die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen bildet eine beständige Herausforde-
rung in allen Mitgliedstaaten der Union. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sind die nationalen Ge-
sundheitssysteme vor die Aufgabe gestellt, innovative Modelle zu entwickeln, um Qualität und Finanzierbarkeit zu
gewährleisten. Auch wenn Gesundheitspolitik primär in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt, kann die
EU eine wichtige Rolle beim Wissensaustausch und beim Wissensmanagement spielen. Aber nicht nur das. Ein zu-
sammenwachsendes Europa bedeutet auch, dass UnionsbürgerInnen die Möglichkeit haben sollen, medizinische
Leistungen in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen. 2009 zeigten die Diskussionen über die Rahmenbe-
dingungen einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung allerdings, dass die Umsetzung dieses Anspruches
eine komplexe Angelegenheit ist.

2009 seine grundsätzliche Unterstützung für die all-
gemeinen Ziele der Richtlinie bekundete, konnten
sich die europäischen Gesundheitsminister Anfang
Dezember – trotz eines Kompromissvorschlages der
schwedischen EU-Ratspräsidentschaft – nicht auf
einen Beschluss einigen. Vor allem Spanien, Portu-
gal und Polen haben Bedenken angemeldet, da sie
fürchten, die Richtlinie könnte zu einer Verschiebung
der Finanzlast zwischen den Staaten führen. Das be-
deutet, dass die Diskussionen weiter gehen werden,
wobei im ersten Halbjahr 2010 unter spanischem
Ratsvorsitz nicht unbedingt mit einem Beschluss
einer neu formulierten Richtlinie zu rechnen ist. 

Und was sagen die Städte und Regionen?

Wien hat gemeinsam mit den anderen österrei-
chischen Bundesländern rasch auf die Vorschläge
der Kommission reagiert und konnte daher auch

Infobox: Europäische Gesundheitspolitik konkret – Richtlinie für mehr 
ArbeitnehmerInnenschutz

Im Gesundheitsbereich gibt es auf europäischer Ebene mit der Arbeitgebervereinigung des Kran-
kenhaus- und Gesundheitswesens (HOSPEEM) und dem europäischen Gewerkschaftsverband des
Öffentlichen Dienstes (EPSU) von der Europäischen Kommission anerkannte Sozialpartner. Als Mit-
glied des Verbandes der Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft (VÖWG) ist auch der Wiener
Krankenanstaltenverbund (KAV) Mitglied bei HOSPEEM. Die Stadt Wien stellt darüber hinaus durch
eine Mitarbeiterin der MA 24 (Gesundheits- und Sozialplanung) die österreichische VertreterIn in den
regelmäßigen Sitzungen und Treffen von HOSPEEM. 2009 bildet insofern einen Meilenstein, als von
den Sozialpartnern erstmals eine europaweit gültige Richtlinie für den Krankenhausbereich ausgear-
beitet und von der Kommission angenommen wurde. Im März 2010 wird die Richtlinie zur Vermei-
dung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor
dem Rat vorgelegt werden und kann dann – vorbehaltlich seiner Zustimmung – europaweite Gültig-
keit erlangen. Die Einigung ist vor allem auch deshalb bemerkenswert, weil das Thema Arbeitneh-
merInnenschutz eines der komplexesten auf europäischer Ebene ist, da es sich um einen besonders
sensiblen Bereich handelt, bei dem 27 unterschiedliche Ausgangssituationen in den Mitgliedstaaten
berücksichtigt werden müssen.
Zum Weiterlesen: www.hospeem.eu
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frühzeitig Einfluss auf die europäische Diskussion
nehmen. Im Zuge der Debatte formulierten die Bun-
desländer nicht weniger als vier einheitliche Länder-
stellungsnahmen. Mit ihrer Hilfe war gewährleistet,
dass die VertreterInnen des Bundes in den Verhand-
lungen zum Richtlinienvorschlag die Interessen und
Positionen der Länder berücksichtigen mussten.
Grundsätzlich besteht aus Sicht der Bundesländer
kein zwingender Bedarf für eine eigene europäische
Rechtsakte zum Thema PatientInnenmobilität.
Schließlich existiert in der Union bereits ein funktio-
nierendes System, das PatientInnen in Notfällen und
wenn eine angemessene Behandlung nur im EU-
Ausland möglich ist, die Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsdienstleistungen im EU-Ausland auf
unbürokratische Art und Weise ermöglicht. In allen
anderen Fällen muss jede/r, die/der eine Gesund-
heitsdienstleistung in einem anderen EU-Staat in An-
spruch nehmen will, eine Genehmigung bei der
Sozialversicherung des Behandlungslandes einho-
len. Diese Genehmigung soll einerseits die Planbar-
keit für die Gesundheitsdienstleister sicher stellen
und andererseits auch dafür sorgen, dass der/die
PatientIn die vollen Behandlungskosten rückerstattet
bekommt. 

Diese so genannte „Vorabgenehmigung“ ist einer der
Knackpunkte der Diskussion, in der es darum geht,
einen Ausgleich zwischen dem individuellen, durch
den EU-Vertrag zugesicherten Recht der PatientIn-
nen auf Freizügigkeit einerseits und der nachhaltigen
Planbarkeit und finanziellen Stabilität der Gesund-
heitssysteme andererseits zu finden. Vor allem Re-
gionen und Städte mit hohen Standards im

Gesundheitswesen fürchten eine zunehmende
Nicht-Planbarkeit der PatentInnenzahlen und damit
der notwenigen Ressourcen, was die Qualität der
Gesundheitsdienstleistungen nachhaltig schmälern
könnte. Dass dies nicht nur ein österreichisches Pro-
blem ist, zeigten auch die Stellungnahmen des Aus-
schuss der Regionen (AdR), der ähnliche Bedenken
wie die österreichischen Bundesländer formuliert. 

Vor diesem Hintergrund ist es aus Wiener Sicht ge-
lungen, in den Verhandlungen zwischen Europäi-
schem Parlament, Kommission, der schwedischen
Ratspräsidentschaft und den Mitgliedstaaten einen
tragfähigen Kompromiss zu erarbeiten, der die Be-
denken von öffentlichen Gesundheitsdienstleistern
berücksichtigt. So sah der Entwurf die Möglichkeit
von Aufnahmebeschränkungen für GastpatientInnen
sowie zur Einführung einer Vorabgenehmigung vor.
Die Nicht-Einigung ist insofern problematisch, als
diese Bestimmungen nunmehr wieder in Frage ge-
stellt werden können. Auf nationaler und europäi-
scher Ebene wird es daher auch 2010 notwendig
bleiben, dass Städte und Regionen für solide und
umsetzungsfähige Rahmenbedingungen für eine eu-
ropäische PatientInnenmobilität eintreten.

Grenzüberschreitende Mobilität als Chance für
die Gesundheitsdienstleister

Die Bedenken Wiens bedeuten freilich nicht, dass die
Stadt nicht auch die Chancen eines grenzüber-
schreitend funktionierenden Gesundheitsangebotes
sieht. Besonders in der Region CENTROPE mit
ihrem vielfältigen Angebot an Gesundheitsdienst-

Infobox: Wiens Engagement in EU-Netzwerken und Projekten 2009

• PASEO – Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older People 
Aufgabe des PASEO-Projekts ist es, in 15 EU-Mitgliedstaaten bestehende Kapazitäten zur Förderung von gesundheitsorientier-
ten Bewegungsaktivitäten für inaktive ältere Menschen zu erfassen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren bzw. den Auf-
bau notweniger Kapazitäten zuinitiieren.

• EFUS - Europäisches Forum für urbane Sicherheit
Das Europäische Forum für urbane Sicherheit dient dem Erfahrungsaustausch in der Drogenpräventionsarbeit und verbindet
mehr als 300 Städte in Europa. 

• REITOX Focal Point – Europäisches Informationsnetz für Drogen und Drogensucht
Das Netzwerk ist integraler Bestandteil der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD). Auf Wiener
Seite ist die Sucht- und Drogenkoordination an dem Netzwerk beteiligt. Nationale „Focal Points“ sollen dabei eine Schnittstelle
zu anderen Einrichtungen im jeweiligen Partnerland bilden und objektive und vergleichbare Daten zur Drogenproblematik zur Ver-
fügung stellen. 

• Social Protection Comitee (SPC)
Im Rahmen des Sozialschutzausschusses (SPC) erfolgt eine regelmäßiger Erfahrungs- und Know-how-Austausch zwischen Ver-
treterInnen der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten über die Modernisierung und Verbesserung der Sozial-
schutzsysteme. Die MA 24 (Gesundheits- und Sozialplanung) stellt den gemeinsamen Ländervertreter für Sozialschutz im SPC.
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leistungen können durch überregionale Abstimmung
und Planung einerseits Synergieeffekte erzielt wer-
den und andererseits ein hochwertiges Angebot wei-
ter entwickelt werden, dass für die BewohnerInnen
der Region wie auch für BesucherInnen von „außer-
halb“ gleichermaßen attraktiv sein kann. Europäi-
sche Regelungen können für eine Weiterentwicklung
in Richtung Gesundheitsregion freilich nur Rahmen-
bedingungen schaffen. Die konkrete Ausgestaltung
verlangt hingegen vor allem eine Abstimmung und
enge Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im
Gesundheitsbereich in Tschechien, der Slowakei,
Ungarn und Österreich selbst.

Zum Weiterlesen:

Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über Patien-
tInnenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheits-
versorgung
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2008:0414:FIN:DE:PDF
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Erweiterter Diskriminierungsschutz – eine Kern-
initiative der erneuerten Sozialagenda 

Die erneuerte Sozialagenda, ein 2008 von der Kom-
mission als Initiative für ein sozialeres Europa vor-
gelegtes Paket von Richtlinienvorschlägen,
Grünbüchern und Mitteilungen, spielte auch 2009
eine prominente Rolle für Diskussionen auf europäi-
scher, nationaler und regionaler Ebene. Die Agenda
soll eine europäische Antwort auf die vielfachen,
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise nochmals
verstärkten sozialen Problemlagen des Kontinents
geben: seien es nun die zunehmende Armutsge-
fährdung, auseinanderdriftende Einkommenssche-
ren, die weiterbestehende Ungleichheit von Frauen
und Männern bei Verdienst und Berufsaussichten,
die Herausforderungen in alternden Gesellschaft für
Beschäftigung und Pflege, Ausgrenzung und Diskri-
minierung von benachteiligten Gruppen, der soziale
Zusammenhalt in einer pluralisierten, von Zuwande-
rung geprägten Gesellschaft oder auch die Beschäf-
tigungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen auf
Arbeitsmärkten, auf denen zunehmend höhere Qua-
lifizierungen gefragt sind.

Ein zentrales Element der erneuerten Sozialagenda
ist der Vorschlag für eine ergänzte Gleichstellungs-
richtlinie. Diese soll das bestehende Anti-Diskrimi-
nierungsrecht abrunden und sieht die Anwendung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
auch außerhalb des Arbeitsmarktes vor. Der Richtli-
nienvorschlag stellt deshalb eine beträchtliche Aus-
weitung der existierenden Gleichstellungspolitik auf
EU-Ebene dar, weil das Gleichbehandlungserforder-
nis auch auf die Bereiche Sozialschutz, Gesund-
heitswesen, allgemeine Bildung und Zugang zu
öffentlichen Gütern und Dienstleistungen (inkl.
Wohnraum) erstreckt wird, d.h. über Beschäftigung,
Beruf und Berufsausbildung hinaus. Bis dato ist die-
ser Geltungsbereich nur für die Diskriminierungstat-
bestände aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder
der ethnischen Herkunft vorgesehen.

Für Wien ist dieser Legislativvorschlag unmittelbar
relevant, weil im österreichischen Föderalismus die
Länder in ihrem Wirkungsbereich für die Ausgestal-
tung jeweils eigener Gleichstellungsgesetze zustän-
dig sind. Entsprechend der Dynamik auf EU-Ebene
ist dies ein kontinuierlicher Prozess. So wurde 2009
die im Jahr 2006 novellierte EU-Richtlinie zur Gleich-
behandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und
Beschäftigungsfragen in drei Landesgesetzen (v.a.
in Hinblick auf den Bereich der LandeslehrerInnen)
implementiert. Auch die neue, noch nicht beschlos-
sene Gleichstellungsrichtlinie wird legislative Konse-
quenzen für Wien mit sich bringen. Während das
Europäische Parlament (das in diesem Fall nur über
das Konsultationsverfahren eingebunden ist) den
Entwurf im April 2009 mit großer Mehrheit unter-
stützte und sich auch der AdR in seiner Stellung-
nahme vom Juni 2009 positiv geäußert hat, ist die
Entscheidungsfindung im Rat nach mehrmaliger
Erörterung blockiert. Auch hier ist v.a. die Angemes-
senheit der Vorgaben in Bezug auf die behinderten-
gerechte Umgestaltung bestehender Gebäude für
viele Mitgliedstaaten problematisch.

DAPHNE und PROGESS: Wien in EU-Program-
men im Gleichstellungsbereich 

Gleichberechtigung und Sozialschutz sind Themen,
die von der EU auch durch einschlägige Förderpro-
gramme, die eine europäische Vernetzung und ge-
meinsames Lernen ermöglichen, unterstützt werden.
Eine langjährige Tradition haben Projekte mit Wiener
Beteiligung im Programm DAPHNE, das der Be-
kämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche
und Frauen gewidmet ist. Das Acht Städte-Projekt
‚Aktiv gegen Zwangsheirat‘, in das die Stadt Wien
durch die Frauenabteilung MA 57 direkt einbezogen
war, wurde im April 2009 durch eine Konferenz in
Brüssel zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.
Der bei dieser Gelegenheit vorgestellte, von den Pro-
jektpartnerInnen erarbeitete Handlungsleitfaden wird
künftig auch für andere Städte eine wichtige Hilfe
beim Umgang mit diesem schwierigen Thema sein.
Von der MA 57 im Rahmen von DAPHNE ko-finan-
ziert wurde auch das vom Roten Kreuz koordinierte 

Das soziale Europa im Zeichen der Wirtschaftskrise

Die Perspektive eines verstärkten Anti-Diskriminierungsrechts im Zuge der erneuerten Sozialagenda, europäisch ko-
ordinierte Konjunkturimpulse, um die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigung einzudäm-
men und die künftige Europäische Beschäftigungspolitik im Rahmen der Post-Lissabon-Strategie prägten das Jahr
2009. Auf der Ebene der in Wien genutzten EU-Programme im Sozial- und Gleichstellungsbereich wurden einerseits
bewährte Projektschienen weitergeführt, andererseits innovative Vorhaben v.a. im Bereich der Beschäftigungsförder-
ung lanciert.
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Projekt ‚Breaking the Taboo
– Gewalt gegen ältere
Frauen‘ sowie ein Folgepro-
jekt des Netzwerks ‚WAVE
– women against violence
Europe‘.

Das Programm PROGESS
wiederum ermöglichte in
den Jahren 2008 und 2009
die Durchführung des Pro-
jekts ‚Connections – Social
Inclusion at the City Level’,
in dem Wien unter Feder-
führung des Fonds Soziales
Wien beteiligt war. Thema
dieses Projekts war die ver-
besserte soziale Inklusion
mehrfach benachteiligter
Personen in der Praxis.
Unter der Leitung von Rot-
terdam kooperierten die
Städte Budapest, Leeds,
Malmö, Münden, Newcastle
Oslo und Wien. In wechsel-
seitigen sog. ‚Peer Reviews‘
wurden Arbeitsfelder wie
Chancengleichheit, Antidis-
kriminierung, soziale
Gleichstellung von Zuwan-
derInnen, soziale Einbezie-
hung benachteiligter
Jugendlicher, Delogierungs-
prävention oder auch be-
treutes Wohnen untersucht.
Das damit geförderte wech-
selseitige Verständnis hatte
eine Verbesserung und Wei-
terentwicklung der lokalen
Standards im Sozialbereich
zum Ziel.

Europäische Beschäftigungspolitik in Zeiten
der Krise und darüber hinaus

Arbeitsmarktmaßnahmen, Konjunkturimpulse und
der Erhalt von Beschäftigungsmöglichkeiten waren
im Krisenjahr 2009 naturgemäß vorrangige Themen.
Während es im Rahmen der europaweit abgestimm-
ten nationalen Konjunkturpakete und einkommens-
stützenden Maßnahmen vielerorts gelang,
ArbeitnehmerInnen in Beschäftigung zu halten und
gleichzeitig die europäische Solidarität zu wahren
(bzw. Subventionswettläufe zu verhindern), lief im
Hintergrund die Diskussion um die Zukunft der Eu-
ropäischen Beschäftigungspolitik im Rahmen der
Post-Lissabon-Strategie. Wie Beschäftigungsziele
stärker in eine integrierte Gesamtstrategie, die nicht
nur die Wettbewerbsfähigkeit im Auge hat, einge-
bunden werden können, ist hier eine der Hauptfra-
gen.

Die Wirtschaftskrise hat dabei wie ein Katalysator die
auch vorhandenen Schwächen der bisherigen Stra-
tegie offengelegt: Einkommensdisparitäten, die sich
vergrößern, Beschäftigungsmaßnahmen, die häufig
gerade die arbeitsmarktfernsten Gruppen nicht er-
reichen und neugewonnene Jobs, die nicht immer
ausreichen, um Menschen aus der Armut zu holen.
Bestehende Ungleichgewichte bzw. Segmentierun-
gen auf den Arbeitsmärkten und unterschiedliche
Schutzniveaus der sozialen Sicherungssysteme
haben dazu geführt, dass sich die Mitgliedstaaten in
sehr verschiedenen Positionen wiedergefunden
haben, um adäquat auf die Rezession reagieren zu
können. Die zunehmend konsensfähigen Schlüsse,
die daraus gezogen werden, weisen einerseits in
Richtung einer Wirtschaftsstrategie, die stärker auf
gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozial inklusi-
vere Arbeitsmärkte abzielt; andererseits in Richtung
einer effizienteren Implementierung der auf EU-
Ebene beschlossenen Prioritäten bzw. einer besse-
ren ‚Governance‘ der europäisch koordinierten
Beschäftigungspolitik – die auch nach Inkrafttreten
des Lissabonner Vertrags primäre Verantwortung der
Mitgliedstaaten bleibt.

Territorialer Beschäftigungspakt und Europäi-
scher Sozialfonds

Mit Governance, dem Regieren durch vertiefte Part-
nerschaften und verbesserte Koordination, hat auch
der Territoriale Beschäftigungspakt (TEP) Wien zu
tun, der hilft, die Ziele der europäischen Beschäfti-
gungspolitik auf regionaler Ebene umzusetzen.
Diese Partnerschaft aus Stadt Wien, dem waff, dem
AMS Wien, der Landesstelle Wien des Bundessozi-
alamts und Interessensvertretungen der Arbeitneh-
merInnen und ArbeitgeberInnen hat das Ziel, die
wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Ent-
wicklung des Großraumes Wien mit aufeinander ab-
gestimmten arbeitsmarktpolitischen Interventionen
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zu unterstützen, wobei auf Mittel des Europäischen
Sozialfonds ESF als Ko-Finanzierungsquelle zu-
rückgegriffen werden kann. 

Dabei verfolgt der Beschäftigungspakt Wien eine
Strategie der Sensibilisierung der Bevölkerung und
Betriebe im Hinblick auf wichtige arbeitsmarktpoliti-
sche Anliegen. Vor allem die Unterstützung von Ju-
gendlichen beim Berufseinstieg durch Workshops
und Information von Jugendlichen, Schulen und Be-
trieben ist dem Beschäftigungspakt Wien ein wichti-
ges Anliegen. Zur Förderung des lebenslangen
Lernens werden niederschwellige Beratungsveran-
staltungen in mehreren Wiener Bezirken abgehalten.
Auch den Betrieben wird das Angebot der Partner-
institutionen zur Förderung der Weiterbildung und
zur Unterstützung bei der Personalrekrutierung prä-
sentiert. Im Sinne der Vielfalt werden die Angebote
auch MigrantInnen und von MigrantInnen geführten
Betrieben sowie Personen mit besonderen Bedürf-
nissen nahe gebracht. 2009 wurden insgesamt 18
Veranstaltungen oder Workshops angeboten.

Ein wichtiger Schwerpunkt ist darüber hinaus die In-
tegration arbeitsmarktferner Personen durch Maß-
nahmen an der Schnittstelle von Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik. Mithilfe von Mitteln des ESF wurde am
Beginn der aktuellen Förderperiode 2007 ein Maß-
nahmenbündel geschnürt, das Lücken in der Ange-
botsstruktur für ausgrenzungsgefährdete Personen
schließen soll. Insgesamt wurden bis Dezember
2009 ca. 8,9 Mio. Euro für insgesamt neun integrati-
onsfördernde Projekte für die Zielgruppen Sozial-
hilfe- und NotstandshilfebezieherInnen, arbeits-
marktferne Jugendliche, suchterkrankte Personen
und MigrantInnen eingesetzt. Insgesamt knapp
5.000 ausgrenzungsgefährdete TeilnehmerInnen sol-
len von diesen zusätzlichen Angeboten profitieren.
Das Gesamtvorhaben verläuft in seiner Umsetzung
sehr erfolgreich. Die Partnereinrichtungen des TEP
Wien haben daher im Sommer 2009 beschlossen,
sich auch am aktuellen zweiten Aufruf zur Einrei-
chung von Vorhaben, der eine Förderlaufzeit bis
Ende 2011 hat, zu beteiligen. Die geplante Gesamt-
strategie wird voraussichtlich knapp 17,4 Mio. Euro,
davon 8 Mio. Euro ESF-Mittel umfassen. Die EU-ge-
förderte Wiener Beschäftigungspolitik hat auch eine
grenzüberschreitende Dimension: Mit der „Überre-
gionalen Beschäftigungsinitiative Wien-Bratislava“
bereiten sich die Twin Cities auf ihr Zusammen-
wachsen zu einer funktionalen Arbeitsmarktregion
nach dem Ende der Übergangsfristen am 1. Mai
2011. Diese Initiative von WAFF und Arbeitsamt Bra-
tislava wird jedoch nicht vom ESF, sondern im Rah-
men der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
mit der Slowakei von der EU gefördert (➤ Dossier
Wien in CENTROPE und darüber hinaus).

Neue Arbeitsgruppe Beschäftigung von EURO-
CITIES

Die Einbeziehung Wiens in europäische Politik ver-
läuft auch hier nicht nur von oben nach unten, son-
dern auch vice versa. Die Arbeitsgruppe
‚Beschäftigung‘ des Social Affairs Forum von EU-
ROCITIES wurde 2009 neu gegründet und umfasst
acht Städte, darunter Wien. Das Gremium setzte sich
u.a. mit den steigenden Arbeitslosenraten angesichts
der Wirtschaftskrise auseinander und formulierte, als
eine Stimme der Städte gegenüber den europäische
Institutionen, die Notwendigkeit, eine Balance zwi-
schen der Unterstützung für infolge der Krise ar-
beitslos gewordene Personen und der
Weiterentwicklung der Programme für langzeitar-
beitslose Menschen zu finden. Für den TEP Wien re-
levant waren hingegen Diskussionen u.a. zur
Initiierung von wechselseitig vorteilhaften Partner-
schaften mit KMUs und die arbeitsmarktgerechte An-
passung von Bildungsprogrammen an die
spezifischen Bedarfslagen der am meisten benach-
teiligten und gefährdeten Gruppen.

Zum Weiterlesen:

Die erneuerte Sozialagenda – Portal zu den Mitteilungen
und Vorschlägen der Kommission
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=547&langId=de

Vorschlag der Kommission von 2008 für eine ergänzte
Gleichbehandlungsrichtlinie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:DE:PDF

Projekt Connections – Social Inclusion at the City Level
http://www.connectionsprogress.eu

Programm DAPHNE
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/fun-
ding_daphne3_en.htm

Der Europäische Sozialfonds in Österreich
http://www.esf.at 

Territorialer Beschäftigungspakt Wien
http://www.pakte.at
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Schritte zu einem gemeinsamen Asylsystem

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 1999
verfolgen die Mitgliedstaaten im Rahmen des ge-
meinsamen Raums der Sicherheit, der Freiheit und
des Rechts das Ziel eines gemeinsamen Asylsys-
tems. 2008 brachten der Europäische Pakt für Ein-
wanderung und Asyl sowie die Mitteilung der
Kommission über die künftige Asylstrategie wichtige
Impulse, um bis 2012 eine tatsächliche Angleichung
der nationalen Asylsysteme und einen gemeinsamen
Schutzraum zu schaffen. Zurzeit besteht im europäi-
schen Binnenraum noch ein Nebeneinander von 27
schlecht koordinierten einzelstaatlichen Systemen –
als Folge davon, dass die Asylpolitik mit den in den
letzten zwei Jahrzehnten erzielten Fortschritten der
EU-Integration, insbesondere der Bewegungsfrei-
heit, nicht schrittgehalten hat. National unterschied-
liche Asylpraktiken und -judikaturen sowie
unterschiedliche Informationsstände über die Lage
in Herkunftsländern führen dazu, dass die Anerken-
nungsraten europaweit stark variieren, Asylsu-
chende mit einer Art Lotterie konfrontiert sind 

und starke Anreize zu Weiterwanderung und noch-
maliger Antragsstellung in anderen EU-Staaten be-
stehen.

Vor allem zwei Wege sollen zum Ziel, die Dysfunk-
tionalität des derzeitigen Asylwesens in der EU zu
beenden, führen: Zum einen werden die aus den
Jahren 2003 bzw. 2004 stammenden Richtlinien zu
Aufnahme von Asylwerbenden, Asylverfahren und
die Anerkennung von schutzbedürftigen Personen so
novelliert, dass nur noch geringe Spielräume für na-
tional abweichende Regelungen bestehen bleiben.
Während die Vorschläge der Kommission zur Asyl-
verfahrensrichtlinie und zur Anerkennungsrichtlinie
im Oktober 2009 zur Beschlussfassung vorgelegt
wurden, befindet sich die Aufnahmerichtlinie schon
seit 2008 im Entscheidungsprozess. 2009 sah in
Bezug auf diesen Legislativakt, der die Lebensbe-
dingungen von Asylsuchenden regeln soll, eine über-
wältigende Mehrheit im Europäischen Parlament
(aber überwiegende Ablehnung und Stimmenthal-
tung der österreichischen MEPs einen Monat vor der  

Das Stockholmer Programm als Wegweiser bis 2014

Asylrichtlinien und eine europäische Asylagentur als Meilensteine auf dem Weg zu einem gemeinsamen Asyl-
system sowie die Verabschiedung des „Stockholmer Programms“ als Drehbuch für die Weiterentwicklung des Raums
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bis 2014: relativ unbemerkt in Zeiten von Wirtschaftskrise, Ratifizierung
des Vertrags von Lissabon und Europawahl, war 2009 ein Schlüsseljahr für die Herausbildung einer funktionalen eu-
ropäischen Migrationspolitik. Derweil stärkt Wien die europäische Dimension seiner Integrationspolitik durch die ak-
tive Mitwirkung bei EUROCITIES, die Beteiligung an europäischen Städtenetzwerken und die Nutzung relevanter
Förderprogramme.
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Europawahl) sowie eine zweimalige Erörterung im
Ministerrat. Der Ausschuss der Regionen betonte in
seiner Stellungnahme vom Oktober 2009 seine
grundsätzlich positive Haltung zur Harmonisierung
des Rechtsrahmens, bemängelte aber die unzurei-
chende Berücksichtigung der lokalen bzw. regiona-
len Dimension und will auch nicht auf die Möglichkeit
zur Einschränkung des Beschäftigungszugangs für
Asylwerbende verzichten. Neben den novellierten
Richtlinien wird zudem eine neue europäische Asyl-
agentur mit Sitz in Malta, das sog. Unterstützungs-
büro für Asylfragen, geschaffen, das die
Zusammenarbeit zwischen den Asylbehörden stark
verbessern wird. Die Informations- und Entschei-
dungsbasis für Asylentscheide in ganz Europa soll
mit Hilfe dieses „weichen“ Instruments vereinheitlicht
werden, womit sich Abweichungen in der Asylpraxis
reduzieren sollen. 

Für Wien ist ein Erfolg dieser Bestrebungen mittel-
fristig von höchster Bedeutung. Wird das GEAS, das
Gemeinsame Europäische Asylsystem, wie geplant
bis 2012 realisiert, ist in der Folge einerseits mit einer
Entlastung des heimischen Asylwesens zu rechen,
da u.a. Anreize zu Sekundärwanderungen zwischen
den nationalen Asylsystemen entfallen. Zum ande-
ren werden die Asylrichtlinien, einmal beschlossen,
einen stabilen Rahmen für die Ausgestaltung des
heimischen Asyl-Verfahrenrechts darstellen und die-
sen – unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten
hochsensiblen – Bereich zu einem guten Teil der in-
nenpolitischen Infragestellung entziehen. Umso
wichtiger ist es, in der aktuellen Entscheidungsphase
die fairen, in den Richtlinienentwürfen enthaltenen
Standards bei Zugang zu zügigen Verfahren, wirk-
samen Rechtsbehelfen, Beschäftigung und Grund-
versorgung zu unterstützen. Wien kann dies im
Rahmen seiner Mitwirkungsrechte an der österrei-
chischen EU-Politik, aber auch seiner Interessens-
politik auf europäischer 

Ebene tun. Als Fachdienststelle war die MA 35 Ein-
wanderung, Staatsbürgerschaft, Standesamt seit
Beginn des Jahres 2008 in die Erstellung von nicht
weniger als acht Stellungnahmen Wiens zu Legisla-
tivvorschlägen im Migrations- und Asylbereich ein-
gebunden, was auf die hohe Dynamik in diesem
Politikfeld verweist.

Das Stockholmer Programm: Neuer Rahmen für
Zusammenarbeit bei Migration und Integration

Dabei sind die novellierten Asylrichtlinien und die
Asylagentur eigentlich noch Teil des „Haager Pro-
gramms“, der Umsetzungsstrategie der EU im Innen-
und Justizbereich bis 2010. Das Folgeprogramm
wurde unter der schwedischen Präsidentschaft im
zweiten Halbjahr 2009, nach einem umfangreichen
Diskussionsprozess zwischen den europäischen In-
stitutionen und unter Einbeziehung von Zivilgesell-
schaft und Wissenschaft, Anfang Dezember von den
Mitgliedstaaten beschlossen. Während auch dieses
neue, bis 2014 geltende, „Stockholmer Programm“
auf das gesamte Feld der inneren Sicherheit, der jus-
tiziellen Zusammenarbeit, der Bürgerrechte und der
Zuwanderung bezogen ist, zählen Migration und In-
tegration weiterhin zu den wichtigsten Prioritäten.

Eine starke Bewegung auf der europäischen Ebene
ist dabei in den kommenden Jahren nicht nur im
Asylbereich zu erwarten, sondern auch im Bereich
der Integration von ZuwanderInnen. Hier hat die
Union in der Vergangenheit einen Rahmen geschaf-
fen, der – komplementär zur mitgliedstaatlichen
Hauptverantwortung in diesem Politikfeld – auf die
Entstehung eines gemeinsamen Verständnisses
über den Handlungsbedarf, die Verbreitung von good
practices und die Vernetzung aller mit konkreten in-
tegrationspolitischen Herausforderungen konfron-
tierten Akteure setzt. Gerade die großen Städte, aber
auch 
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zivilgesellschaftliche Gruppierungen haben so neue
Möglichkeiten erhalten: etwa um von den Erfahrun-
gen in anderen Mitgliedstaaten direkt zu lernen, um
sich auf gesamteuropäische Referenzrahmen (wie
die „Gemeinsamen Grundprinzipien für Integration“
und das „Handbuch zur Integration“) beziehen zu
können, oder auch, um von neuen Förderprogram-
men der EU zu profitieren.

Das Stockholmer Programm sieht für den Integrati-
onsbereich u.a. vor, den bestehenden Rahmen in
einen stärker formalisierten Koordinationsmechanis-
mus zwischen Kommission und Mitgliedstaaten (d.h.
eine Form der offenen Koordinierungsmethode) zu
überführen und gemeinsame Praktiken bzw. europa-
weit einsetzbare Module zu entwickeln. Verbesse-
rungen soll es zudem bei der Berücksichtigung
integrationspolitischer Gesichtspunkte in anderen
europäischen Politikfeldern wie Beschäftigung, Bil-
dung und soziale Inklusion geben; wie auch bei der
Konsultation und Einbeziehung der Zivilgesellschaft
in die Formulierung integrationspolitischer Strate-
gien.

EUROCITIES als eine Drehscheibe für die Ver-
netzung Wiens im Integrationsbereich

Wie auch andere Städte ist in den vergangenen Jah-
ren in die europäische Dimension der Integrations-
politik hineingewachsen und trägt zur Diskussion auf
EU-Ebene ebenso bei wie es europäische Netz-
werke und Förderprogramme nutzt. So ist die MA 17
Integrations- und Diversitätsangelegenheiten und der
Fonds Soziales Wien in der Arbeitsgruppe Migration
und Integration des Social Affairs Committee (SAF)
von EUROCITIES vertreten. 2009 beschäftigte diese
sich schwerpunktmäßig mit Indikatoren zum Monito-
ring städtischer Diversitätsstrategien, die in den letz-
ten Jahren im Rahmen von Peer Reviews
europäischer Städte gemeinsam mit der Migration
Policy Group, einem Brüsseler Think Tank, entwickelt
worden sind. 

Die im EU-geförderten Projekt DIVE (Diversity and
Equality in European Cities) gewonnenen Erkennt-
nisse wurden mit den anderen Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe reflektiert und im Rahmen der 3.
Konferenz Integrating Cities im April 2009 in Berlin
präsentiert. Bei dieser seit 2006 bestehenden Platt-
form treten die für das Thema Integration zuständi-
gen Kommissare der EU in einen Dialog mit
Mitgliedsstädten von EUROCITIES, wissenschaftli-
chen ExpertInnen und PraktikerInnen, um Ideen zur
Umsetzung der Gemeinsamen Grundprinzipien für
Integration und des Europäischen Rahmenpro-
gramms für Integration auf kommunaler Ebene zu
entwickeln und Erfahrungen auszutauschen. Auch
trug die EUROCITIES Arbeitsgruppe zur von der Eu-
ropäischen Kommission in Auftrag gegebenen ‚Eu-
ropäischen Website für Integration‘ bei, die 2009

online gestellt wurde. Die Datenbank, deren Konzept
und Inhalte 2007 und 2008 vorbereitet worden
waren, enthält u.a. eine Sammlung von good practi-
ces auf kommunaler Ebene.

Wiener Beteiligung an Städtenetzwerken: CLIP
und LCN

Im Zeichen des interkulturellen und diskriminie-
rungsfreien Miteinanders standen 2009 die Wiener
Aktivitäten im Rahmen von zwei bestehenden Initia-
tiven. Die aktuellen Forschungs- und Austauschre-
sultate des Europäischen Städtenetzwerks für
kommunale Integrationspolitiken (CLIP, Cities on
Local Integration Policy) beziehen sich auf das
Thema ‚Interkultureller Dialog und interkulturelle
Gruppenbeziehungen‘, mit einem Fokus auf Grup-
pen islamischer Religionszugehörigkeit. Entspre-
chende Berichte wurden gemeinsam von den
Mitgliedsstädten des Netzwerks und der begleiten-
den WissenschafterInnengruppe erstellt. Als Folge-
thema sind für 2010 die verschiedenen Aspekte des
Unternehmertums ethnischer Gruppen geplant.

Im Juli 2009 fand auf Einladung der in Wien ansäs-
sigen EU-Grundrechteagentur ein Treffen des Local
Communities Network LCN statt. Im LCN sind die
Grundrechteagentur, der Ausschuss der Regionen
AdR und acht europäische Städte vertreten. Das
Netzwerk verfolgt den Zweck, Information zu innova-
tiven Politiken und Praktiken gegen Rassismus und
Diskriminierung, auf lokaler Ebene auszutauschen
und Strategien zur Förderung des sozialen Zusam-
menhalts zu fördern.

EU-geförderte Umsetzungsprojekte in Wien

Diversitätsmonitoring als Thema für Bearbeitungen
im Rahmen von EUROCITIES, interkulturelle Frage-
stellungen für Netzwerkaktivitäten im Rahmen von
CLIP und LCN: in Brüssel bzw. auf transnationaler
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Ebene werden so Perspektiven und 
Lösungsansätze diskutiert, die direkt in Umset-
zungsvorhaben auf Wiener Ebene einfließen. Vor
dem Hintergrund der europaweiten – nicht zuletzt
von der EU angestoßenen – Diskussion um die
Messbarmachung von Integrationsprozessen hat
Wien 2008 und 2009 ein innovatives Integrations-
und Diversitätsmonitoring entwickelt, das in regel-
mäßigen Berichten erfasst, was die Stadt samt ihrer
verschiedenen Einrichtungen in diesem Bereich leis-
tet und wie die Prozesse der strategischen und struk-
turellen Verankerung verlaufen. Die zunehmende
Relevanz der EU im Integrationsbereich macht sich
auch hier, in Form einer Förderung des Monitors aus
dem Europäischen Integrationsfonds EIF, bemerk-
bar. Aus dem EFF, dem Europäischen Flüchtlings-
fonds, mitfinanziert wurde hingegen das Projekt
„Perspektive“, das in den vergangenen zwei Jahren
für 500 Asylberechtigten und subsidiär Schutzbe-
rechtigten eine umfassende Berufs- und Bildungs-
beratung sowie Weitervermittlung zu arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen in Wien ermöglichte.

Schließlich widmet sich auch eines der beiden aus
dem Programm zur Förderung von Städtenetzwer-
ken URBACT II finanzierten Netzwerke mit Wiener
Beteiligung, dem Zuwanderungsthema. Das Projekt
OPEN CITIES arbeitet daran, aufzuzeigen, wodurch
Städte offen und attraktiv für internationale Migration
werden und wie sie standortpolitisch davon profitie-
ren können. In Lokalen Aktionsplänen sollen bis
2011 Maßnahmen zur besseren Nutzung von Zu-
wanderung gebündelt werden. Thematische Netz-
werktreffen rund um den Beitrag von Migration für
eine erfolgreiche Stadtentwicklung fließen in die Ent-
wicklung der Aktionspläne ein. Schließlich ist auch
die Erarbeitung einer praktikablen Methodologie zur
Messung der „Openness“ einer Stadt Teil der Pro-
jektaktivitäten.

Zum Weiterlesen:

Stockholmer Programm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/
stockholm_program_en.pdf 

Vorschlag der Kommission von 2008 für eine Neufassung
der Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen für die
Aufnahme von Asylbewerbern
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2008:0815:FIN:DE:PDF 

Richtlinienvorschlag der Kommission von 2009 über Min-
destnormen für die Anerkennung von Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:52009PC0551:DE:HTML 

Europäische Website für Integration
http://ec.europa.eu/ewsi/ 

DIVE Diversity and Equality in European Cities/
INTI Integrating Cities
http://www.inticities.eu 

CLIP Cities on Local Integration Policy
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandso-
ciety/clip.htm

URBACT-Projekt OPEN CITIES
http://urbact.eu/en/projects/human-capital-
entrepreneurship/open-cities/homepage 
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Das Europäisches Jahr der Innovation und
Kreativität

Kreativität und Innovation sind zentrale Potenziale für
die Gesellschaften Europas, um den Chancen und
Herausforderungen der wissensbasierten Wirtschaft
und der Globalisierung wirksam begegnen zu kön-
nen. Beide sind eng miteinander verknüpft, weil
Kreativität die Grundlage für die erfolgreiche Umset-
zung von innovativen Ideen in allen Bereichen bildet.
Um diese Fähigkeiten der EuropäerInnen zu fördern,
hatten das Europäische Parlament und der Rat Bil-
dung das Jahr 2009 zum „Europäischen Jahr der
Kreativität und Innovation“ ausgerufen. Unter dem
Motto „Imagine.Create.Innovate“ sollten die Bürge-
rInnen im EU-Themenjahr für die Bedeutung indivi-
dueller Innovationsfähigkeit und Kreativität
sensibilisiert werden.

In Wien hat diesen Impuls konkret der Wiener Stadt-
schulrat mit dem Projekt „Leonardino“ umgesetzt.
Kinder der 3. Volksschulstufe haben mithilfe einer
fachlich zusammengestellten Experimentierbox das
Phänomen „Luft und Luftdruck“ auf spielerisch-krea-
tive Weise erkundet und sich abschließend einem
technischen Wissenswettbewerb gestellt. Das um-
fangreiche Zubehör aus Unterrichtsmaterialien und
Hintergrundinformationen machen die Box quer
durch alle Unterrichtsgegenstände und Schulstufen
einsetzbar. Der Grundgedanke dabei: Bereits Kinder
in die Welt des Forschens einzuführen fördert früh
ihre Kreativität und Innovationsfähigkeit. Damit
haben die 70 Wiener Volksschulen, die an diesem
Projekt beteiligt waren, eines der Hauptanliegen des
„Europäischen Jahres der Kreativität und Innovation“
erfüllt. Beim Festival „Be Creative“ hingegen konnten
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein Wochen-

ende lang im Wiener Muse-
umsquartier Einblick in die
Welt der Kunst, Kultur und Wis-
senschaft nehmen. 35 Kunst-,
Kultur- und Kreativbetriebe
haben im Rahmen von „Be
Creative!“ ihre Tätigkeiten von
Architektur bis Theater vorge-
stellt und BesucherInnen mit-
machen und ihre Kreativität
ausprobieren lassen.

Das Jahr der Kreativität und In-
novation 2009 stellte jedoch
nur einen Beitrag zum Ziel dar,
die Union in eine wissensori-
entierte Gesellschaft zu ver-
wandeln. Möglich wird eine
solche Entwicklung aber nur,
wenn die Gesellschaft diesen
Entwicklungsansatz mitträgt
und sich den Herausforderun-
gen einer sich ständig verän-
dernden, hochtechnologischen
Umgebung stellt und bereit ist,
ihre Potentiale zu entwickeln.
Zu dieser Conclusio kommen
führende Persönlichkeiten 

Wegbereiter einer wissensbasierten Gesellschaft

Sowohl in der kommenden EU-Strategie 2020 als auch in der auslaufenden Lissabon-Strategie setzen die Mit-
gliedstaaten darauf, die Union zur "wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaft der Welt"
zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Europa seine Kapazität in den Bereichen Kreativität und Innovation
weiter erhöhen. Schließlich gelten diese Kompetenzen als entscheidende Faktoren für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung der EU. Die vielfältigen Initiativen und Politiken, die zur Umsetzung dieses Ziels verfolgt werden, schlu-
gen sich 2009 in Wien einerseits durch die Teilnahme am Netzwerk der Weltraumtechnologie anwendenden Regio-
nen NEREUS, andererseits durch Aktivitäten im Rahmen des Europäischen Jahrs der Kreativität und Innovation
nieder.

Infobox: Die Prioritäten des Manifests der europäischen Botschaf-
ter für Kreativität und Innovation

• Förderung von Kreativität in einem Prozess lebenslangen Lernens, 
bei dem Theorie und Praxis Hand in Hand gehen

• Verwandlung von Schulen und Universitäten in Orte, an denen 
Lernende Lehrende kreativ denken und durch Praxis lernen

• Verwandlung des Arbeitsplatzes in einen Ort des Lernens

• Förderung eines starken, unabhängigen vielfältigen kulturellen 
Sektors, der eine Plattform für den interkulturellen Dialog schafft

• Förderung wissenschaftlicher Forschung, um ein verbessertes 
Verständnis der Welt zu erlangen, das Leben der Menschen zu 
verbessern und Innovationsanreize zu schaffen

• Förderung schöpferischer Prozesse, Denkweisen und Instrumente 

• Förderung von Innovationen, die zu Wohlstand und Nachhaltigkeit 
beitragen

Zum Weiterlesen: http://create2009.europa.eu 
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Forschung & Innovation
Wegbereiter einer wissensbasierten Gesellschaft

aus den Bereichen Bildung und Design, die als Bot-
schafterInnen des Europäischen Jahres für Kreativi-
tät und Innovation fungierten – darunter der Architekt
Rem Koolhaas und der Wirtschaftswissenschafter
Richard Florida – in ihrem abschießenden Manifest.
Die darin festgelegten sieben Prioritäten (➤ Infobox
Prioritäten Manifest) sollen in die kommende EU-
2020-Strategie, die wirtschaftspolitische Agenda der
Union für das anbrechende Jahrzehnt, einfließen.

Weltraumtechnologien für Wien

Den Politikbereich Innovation deckt auch die euro-
päische Raumfahrtforschung mit ihrer Initiative für
„Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung
(GMES)“ ab, deren Nutzung und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten die Stadt Wien im Rahmen ihrer
Mitgliedschaft beim europäischen Netzwerk NE-
REUS (Network of European Regions Using Space
Technology) überlegt. Die Mitglieder der NEREUS-
Arbeitsgruppe „Erdüberwachung/GMES“ mit Beteili-
gung der Stadt Wien evaluieren derzeit unter
anderem, ob und in welchen Bereichen Daten aus
der Erdraumüberwachung kommunale Dienstleis-
tungen unterstützen könnten. 

Unter Federführung der Magistratsabteilung 27 (EU-
Strategie und Wirtschaftsangelegenheiten) erarbei-
tet ein Team der Wiener Stadtverwaltung eine
Roadmap zum möglichen Einsatz von GMES. Dabei
wird vor allem die Nutzung des satellitengestützten
Programmes, unter anderem zur Umweltbeobach-
tung. Beim sogenannten „Grünraummonitoring“,
einer Leistung der Umweltschutzabteilung MA 22,
könnten GMES-Dienste dort, wo die vorhandenen
Daten nicht ausreichen, zur Ermittlung der Baum-
kronenfläche oder des Versiegelungsgrades des Bo-
dens effizient genaueste Daten liefern. Damit würde
die quantitative und qualitative Sicherung des Wie-
ner Naturraumes unterstützt. Analog zu diesen Bei-
spielen evaluieren derzeit alle Magistratsabteilungen
und ausgelagerte Stadt-Wien-Unternehmen, ob die
GMES-Dienste eine attraktive Hilfestellung bei ihren
jeweiligen Aufgaben sein könnten.

GMES, 1998 initiiert von EU und europäischer Welt-
raumagentur ESA, sammelt Daten von Erkundungs-
satelliten, Raum- und Bodenstationen, verbindet sie
und bietet damit einen unabhängigen Zugang zu ver-
lässlichen und unverfälschten Daten zur Landüber-
wachung, im Katastrophenfall, bei der
Sicherheitsüberwachung, der Beobachtung der At-
mosphäre und zum Klimawandel. GMES ist seit der
Annahme der Entschließung zur Europäischen Welt-
raumpolitik im Jahr 2007 als Flaggschiff der euro-
päischen Weltraum-Strategie anerkannt, für den
neuen EU Kommissar Antonio Tajani steht die Wei-
terentwicklung des GMES-Projektes in ein operati-
ves Programm ganz oben auf der Prioritätenliste. 
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Forschung & Innovation
Wegbereiter einer wissensbasierten Gesellschaft

Auf regionaler Ebene setzen die Mitglieder des eu-
ropäischen Netzwerkes NEREUS somit die Forde-
rungen der EU-Kommission nach einer
Weltraumpolitik um, die den Bedürfnissen der Bür-
gerInnen nahekommt und ihre Mitbestimmung er-
laubt. Gleichzeitig bietet ihnen diese Evaluierung die
Möglichkeit, europäische Weltraumpolitik durch ihr
Feedback im Austausch mit anderen NEREUS-Re-
gionen mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Durch
die auf regionaler Ebene spezifizierten Anforderun-
gen an GMES werden zudem neue Dienste und Pro-
gramme erforderlich, die die europäische
Weltraumforschung und -industrie ankurbeln. 

Eine im Mai 2009 vorgeschlagene Verordnung über
das Europäische Erdbeobachtungsprogramm soll
GMES jetzt auf eine solide rechtliche Basis stellen
und damit sowohl das Programm als auch seine
erste operative Einsatzperiode von 2011-2013 si-
chern. In Bereichen, in denen Wien bereits wertvolle
Daten besitzt, profitiert GMES durch die geplante
Mitnutzung vorhandener, regionaler „inSitu“-Daten,
die auf Basis erdgestützter Infrastruktur erhoben
werden. Dabei achtet der Wiener Magistrat darauf,
dass mit dem Verkauf dieser Daten erzielte Einnah-
men nicht durch die angedachte kostenlose Nutzung
der GMES-Dienste verloren gehen und damit Erfas-
sung und Aktualisierung der „inSitu“-Daten auch wei-
terhin finanziell abgesichert sind. 

Des Weiteren ist Wien durch die Umsetzung der
Rahmenrichtlinie „INSPIRE“ an der Schaffung einer
europäischen Geodateninfrastruktur beteiligt. Da
GMES sich ausdrücklich auf die Nutzung der durch
INSPIRE geschaffenen Strukturen und Dienste
sowie die dadurch zugänglichen Daten stützt, wird
die Überschneidung dieser Dienste und Strukturen
beobachtet. Die Magistratsabteilung 41 (Stadtver-
messung) vertritt sowohl Wien im Kernteam zur
österreichischen Umsetzung als auch den Österrei-
chischen Städtebund auf nationaler Koordinierungs-
ebene und nimmt damit die Interessen der Städte
und damit auch Wiens wahr.

Zum Weiterlesen:

NEREUS Network of European Regions Using 
Space Technology
www.nereus-regions.eu 
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Kultur & Kreativität
Förderungen für Filmstandort und kulturelle Vielfalt

„Der Film“, steht im Online-Lexikon Wikipedia, „ist
eine Kunstform, die ihren Ausdruck in der Produktion
bewegter Bilder findet. In der heutigen Gesellschaft
kommen dem Film im Wesentlichen drei Bedeutun-
gen zu: erstens als Massenmedium zur Information
und zur Bewusstseinsbildung; zweitens – da die Pro-
duktion von professionellen Filmen in der Regel
einen erheblichen technischen und finanziellen Auf-
wand bedeutet – eine wirtschaftliche Bedeutung;
sowie drittens als Kunstgattung mit ihren eigenen un-
verwechselbaren Aspekten.“ Film ist Medium ist Job-
motor ist Kulturträger und damit im Fokus der Politik
– auf europäischer als auch auf regionaler Ebene.
Auch ist der Film ein Werbemittel für den Tourismus
einer Region und daher ein Imageträger für die Län-
der der Europäischen Union.

Dabei überschneiden sich die gesamteuropäischen
Ziele mit den in den Mitgliedstaaten verfolgten: Beide
wollen die kulturelle Vielfalt Europas erhalten und in
die Welt transportieren. Der Schlüssel dazu ist, sich
nach außen hin im Verbund zu präsentieren, um den
großen Produktionsclustern Hollywood und Bolly-
wood die Stirn bieten zu können. Im Gegensatz zu
diesen sieht sich der europäische Film mit der Län-
der- und Sprachenvielfalt konfrontiert, die naturge-
mäß eher dazu beiträgt, dass die Produktionen den
einzelnen Ländern zugerechnet werden bzw. den
Vertrieb erschweren. Um einen europäischen Pro-
duktionscluster zu schaffen, der auch finanziell auf-
wändige Filme herstellen kann und dadurch auch als
solcher international anerkannt wird, ist es daher
auch notwendig, gemeinschaftliche Produktionsfi-
nanzierungen stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Diese Form der Co-Finanzierungen war ein wesent-
licher Aspekt der Filmförderungen der Stadt Wien.
Auch dadurch konnten sich so erfolgreiche Produk-
tionen wie „Die Fälscher“ von Stefan Ruzowitzky
oder “Das weiße Band“ von Michael Haneke, die
letztlich europäische Filme sind, im internationalen

Filmgeschehen behaupten. Derartige Produktionen
sind auch identitätsstiftend für das europäische Be-
wusstsein der Bevölkerung der 27 Mitgliedsländer.

Für die Europäische Union dazu kommt dann noch
das Ziel, durch eine Unterstützung von Vertrieb und
Produktionsabläufen den europäischen Binnenmarkt
zu stärken. Um den Bogen zwischen dem er-
wünschten Erhalt der vielen kulturellen Identitäten
und der Nutzung der Vorteile des europäischen Bin-
nenmarktes nicht zu weit zu spannen, sind die För-
derziele aufgeteilt: Die Europäische Union unterstützt
mit dem MEDIA-Programm (➤ Infobox MEDIA-Pro-
gramm) schwerpunktmäßig die Verbreitung der
Werke, die regionalen Förderstellen finanzieren die
Produktionen selbst. 

Komplementäre Förderungen stärken Filmstandort und kulturelle
Vielfalt

Kultur und Kreativwirtschaft sind unter anderem dann Themen für die Europäische Union, wenn es um deren Be-
deutung als Standortfaktor sowie den Bestand und die Sichtbarkeit einer eigenständigen europäischen Kunstpro-
duktion in der Welt geht. Für wenige Sparten trifft das so zu wie für die Filmindustrie, wo sich europäische Werke
gegen Hollywood, Bollywood und Co. behaupten müssen. Die Wiener Einrichtungen zur regionalen Filmförderung
sind sich der Bedeutung dieser europäischen Dimension bewusst – wie der sofortige Beitritt der neu gegründeten
Vienna Film Commission zum einschlägigen europäischen Netzwerk sowie die langjährige Mitgliedschaft des Film-
fonds Wien bei Cineregio, der europäischen Plattform der regionalen Filmförderer, zeigen.

Dreharbeiten zum Film „Der Räuber“ 
von Benjamin Heisenberg in Wien
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Förderungen für Filmstandort und kulturelle Vielfalt

Aktivitäten auf Wiener Ebene

Auf der regionalen Ebene ist der Zusammenschluss
der regionalen Player und ihrer Förderstellen wich-
tig: Das europäische Netzwerk Cineregio, bei dem
der Filmfonds Wien Mitglied ist, vertritt die Interes-
sen von 32 regionalen Filmförderstellen gegenüber
den europäischen Institutionen und fördert Koopera-
tionen, den Austausch von Ressourcen sowie Wei-
terbildungsmaßnahmen und Fachgruppen wie
„Doku-Regio“, in der Österreich vertreten ist. Umge-
setzt werden diese Ziele durch Partnerschaften mit
relevanten europäischen Organisationen und Insti-
tutionen wie dem Ausschuss der Regionen oder den
Generaldirektionen Informationsgesellschaft und
Medien, Bildung und Kultur sowie Wettbewerb der
Europäischen Kommission. Von Cineregio erstellte
Informationen über die Entwicklung des audiovisuel-
len Sektors und regionale Entwicklungen halten die
Mitglieder des europäischen Netzwerkes auf dem
Laufenden.

In Wien setzt der Filmfonds die Ziele der europäi-
schen genauso wie der Wiener, regionalen Kultur-
politik um. Mit einem Fördervolumen von 12 Mio.
Euro für das kommende Jahr verfügt Wien über
einen der höchstdotierten Regionalfördertöpfe für
den Film europaweit. Dabei geht der Löwenanteil von
10 Mio. Euro an Filmproduktionen, 1,5 Mio. Euro wer-
den für Fernsehfilme bereitgestellt. Eine weitere
halbe Million Euro vergibt die Kulturabteilung der
Stadt (MA 7) direkt für künstlerische Arbeiten. 

Im Hintergrund dieser Förderungen stehen wachs-
tumspolitische Überlegungen. Von der Erhöhung der 

Infobox: Das MEDIA-Programm der EU

Die Konsequenzen der Digitalisierung und die Erweiterung der Europäischen Union haben für den audiovisuellen Sektor in Europa ein
radikales Umdenken erfordert. Produktionsstätten müssen technisch umgerüstet, MitarbeiterInnen im Umgang mit der digitalen Tech-
nik geschult und neue Internet-Formate entwickelt werden. Diesen neuen Herausforderungen hat sich auch das Förderprogramm der
EU, MEDIA, anpassen müssen. Erstens, um den technologischen Wandel zu ermöglichen und damit die globale Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Filmindustrie zu stärken, und zweitens, um den Marktanforderungen der neuen Mitgliedstaaten zu entsprechen. Das
anhand dieser Kriterien revidierte MEDIA-Programm stellt der europäischen Filmindustrie zwischen 2007 und 2013 insgesamt 755 Mio.
Euro zur Verfügung und vergibt die Mittel prioritär (65%) für Vertrieb, Verleih und Promotion europäischer Filme außerhalb des Her-
kunftslandes. Damit fördert MEDIA indirekt den interkulturellen Dialog, der durch die europaweite Distribution der Filme ermöglicht wird. 

Das Programm MEDIA 2007 konzentriert sich auf folgende fünf Bereiche, die der Produktion vor- bzw. nachgelagert sind:

• Aus- und Fortbildung. Drehbuchschreiben, wirtschaftliches Management, digitale Technologien
• Projektentwicklung. Einzelprojekte, Kataloge, neue Talente, Koproduktionen, andere 

Finanzierungen
• Verleih und Vertrieb. Verleiher, Verkäufer, Rundfunkanstalten, Kinobetreiber, Digitalisierung von 

Filmen
• Promotion. Zugang zu Märkten, Festivals, andere Aktionen und Veranstaltungen, Pilotprojekte

Zum Weiterlesen: http://create2009.europa.eu 

Subventionen erwartet sich die Stadt eine Stärkung
des Film- und Medienstandortes Wien. 

Laut einer Studie des Institutes für Höhere Studien
(IHS) sorgen diese Subventionen nicht nur für mehr
Filme und Festivals, sondern haben auch einen
hohen Multiplikatoreffekt: 100 Euro Filmförderung
werfen nach diesen Berechnungen 340 Euro an
Wertschöpfung ab.

0000_2010_MD-VD_Europabericht_der_Stadt_Wien_2009_Kern 29.04.2010 12:29 Seite 64



65

Dossier

Kultur & Kreativität
Förderungen für Filmstandort und kulturelle Vielfalt

Damit unterstützen diese Förderungen nicht nur die
Arbeit der Filmemacher, sondern sie sichern auch
die Arbeitsplätze von Lichttechnikern, Kulissenbau-
ern und Location Scouts und gewährleisten darüber
hinaus eine kontinuierliche Modernisierung der Tech-
nik. Um die Stadt international als Filmstadt zu posi-
tionieren und mehr Produktionen nach Wien zu
holen, wurde im Frühjahr 2009 die Vienna Film Com-
mission(➤ Infobox Vienna Film Commission) als
Service- und Vermarktungsstelle der Stadt Wien für
den Produktions- und Drehort Wien ins Leben geru-
fen. Als Mitglied des European Film Commissions
Network (EFCN) kann die Wiener Agentur im Ver-
bund auf sogenannten Location-Messen auftreten
und schlagkräftiger für den Drehstandort Wien wer-
ben.

Damit unterstützt die Wiener Kulturpolitik zum einen
die europäischen Strategien zur Stärkung der regio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit, zum anderen fördert sie
die kulturelle Individualität durch die regional gebun-
dene Filmförderung. Mit der Verknüpfung der Ziele
Standortstärkung und Förderung der kulturellen Viel-
falt erfüllt Wien eine Kernüberlegung der Europäi-
schen Kulturpolitik, die eine verstärkte Einbeziehung
der Kultur in alle Programme und Strategien der EU
vorsieht.

Zum Weiterlesen:

Filmfonds Wien
www.filmfonds-wien.at 
Cineregio
www.cineregio.org
European Film Commissions Network (EFCN)
www.eufcn.net 

Paraflows 09 – EU-Programm „Kultur 2007“ unterstützt Open
Source Medienkunst

Die Ende 2007 beschlossene Europäische Kulturagenda hat einen
neuen strategischen Rahmen für die Zusammenarbeit der EU-Mit-
gliedstaaten im Kulturbereich festgelegt. Im Vordergrund stehen die
Förderung der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialogs, die
Förderung der Kultur als Innovationstreiberin für wirtschaftliches
Wachstum und Kultur als wichtigen Bestandteil der internationalen Be-
ziehungen der EU. 

Im Rahmen des EU-Kooperationsprojektes „HAIP – Hack Interact Pro-
cess“ hat in Wien das Medienkunstfestival „paraflows 09“ das Thema
URBAN HACKING aufgegriffen und die Auseinandersetzung mit dem
öffentlichen und urbanen Lebensraum im digitalen Zeitalter aufgezeigt.
Die Stadt Wien, die auf eine lange Tradition von Intervention und Aktion
im öffentlichen Raum zurückblicken kann, hat diese kritische Ausei-
nandersetzung mit den Möglichkeiten der digitalen Netzwelt unterstützt.
Die Europäische Union fördert die länderübergreifende, in Slowenien,
Tschechien und Österreich verankerte Initiative HAIP mit Mitteln aus
dem Programm „Kultur 2007“ in Bezug auf die Mobilität der Kultur-
schaffenden und den Zugang zu Kultur.

Eine eigens für das Wiener Festival „paraflows 09“ konzipierte, tem-
poräre Containerlandschaft auf dem Karlsplatz bot Raum für die Aus-
stellung, bei der mehr als 30 nationale und internationale Positionen
des digitalen Widerstandes sowie künstlerische Strategien beleuchtet
wurden.

Zum Weiterlesen: www.paraflows.at 

Infobox: Vienna Film Commission

In einer Zeit, in der sich immer mehr Städte einem Markenfindungsprozess unterziehen und Maßnahmen setzen, um die Kreativwirt-
schaft als Symbol für Innovationskraft und Dynamik zu fördern, wird die aktive Positionierung eines erfolgreichen Drehstandortes immer
wichtiger. Die Filmbranche bereichert nicht nur das kulturwirtschaftliche Spektrum einer Stadt – sie arbeitet durch die Produktion und
den Vertrieb dieser Bilder am Image mit, das letztendlich Tausende von Zusehern erreicht. 

Um Wien öfter zum Schauplatz von Filmen zu machen und den Produktionsfirmen einen kompetenten Ansprechpartner zu geben, hat
die Stadt Wien 2009 die Vienna Film Commission als One-Stop-Shop für die Filmbranche gegründet. Ob es darum geht, eine passende
Location zu finden, eine Straßenkreuzung für eine Aufnahme zu sperren oder einen ortskundigen Kameramann zu buchen – die Vienna
Film Commission ist Anlaufstelle und Mittler in einem. Dabei koordiniert sie Kommunikationsabläufe zwischen der Stadtverwaltung  und
der Filmbranche, insbesondere bei der Erteilung von Drehgenehmigungen und unterstützt Produktionen bei der Suche nach geeigne-
ten Motiven und Servicepartnern. Als Einrichtung der Stadt Wien unterstützt sie nationale und internationale Filmproduktionen kosten-
frei. 

Darüber hinaus betreibt sie Lobbying für den Film und bewirbt Wien international unter anderem über das europäische Netzwerk der
Film Commissions (European Film Commissions Network) als Dreh- und Produktionsstandort für Filme mit dem Ziel, die Filmwirtschaft
vor Ort nachhaltig zu stärken. 

Zum Weiterlesen: www.viennafilmcommission.at 
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Wettbewerbsfähigkeit & Stadtentwicklung
Das Wiener Strukturfonds-Programm nimmt Fahrt auf

Das für Wien entwickelte Programm zur Umsetzung
des EU-Ziels „Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ trägt den Titel „Stärkung der regionalen Wett-
bewerbsfähigkeit und integrative Stadtentwicklung in
Wien 2007 bis 2013“ (➤ Infobox Wiener RWB-Pro-
gramm) und fördert Projekte, die um zwei zentrale
Aspekte – im Fachjargon der Strukturfonds „Priori-
tätsachsen“ genannt – der Stadtentwicklung kreisen:
Zum einen solche, die die innovations- und wissens-
basierte Stadtwirtschaft stärken, also beispielsweise
die Wachstumschancen von innovativen KMUs er-
höhen, und zweitens für Maßnahmen, die zur inte-
grativen Stadtentwicklung und zur Erhöhung der
Lebens- und Umweltqualität in Wien beitragen. Das
50,3 Mio. Euro schwere Investitionsprogramm wird,
wie auch die Vorgängerprogramme zwischen 1995
und 2006, von der der darauf spezialisierten Magis-
tratsabteilung 27 (EU-Strategie und Wirtschaft) ver-
waltet.

Projekte für eine innovations- und wissensba-
sierte Stadtwirtschaft – oder: Priorität 1

Im Bereich der Prioritätsachse 1 unterstützte die
Stadt 2009 zwei Programme, die Unternehmens-
gründungen fördern: Eines davon trägt den Namen
„MINGO – move in and grow“. Hinter dieser Wort-
kreation verbirgt sich ein innovatives und erfolgrei-
ches Konzept, mit Hilfe dessen der Wiener
Wirtschaftsförderungsfonds WWFF Klein- und Jung-
unternehmen fördert. Ein Bündel an innovativen Ser-
vices soll dabei helfen, Start-Ups,
Einpersonenbetriebe sowie neue Selbstständige
bestmöglich in der Gründungs- und Etablierungs-
phase zu unterstützen. Die Palette der Angebote
reicht dabei von Vorträgen zu einzelnen Thematiken
– wie etwa Buchhaltung oder Marketing – bis hin zu
Innovationsworkshops und intensiven Coachings für
ambitionierte Neugründer. Mit MINGO hat man sich

auch zum Ziel ge-
setzt, möglichst
viele potenzielle
Gründer aus allen
Gese l l scha f ts -
schichten zu er-
reichen. So ist es
mit der Initiative
„MINGO Migrant
Enterprises“ ge-
lungen, eine er-
folgreiche Anlauf-
stelle für Unter-
n e h m e r I n n e n
bzw. GründerIn-
nen mit Migrati-
onshintergrund zu
schaffen. Die Be-
zirke 2, 10, 15, 16,
21 und 22 sollen
darüber hinaus
mit Hilfe von
stadtteilorientier-
ten Initiativen und
Projekten im Rah-
men des „Grätzel-
m a n a g e m e n t
Wirtschaft“ neu
belebt werden. 

Das Wiener Strukturfonds-Programm nimmt Fahrt auf

Auch in der Förderperiode 2007 bis 2013 stehen Wien Mittel aus den europäischen Strukturfonds zur Verfügung.
So können über 25 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), die durch Landes-
mittel verdoppelt werden, zur Finanzierung von Maßnahmen eingesetzt werden, die die Wettbewerbsfähigkeit der
Wiener Wirtschaft und die Lebensqualität der Stadt weiter verbessern sollen. Nachdem im „Operationellen Programm“
die Leitlinien, Schwerpunkte und Zielsetzungen des Wiener Programms definiert wurden, ist nunmehr die Umset-
zung von Projekten voll im Gange.
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Das zweite im Bereich Wirtschaft geförderte Projekt,
die begleitende Unternehmensgründerberatung
„INiTS“, hilft AkademikerInnen mit innovativen Ge-
schäftsideen im Technologiebereich bei Unterneh-
mensgründungen. 18 Monate lang werden die
InteressentInnen auf die Firmengründung vorberei-
tet und beim Erstellen des Businessplans, der Markt-
recherche und der Patentierung professionell
unterstützt. Das Programm soll zum einen Akademi-
kerInnen den Einstieg ins Unternehmertum erleich-
tern und zum anderen mehr High-Tech-Betriebe in
Wien ansiedeln. 

Projekte für eine integrative Stadtentwicklung –
oder: Priorität 2

Im Rahmen der zweiten Säule des Wiener Pro-
gramms wurden heuer sieben Projekte für eine nach-
haltige Stadtentwicklung bewilligt bzw. umgesetzt.
Sechs davon befinden sich im Bereich des Westgür-
tels und setzen damit die Aufwertung der angren-
zenden Stadtteile, die 1995 im Rahmen des
EU-Programmes URBAN I Gürtel Plus begann, fort.
Diese räumliche Fokussierung entspricht auch den
grundlegenden Zielsetzungen der Wiener Stadtent-
wicklung, die den Westgürtel im Stadtentwicklungs-
plan (STEP 2005) als eines von 13 prioritären
Zielgebieten der Stadtentwicklung definiert hat. 

• Projekt Stadtbahnbögen Spittelau. Die Stadt-
bahnbögen im Bereich Spittelau wurden als An-
schluss an den Skywalk zwischen Döbling und
Alsergrund saniert und zu einem Geh- und Rad-
weg ausgebaut. Die Randbepflanzungen entlang
des 750 m langen barrierefreien Weges geben
dem Weg an manchen Stellen parkähnlichen
Charakter. 

• Projekt Hernalser Gürtel/Uhlplatz. Fußgänger-
freundlicher und grün wurden im vergangenen
Jahr die Gehsteige am Hernalser Gürtel mit Mit-
teln des Wiener Strukturfondsprogramms. Ver-
breiterte Gehsteige, Blumentröge und
Glasabschirmungen sorgen für mehr Sicherheit
und Aufenthaltsqualität zwischen Gürtel und
Wohnhäusern.

• Projekt Elterleingasse/Kalvarienberggasse.
Elterleinplatz und Kalvarienberggasse wurden
mithilfe der EU-Mittel für Passanten und Radfah-
rerInnen freundlicher gestaltet und für ältere und
behinderte Menschen entsprechend ausgestat-
tet. Bänke, Überdachungen und Pflanzen ma-
chen sowohl den Aufenthalt am Elterleinplatz
angenehmer als auch die Situation an der Stra-
ßenbahn-Station. 

• Projekt Anton Baumann-Park. Aus einer
„G’stätten“ entlang der Theresiengasse in der
Nähe des Währinger Gürtels wurde ein großer,
grüner Hangspielplatz mit umliegendem Park. 

Dossier

Wettbewerbsfähigkeit & Stadtentwicklung
Das Wiener Strukturfonds-Programm nimmt Fahrt auf

Infobox: Das Wiener Programm „Stärkung
der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und in-
tegrative Stadtentwicklung (RWB)“ im Über-
blick

Dieses Wiener Förderprogramm aus Mitteln
des Europäischen Strukturfonds und der Stadt
Wien ermöglicht strategische Projekte, die das
Wachstum der innovations- und wissensba-
sierten Stadtwirtschaft ankurbeln und zur inte-
grativen Stadtentwicklung und damit zur
Steigerung der Lebensqualität beitragen.

Prioritätsachse 1 – Innovation und wis-
sensbasierte Wirtschaft

Die Ziele der ersten Prioritätsachse „Innovation
und wissensbasierte Wirtschaft“ dienen der
Stärkung von Entrepreneurship, Innovation und
wissensbasierter Stadtwirtschaft, um Wachs-
tums- und Beschäftigungschancen im Unter-
nehmenssektor zu erhöhen und damit eine
bessere Positionierung Wiens als Wissens-
standort erreichen. Durch die Vernetzung von
Universitäten, Forschungseinrichtungen und
Unternehmen soll Wien als Wissensstandort ge-
stärkt werden.  Gefördert werden:

• Bedarfsgerechte und innovationsorientierte
Unternehmensinfrastruktur

• Entrepreneurship, innovationsorientierte 
Serviceeinrichtungen

• Thematische Netzwerkentwicklung, 
Regionales Wissensmanagement

• Innovative Investitionsvorhaben von KMU

Prioritätsachse 2 – Integrative Stadtent-
wicklung

Die Ziele der zweiten Prioritätsachse „Integra-
tive Stadtentwicklung“ dienen der Verbesserung
städtischer Lebensqualität und sollen primär im
Bereich des Westgürtels, des Erdberger Mais
und des Flugfeld Aspern erreicht werden: Durch
diese Förderungen können bauliche Maßnah-
men mitfinanziert werden oder Pilotprojekte für
eine bessere Verkehrsorganisation oder Logistik
neue Rahmenbedingungen für den Wiener
Raum schaffen. Gefördert werden:

• Beiträge zur Entwicklung ausgewählter 
STEP-Zielgebiete

• Verbesserung der Ressourceneffizienz und
Ressourcenschonung

• Unterstützung von lokalen und regionalen 
Governance-Systemen

• Innovative, sichere und umweltfreundliche 
Mobilität
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Wettbewerbsfähigkeit & Stadtentwicklung
Das Wiener Strukturfonds-Programm nimmt Fahrt auf

INFOBOX: Projekt REDIS Restructuring Dis-
tricts into Science Quarters

Ebenfalls aus dem Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung (EFRE) speist sich das Pro-
gramm URBACT II. Mit dem Programm verfolgt
die EU die Zielsetzung, den Erfahrungsaus-
tausch zwischen europäischen Städten zu stär-
ken und damit die Effektivität von Maßnahmen
der Stadtentwicklung zu erhöhen. Die Stadt
Wien ist im URBACT-Programm in zwei Netz-
werken aktiv, OPEN CITIES (➤ Dossier Migra-
tion und Integration) und REDIS. Das
REDIS-Netzwerk beschäftigt sich mit den Po-
tentialen von (ehemals) industriell und gewerb-
lich geprägten Stadtteilen für eine
Transformation in Hochtechnologie- und Wis-
sensstandorte. Insgesamt acht Städte, darunter
Magdeburg, Newcastle und Aarhus beteiligen
sich an dem Projekt. Als erfolgsversprechendes
Vehikel des wechselseitigen Lernens werden
dabei sogenannte ‚Implementation Labs‘ umge-
setzt. Für ausgewählte Stadtteile in den Pro-
jektpartnerstädten werden dabei in mehrtägigen
Workshops vor Ort Lösungsansätze erarbeitet.
Durch den Input von außen – also von Exper-
tInnen aus anderen Städten – können dabei in-
novative Entwicklungsideen entstehen.

Zum Weiterlesen:
http://urbact.eu/en/projects/innovation-
creativity/redis/homepage  

Neue Spieleinrichtungen wie Sandspielplatz,
Nestschaukel, Balancierparcours und Wipptiere
sollen vor allem kommunikatives Spielen fördern.
Spielplatz und Park sind seit dem Umbau barrie-
refrei erreichbar. 

• Projekt Mariahilfer Platzl. 80 Sitzgelegenheiten,
Grün und fahnenartige Masten haben 2009 aus
dem Mariahilfer Platzl einen urbanen Ort zum
Verweilen gemacht. Kinderspielgeräte und Fahr-
radabstellanlagen sowie ein Trinkbrunnen laden
zu einem Stopp zwischen Westbahnhof und Ma-
riahilferstraße ein. 

• Projekt Radweg Gumpendorfer Gürtel. Ent-
lang des Gumpendorfer Gürtels wurde mithilfe
der EFRE-Förderungen ein Radweg realisiert,
der einen wichtigen Lückenschluss im Wiener
Radwegenetz markiert – sorgt er doch dafür,
dass es eine Verbindung zwischen Wiental- und
Gürtelradweg gibt. Sperrgitter, Schutzstreifen und
Signalanlage unterstützen zwischen linker Wien-
zeile und Westbahnhof ein sicheres Miteinander
von PKWs, Straßenbahnen und Radfahrern an
diesem vielbefahrenen Wiener Gürtelstreifen. 

• Projekt MIV-Kordonerhebuung. In einer auf-
wendigen Erhebung des Wiener Straßenver-
kehrs, der sogenannten Kordonerhebung des
Motorisierten Individualverkehrs (MIV), wurde
festgestellt, dass der Verkehr in Wien seit der
letzten Erhebung 1995/96 um ein Viertel zuge-
nommen, im sogenannten Korridor Gänserndorf
sogar um knappe 65%. Gemeinsam mit einer
2009/10 durchgeführten Erhebung des Öffentli-
chen Verkehrs (ÖV) werden die Ergebnisse zu
einer großen Verkehrsstudie zusammengefasst
und eine Grundlage für die künftige Verkehrspla-
nung bilden. 

Neben dem Gürtel stehen in räumlicher Hinsicht mit
dem Erdberger Mais und dem Hauptbahnhof sowie
der Seestadt Aspern noch zwei weitere Zielgebiete
der Stadtentwicklung im Fokus des Strukturfonds-
programmes. In beiden Gebieten wurden und wer-
den im Rahmen des Programmes vor allem Projekte
umgesetzt, die den Entwicklungsprozess dieser
Stadtteile im Entstehen begleiten und die den Wie-
nerInnen die Entwicklungsziele näherbringen. 

Zum Weiterlesen:

Wiener Programm zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit und
integrativen Stadtentwicklung
http://eu.wien.at  
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Wien in CENTROPE & darüber hinaus
Territoriale Kooperation in Zentral- und Südosteuropa

Wien in der territorialen Zusammenarbeit

Die Stadt Wien nimmt in der laufenden Förderperi-
ode 2007 bis 2013 eine zentrale Funktion in der Um-
setzung des transnationalen Förderprogramms
CENTRAL EUROPE und dem bilateralen grenz-
überschreitenden Programm Österreich-Slowakei
ein: Als Verwaltungsbehörde und Technisches Se-
kretariat der beiden Programme vergibt, verwaltet
und überprüft die Magistratsabteilung 27 für EU-An-
gelegenheiten und Wirtschaft bis 2013 EU-Förder-
mittel von insgesamt 341,9 Mio. Euro. Damit leistet
Wien einen Beitrag zur Umsetzung der regionalpoli-
tischen Ziele der EU, die die „Europäische Territo-
riale Zusammenarbeit“ (ETZ) zum dritten Hauptziel
ihrer Regionalpolitik aufgewertet und somit den an-
deren Zielen „Konvergenz“ und „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung“ gleichgestellt hat.
Diese Programme stellen seitdem ein wichtiges In-
strument der europäischen Regionalpolitik dar. Um
dessen Schlagkraft zu unterstützen, wurde der der
absolute Betrag an Fördermitteln aus dem Europäi-
schen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE), der
die ETZ-Programme speist, für das Land Wien auf
41,9 Mio. Euro erhöht und die Förderquote von bis-
her 50 auf bis zu 85% angehoben.

Verwaltungsbehörden treiben Umsetzung voran

Zu den Meilensteinen in der Umsetzung des Pro-
gramms Österreich-Slowakei im Jahr 2009 gehört
die zwischen den Programmpartnern (MA 27, Bun-
deskanzleramt, Burgenland, Niederösterreich, Wien
und dem slowakischen Ministerium für Bauwesen
und Regionalentwicklung) geschlossene Verwal-
tungsvereinbarung zur Gründung des gemeinsamen
technischen Sekretariates. Ein vierteljährlich er-
scheinender Newsletter sowie die Website informie-
ren über den Stand der Programmnutzung und die
laufenden Projekte. Bei der Jahresveranstaltung in
Trnava konnten sich mehr als 90 TeilnehmerInnen
mit dem Thema „Gemeinsame Perspektiven für Ge-
meinden und Regionen“ auseinandersetzen. Bis
Ende 2009 hat der Begleitausschuss insgesamt 39
Projekte mit einem Gesamtvolumen von 38,2 Mio. 

Territoriale Kooperation in Zentral- und Südosteuropa

Die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Kooperation der EU-Mitgliedstaaten wird in der Struk-
turfondsperiode 2007 bis 2013 mit dem Ziel der Stärkung der "Europäischen Territorialen Zusammenarbeit" fortge-
setzt. Die aus der INTERREG-Initiative entstandenen Programme CENTRAL EUROPE, SOUTH EAST EUROPE
(SEE) sowie die drei bilateralen Programme Österreich-Slowakei, Österreich-Ungarn und Österreich-Tschechien för-
dern die Umsetzung der europäische Kohäsionspolitik, treiben die Integration der neuen Mitglieder voran, bauen die
Wettbewerbsfähigkeit Mitteleuropas aus und tragen damit zum weiteren Zusammenwachsen der jeweiligen Pro-
grammräume bei. Die Förderprogramme bilden ein Fundament für das Engagement Wiens in seinem Umfeld in der
Mitte Europas.

INFOBOX: Projekt „CC-WaterS – Climate
Change and Impacts on Water Supply 

Im Rahmen des EU-Förderprogramms „South
East Europe“ (hervorgegangen aus Interreg IIIB
Cadses) startete die Magistratsabteilung 31
(Wiener Wasserwerke) das internationale For-
schungsprojekt „CC-WaterS – Climate Change
and Impacts on Water Supply“. Dieses beschäf-
tigt sich mit Auswirkungen von Klimaänderun-
gen auf die Wasserversorgung und
berücksichtigt dabei die mögliche, durch den Kli-
mawandel verursachte Änderung der Landnut-
zung. Das Projekt, das im vergangenen
Frühjahr startete, vereint 18 Projektpartner aus
Wissenschaft, Verwaltung und Wasserwirtschaft
in neun Ländern mit Wien als Lead Partner und
soll bis 2012 den Einfluss des Klimawandels in
den kommenden Jahrzehnten auf Verfügbarkeit
und Sicherheit von Trinkwasser erforschen.
Maßnahmen zur Anpassung an diese Folgen
sollen die Grundlage für ein Wassermanage-
mentsystem für Südosteuropa bilden, das künf-
tig für eine optimierte Wasserversorgung,
Landnutzungsbeschränkungen und sozioöko-
nomische Konsequenzen herangezogen wer-
den kann. Die Projektkosten von insgesamt 4,5
Mio. Euro werden zu 85% aus Mitteln des EU-
Programms abgedeckt. 

Zum Weiterlesen: www.ccwaters.eu 
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Euro genehmigt, darunter 20 mit Projektpartnern aus
Wien, von denen neun direkt zur Stadt Wien gehö-
ren. 

Die Verwaltung des Programms CENTRAL EUROPE
hat im November 2009 insgesamt 37 Projekte mit
einem Volumen von 72 Mio. Euro genehmigt, darun-
ter das Projekt „CENTROPE Capacity“  (➤ Briefing
20 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs), das die Stadt
Wien als Lead Partner betreibt, sowie das Projekt
„ET-struct“ (➤ Infobox ET-struct) des Wiener Stadt-
schulrates. Bereits seit Herbst 2008 laufen die Pro-
jekte „SoNorA“ mit der MA 18 für Stadtentwicklung
und Stadtplanung als Partner zur Verbesserung der
multimodalen Nord-Südverbindung im Ostsee-Adria-

Korridor sowie „URBAN-SMS“ zur Entwicklung einer
Bodenmanagementstrategie für Städte, bei dem die
Wiener Umweltabteilung mitwirkt. 

Koordinierung der bilateralen Programme

Zusätzlich fungiert die MA 27 als „Regionale Koordi-
nierungsstelle“ in Wien für die bilateralen Programme
Österreich-Slowakei, Österreich-Ungarn und Öster-
reich-Tschechien (➤ Infobox Wien in den bilatera-
len Programmen), deren Ziel es ist, die grenzüber-
schreitenden wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
und ökologischen Aktivitäten zu intensivieren. Neben
Beratung der Projektträger aus dem Bundesland
Wien sorgen die Koordinierungsstellen für die Ein
bettung von Projekten in regionale Strategien und
fungieren als Drehscheibe zwischen Projektträgern,
staatlichen Kofinanzierungsstellen, Ausgaben- und
Finanzkontrolle sowie den regionalen Stellen in den
Nachbarländern.

Darüberhinaus fördern die Verwaltungen in den Part-
nerregionen die Bekanntheit der Programme im Rah-
men einer Informationsoffensive. Bei der

INFOBOX: Projekte in den bilateralen ETZ-Programmen mit 
Beteiligung der Stadt Wien 

Österreich-Slowakei 

Projekt „Twin City Danube Forum“

Partner: Central Danube Region (Wien), Pro Bratislava (Bratislava)

Bei diesem Projekt wollen Wien und Bratislava ein gemeinsames
webbasiertes Buchungs- und Informationsforum für die Bewohne-
rInnen der Region aufbauen, um die Twin City-Achse zwischen den
beiden Hauptstädten als Basis für eine zusammenwachsende Re-
gion CENTROPE weiter zu entwickeln. Darüberhinaus soll diese In-
ternetplattform auch den Verwaltungen zum interaktiven Austausch
zur Verfügung stehen. 

Projekt “CIDEP – City Development Patterns”

Partner: Stadt Wien (MA18), Stadt Bratislava 

Ziel dieses Projektes ist es, einen gemeinsamen Katalog mit klar
definierten, funktionell und räumlich strukturierten Siedlungstypen
zu erarbeiten, der als Grundlage für Entwicklungspläne herangezo-
gen werden kann. Hintergrund dieses Vorhabens sind die Wachstum
voraussehenden Bevölkerungsprognosen für beide Städte, die
städtebauliche und planerische Konzepte herausfordern. 

Österreich-Tschechien

Projekt „ECOWIN – Naturschutz durch Ökologisierung im Weinbau“

Partner: Bio Forschung Austria, Stadt Wien (MA 49), EKOVÍN Brno

Zielgruppengerechte Schulungen und Informationsmaterialen zum
umweltgerechten Weinbau sollen die Artenvielfalt fördern, Metho-
den zur natürlichen Schädlingsregulierung propagieren und damit
den Weinbau „ökologisieren“. Im Rahmen des Projektes soll eine
praktische Ausbildung für Natur- und Umweltschutz im Weinbau er-
probt und Managementkonzepte für naturschutzgerechte Boden-
pflege entwickelt werden.

Österreich-Ungarn

Projekt „RECOM Regional Cooperation Management“

Partner: Stadt Wien (MA 27), Amt der steiermärkischen Landesre-
gierung, Regionalmanagement Burgenland, Regionalmanagement
Niederösterreich, Westpannonische Regionalentwicklungs-
agentur

Das Projekt dient der Stärkung von Unterstützungsstrukturen sowie
dem Aufbau bzw. der Intensivierung von Netzwerken zum Erarbei-
ten von gemeinsamen Regionalentwicklungsthemen und -konzep-
ten. Dabei sollen RECOM-Projekte gebündelt dargestellt und
aufbereitet werden, die Qualität und die Intensität der grenzüber-
schreitenden Kooperationen erhöht und die Rahmenbedingungen
für einen künftigen Kleinprojektefonds abgestimmt werden.
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multilateralen Konferenz „CENTROPE – emotionally
connected“ im Wiener Rathaus kamen Stakeholder
aus dem gesamten Projektraum sowie den EU-Insti-
tutionen zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung
bestand die Möglichkeit zu Beratungsgesprächen
sowie der Partnersuche. Besonderer Schwerpunkt
der Informationsoffensive gilt den Bereichen Umwelt,
Verkehr und städtische Dimension, die unter ande-
rem bei Workshops für die Wiener Dienststellen the-
matisiert wurden. Zusätzlich hat die MA 27 einen
interaktiven Aufruf zur Projektentwicklung in den Be-
reichen Verkehr und Umwelt/Energie gestartet, um
für diese Themen verstärkt Projektideen zu fördern.

Insgesamt haben die Begleitausschüsse der Pro-
gramme 2009 für das Land Wien 17 Projekte (neun
Österreich-Slowakei, fünf Österreich-Tschechien,
vier Österreich-Ungarn) bewilligt. Das Spektrum die-
ser Projekte reicht von überregionalen Beschäfti-
gungsinitiativen bis hin zu Umweltschutz und
Ressourcenmanagement (➤ Infobox Wien in den bi-
lateralen ETZ-Programmen).

Zum Weiterlesen:

Transnationales Programm CENTRAL EUROPE
www.central2013.eu 

Transnationales Programm SOUTHEAST EUROPE SEE
www.southeast-europe.net 

Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn
www.at-cz.eu; www.at-sk.eu; www.sk-at.eu/at-hu 

Die Territoriale Zusammenarbeit auf wien.at
www.wien.gv.at/wirtschaft/eu-strategie/eu-foerderung 

INFOBOX: Projekt ET-struct

ET-struct, gefördert vom EU-Programm „Central
Europe“, sieht die unmittelbare Vernetzung des
(Aus-) Bildungssektors mit Einrichtungen des
Arbeitsmarktes vor. Die länder- und regionen-
übergreifende Initiative mit Partnern in insge-
samt sieben Ländern soll unter der Ägide des
Lead Partners Wiener Stadtschulrat die Zu-
kunftsperspektiven junger EuropäerInnen ver-
bessern. Durch die Vernetzung des
Arbeitsmarktes mit Schulen und Ausbildungs-
einrichtungen können die ausbildenden Einrich-
tungen unmittelbarer auf die Erfordernisse des
Arbeitsmarktes reagieren und ihr Angebot an-
passen. In mehreren Etappen des dreijährigen
Projektes soll ein Modell gefunden werden, das
zu einer besseren Qualifizierung von Arbeits-
kräften in den Regionen beiträgt.

Zum Weiterlesen:

http://www.europabuero.ssr-wien.at 
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Quellen zu aktuellen Entscheidungsprozessen der EU

Eine Reihe von Datenbanken und Informationsquellen im Internet erleichtert das Mitverfolgen von europäi-
schen Entscheidungs- und Diskussionsprozessen:

Eur-Lex bietet einen unmittelbaren Zugang zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union. Über das
System können das Amtsblatt der Europäischen Union sowie insbesondere die Verträge, die Rechtset-
zungsakte, die Rechtsprechung und die vorbereitenden Dokumente konsultiert werden:

http://eur-lex.europa.eu

Pre-Lex. Mit Hilfe der Pre-Lex-Datenbank können die Entstehungsphasen aller amtlichen Dokumente
(Vorschläge, Empfehlungen, Mitteilungen) verfolgt werden, die die Kommission den Legislativorganen
(dem Rat und dem Parlament) oder anderen Organen und Institutionen übermittelt. Die Datenbank er-
schließt nicht nur den jeweils aktuellen Stand des Verfahrens, sondern enthält auch alle Entscheidungen
der Institutionen inklusive des AdR:

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=de 

Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. Die Datenbank (früher SCADPLUS) bietet gut lesbare
und übersichtlich nach dem Portalsystem gegliederte Zusammenfassungen des gesamten EU-Rechtsbe-
stands:

http://europa.eu/legislation_summaries/index_de.htm 

EUROCITIES. Die Positionspapiere von EUROCITIES zu Initiativen und Legislativvorschlägen der Kom-
mission sind auf der Website dieses Verbands der europäischen Großstädte unter der Rubrik „Publicati-
ons“ und weiter unter „Position Papers“ zu finden:

http://www.eurocities.org

Keine Angst vorm Euroslang

EU-Glossar. Das offizielle EU-Glossar enthält mehr als 200 Begriffe zum europäischen Einigungswerk
sowie zu den Institutionen und Tätigkeitsbereichen der Europäischen Union. Die Definitionen geben die
Entstehungsgeschichte der einzelnen Begriffe wieder und verweisen gegebenenfalls auf die Verträge. Ge-
schichte, Arbeitsweise der Institutionen, Verfahren, Anwendungsbereich einer Gemeinschaftspolitik – alle
diese Fragen und viele weitere können mit Hilfe dieser Links beantwortet werden.

http://europa.eu/scadplus/aboutglossary_de.htm

Eurojargon. Bedienstete der EU-Institutionen, JournalistInnen und andere „BerufseuropäerInnen“ verwen-
den häufig „Eurojargon“, d. h. Ausdrücke, die nur im Kreise der „Eingeweihten“ verstanden werden. Dieser
Eurojargon kann für die Öffentlichkeit sehr verwirrend sein. Der Eurojargon-Sprachführer erleichtert den
Durchblick im Dschungel der halbamtlichen Begriffe.

http://europa.eu/abc/eurojargon/index_de.htm

Service
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Fotonachweis

S.5: WikiLupetto ● S.6: William Murphy ● S.7: Sansculotte ● S.8 und S.9: European Union, 2010 ● S.10: Europäisches Par-
lament ● S.13: SPÖ, ÖVP, Die Grünen, FPÖ (v.o.n.u.) ● S.14: Europäisches Parlament ● S.15 bis S.19: European Union,
2010 ● S.20: European Union, 2010 (l), picture-alliancedpa (r) ● S.21: Christian Lutz (l), dpa (r) ● S.22: European Union,
2010 ● S.25: MA 53/PID ● S.26: Losmi ● S.27: Stadtarchiv Passau ● S.28: Wiener Hafen ● S.29: ARGE Centrope ● S.30:
Starmühler ● S.31 und S.33: MA 39 ● S.35: Bilderbox ● S.36: Stadtwerke Wien (l), Wien Holding (r) ● S.37: Wolfgang Förs-
ter (o), MA 39 (u) ● S.39: MA 53/PID, Alexandra Kromus ● S.41: European Union, 2010 ● S.43: MA 53/PID, Alexandra Kro-
mus (l), Julie Moreau de Bellaing (r) ● S.45: EbSWien ● S.47 bis S.49: Clara Monti ● S.50: Hilfswerk, Abbé Libansky ● S.52:
MA 42, W.W.Wögerer, Stormz, MA 42 (von l.o. nach r.u.) ● S.54 und S.55: European Union, 2010 ● S.56: European Union,
2010 (l,m), Clara Monti ● S.57 und S. 58: Clara Monti ● S.59: MA 42 (l), MA 17 (m), MA 42 (r) ● S.61: Lisi Gradnitzer/MQ
Errichtungs- und BetriebsgesmbH, Andreas Stocker, Clara Monti, esa, European Union, 2010 (v.o.n.u.) ● S.63: Geyrhalter
Film ● S.64: Viennale (o), Soluthurner Filmtage (u) ● S.66: Erwin Haiden ● S.68: MA 29, Wurscher (o), MA 28, ● S.69: Lois
Lammerhuber ●S.71: HTBLVA Graz-Ortweinschule, Arge GmbH (o), Helmut Weichselbraun (u)
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